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Aufgrund der sehr begrenzten Plätze bitten wir, das Livestream- An-
gebot zu nutzen. Für aktuelle Informationen zum Sitzungsgesche-
hen sowie den geltenden Hygieneregeln besuchen Sie bitte www.
leipzig.de

Öffentlicher Teil
Eröffnung und Begrüßung;   
Feststellung der Beschlussfähigkeit;   
Feststellung der Tagesordnung;   
- Geschäftsordnungsbeschluss zur Redezeit für die Ratsversammlung 

am 05.07.2023; Oberbürgermeister  
Bekanntgabe von Beschlüssen aus nichtöffentlicher Sitzung;   
Niederschrift;   
 - Verlaufsprotokoll der Sitzung vom 17.05.2023;   
 - Beschlussprotokoll der Sitzung vom 31.05.2023 (Fortsetzung vom 

17.05.2023);   
 - Beschlussprotokoll der Sitzung vom 14.06.2023;   
 - Beschlussprotokoll der Sitzung vom 15.06.2023 (Fortsetzung vom 

14.06.2023);   
Eilentscheidung des Oberbürgermeisters;   
Mandatsveränderungen;   
Anfragen von Einwohnerinnen und Einwohnern (Der Tagesordnungs-
punkt wird gegen 17:00 Uhr aufgerufen.) 
 - Schaffung der Infrastruktur für ein schnelles Internet in Leipzig-

Grünau; René Hoffmann  
 - Geplanter städtebaulicher Vertrag mit der Leipzig 416 GmbH bzgl. 

des Bebauungsplans Nr. 416 „Freiladebahnhof Eutritzscher Straße/ 
Delitzscher Straße”; Axel Schmoll  

 - Zeltstädte; Andreas Sonntag  
 - Vorschläge zur Umsetzung des Rang 6 vom Bürgerhaushaltes zum 

HH-Plan 2023/24; Matthias Malok  
 - Kauf von Grundstücken im Rittergut Großzschocher; Tobias Degner  
 - Nachfragen zur Einwohneranfrage VII-EF-08478; Philipp Sondermann  
 - Umgang mit dem Artenschutz in Leipzig; Ines Wangemann  

Petitionen  (werden nach TOP Einwohneranfragen aufgerufen);   
 - Eintreten der Stadt für einen dauerhaften Sonderzug Leipzig-

Nürnberg zwischen Freitag und Sonntag; Petitionsausschuss  
 - Petition nach § 12 SächsGemO zur Auflegung eines Programmes 

der Stadt Leipzig zur Auftrittsförderung ihrer semiprofessionellen 
Chöre und Orchester in Sachsen und Mitteldeutschland; Petitions-
ausschuss / Petent: Dieter Krause  

 - Übergang zur S-Bahn Mockauer Straße; Petitionsausschuss / Petent: 
Andre Möllmer   

 - Förderung von Barrierefreiheit für mehr Gleichberechtigung; Peti-
tionsausschuss / Petent: Michael Schurmann  

 - Sorgen der Anwohner ernst nehmen – Sicherheitskonzeptes für 
das Umfeld der Asylunterkunft „Kommandant-Prendel-Allee/
Kolmstraße“ erstellen!; Petitionsausschuss / Petent: Mathias Arnold  

 - Erstellung eines Sicherheitskonzeptes für das Umfeld der Asylun-
terkunft Kommandant-Prendel-Allee/Kolmstraße; AfD-Fraktion  

 - Petition nach § 12 SächsGemO zu einem KI-Projekt „Komponieren 
wie Johann Sebastian Bach unter Einsatz von künstlicher Intelligenz“; 
Petitionsausschuss / Petent: Dieter Krause   

 - Petition nach § 12 SächsGemO zur Prüfung des Einsatzes des KI-
basierten Bürgerassistenzsystems LUMI in Leipzig; Petitionsaus-
schuss / Petent: Dieter Krause  

 - Petition zum Erhalt der AGH „Schülerbegleitung“ im Kommunalen 
Eigenbetrieb Leipzig-Engelsdorf; Petitionsausschuss / Petenten: Olaf 
Schaubs und Christian Richter  

Besetzung von Gremien;   
 - Beirat für Menschen mit Behinderungen (7. Änderung); Oberbür-

germeister  

 - Seniorinnen- und Seniorenbeirat (9. Änderung); Oberbürgermeister
Personalangelegenheiten;   
 - Personalangelegenheit nach § 6 i. V. m. § 21 Abs. 2 Nr. 20a der 

Hauptsatzung der Stadt Leipzig – Verlängerung der Bestellung des 
Zweiten Betriebsleiters (Verwaltungsdirektors) des Gewandhauses 
zu Leipzig; 

Wahl und Entsendung der Vertreter der Stadt Leipzig in Aufsichts-
räte, Zweckverbände und Gremien, in denen die Stadt Mitglied ist;   
 - Vertreter/-innen der Stadt Leipzig im Aufsichtsrat der Stadtwerke 

Leipzig GmbH (4. Änderung der Besetzung vom 18.09.2019 gemäß 
VII-Ifo-00155);  

Schöffenwahl;   
 - Besetzung Wahlausschuss Schöffenwahl;  

Anträge zur Aufnahme in die Tagesordnung und Verweisung in die 
Gremien gem. § 5 Abs. 3 – 5 der Geschäftsordnung  (Die Anträge finden 
Sie in der aktualisierten elektronischen Version der TO in Allris);   
Anträge zur Beschlussfassung;   
 - „Defensive Architektur“ bekämpfen; Jugendparlament/Jugend-

beirat  
 - Qualifiziertes Personal für die Verwaltung und die Unternehmen 

der Daseinsvorsorge zeitgemäß sichern! Arbeit mit Respekt und 
Anerkennung begegnen – Bund und Land müssen die Stadt finanziell 
stärken!; Fraktion Die Linke  

 - 1. Satzung zur Änderung der Stellplatzsatzung zur Sicherung der 
Errichtung von Solaranlagen auf geeigneten Stellplatzflächen; 
Fraktion Die Linke

 - Verkehrschaos auf dem Cossi verhindern – keine Motorboote auf 
dem See!; Fraktion Die Linke  

 - Mittagsschlaf für die Verwaltung offiziell einführen!; Stadtrat Th. 
Kumbernuß  

 - Städtebauliches Konzept für die Bebauung Knauthainer Straße 12 
ff.; Stadtrat M. Weber  

 - Liegenschaftstausch zur sozialen, kulturellen und ökonomischen 
Stärkung von Grünau; SR S. Pellmann  

 - Vereinssportliche Nutzung der Sportplatzanlage Lößnig; SR C. Zen-
ker, SRin Ute Köhler-Siegel, SR Dr. A. Bednarsky, SR J. Lehmann, 
SR. O. Gebhardt, SR A. Schultz, SR Dr. V. Külow 

 - Sicherung einer angemessenen Versorgung mit Bankdienstleistun-
gen im Stadtgebiet durch die Stadt- und Kreissparkasse Leipzig; 
Fraktion Die Linke  

 - Freiräume für junge Menschen in Leipzig sichern; Fraktion Die Linke  
 - Freiräume für junge Menschen erhalten und gestalten; SPD-Fraktion  
 - Gründung einer Lärmschutzgemeinschaft; Fraktion Bündnis 90/

Die Grünen  
 - Erweiterung des Sozialtickets zum Deutschlandticket; Fraktion 

Die Linke  
 - Klimanotstandsbeschlüsse umsetzen – auch beim Leipziger Amts-

blatt; Fraktion Freibeuter, SPD-Fraktion  
 - Innenentwicklung befördern – Geschosswohnungsbau in der Mie-

rendorffstraße; Fraktion Die Linke  
 - Anteil geförderten Wohnraums deutlich erhöhen; Fraktion Die Linke  
 - Umsteuern in der Drogenpolitik:  betreute Drogenkonsumräume 

in Leipzig etablieren; Fraktion Die Linke, Fraktion Bündnis 90/Die 
Grünen, Fraktion Freibeuter  

 - Bereitstellung von E-Rollstuhlfahrrädern; Fraktion Die Linke  
 - Das Ende des wichtigen Beschäftigungsprojektes für Suchtkranke 

„teamWENDEPUNKT“ abwenden!; Fraktion Bündnis 90/Die Grü-
nen, Fraktion Die Linke  

 - Wiederherstellung der zerstörten Warming Stripes auf der Sach-
senbrücke nach dem Verursacherprinzip; Fraktion Bündnis 90/
Die Grünen  

 - Klimabeirat auf den Weg bringen – Änderung der Geschäftsordnung 

Mittwoch, den 05.07.2023, um 14:00 Uhr, ggf. Fortsetzung am  
Donnerstag, den 06.07.2023, ab 16:00 Uhr, Sitzungssaal des Stadtrates, 

Neues Rathaus, Martin-Luther-Ring 4-6, 04109 Leipzig

Tagesordnung der Ratsversammlung



Elektronisches Amtsblatt Stadt Leipzig 
Ausgabe 13/23 · 24.06.2023

2

der Ratsversammlung der Stadt Leipzig vom  15.12.2022; Fraktion 
Die Linke, Fraktion Bündnis 90/Die Grünen, SPD-Fraktion  

 - Garantien der Stadtwerke für das Heizungsgesetz; Fraktion Frei-
beuter  

Anfragen an den Oberbürgermeister;   
 - Geplante Tram- Neubaustrecken zur Angebotserweiterung des 

Öffentlichen Nahverkehrs in Leipzig und Umsetzung der Mobili-
tätsstrategie 2030; Fraktion Die Linke  

 - Gegenwart und Zukunft des Naturkundemuseums; Fraktion Bündnis 
90/Die Grünen  

 - Umgehende und umfassende Aufklärung nach linken Gewaltex-
zessen in Leipzig; AfD-Fraktion  

 - Zügige Einführung einer Zweckentfremdungssatzung; SPD-Fraktion  
 - Geheimhaltungsstufe von Stellungnahmen von Organisationen; 

Fraktion Freibeuter  
 - Netzausbau:  Ist das Leipziger Stromnetz fit für die Energiewende?; 

Fraktion Bündnis 90/Die Grünen  
 - Die zukünftige Ausgestaltung des Mitteldeutschen S-Bahn-Netzes; 

Fraktion Die Linke  
 - Treffen von Teilnehmern der linksextremen Ausschreitungen um 

den „Tag X“ im „Conne Island“; AfD-Fraktion  
 - Inklusive Spielplätze; SPD-Fraktion  
 - Gesamtkonzeption Landwirtschaft; SPD-Fraktion  
 - Auswirkungen von städtischen Veranstaltungen und Demonstratio-

nen auf die Sauberkeit im öffentlichen Raum; SPD-Fraktion  
 - Umsetzung Hitzeaktionsplan; SPD-Fraktion  
 - Verkehrserziehung durch die Verkehrswacht in Leipzig; Fraktion 

Bündnis 90/Die Grünen  
 - Open-Air-Veranstaltungen; Fraktion Bündnis 90/Die Grünen  
 - Rettet die Spätis; Fraktion Bündnis 90/Die Grünen  
 - Zum Bearbeitungsstand der E-Ladeinfrastruktur; Fraktion Die Linke  
 - Zeitverzug bei der Sanierung der „Zeppelinbrücke“; Fraktion Die 

Linke  
 - Zum Schaden der LVB bei einem Polizeieinsatz; Fraktion Die Linke  
 - Wohnraum für Auszubildende in Leipzig; Fraktion Die Linke  
 - Sachstand Querungshilfe für Fußgänger über die Zschochersche 

Straße; Fraktion Freibeuter  
 - Beräumung „Zukunftsschutzgebiet“ Volkmarsdorf; Fraktion Bünd-

nis 90/Die Grünen  
 - Nachfrage zur Anfrage – VII-F-08698-AW-01:  Herausgabe persönli-

cher Daten von Veranstalter*innen bzw. Versammlungsleiter*innen 
durch die Versammlungsbehörde?; Juliane Nagel  

 - Kommunikation zur Verkehrsführung im Gewerbegebiet Stahmeln; 
SR A. Geisler  

 - Ausschreibung zur Beschaffung von Buchmedien für die Leipziger 
Städtischen Bibliotheken; Juliane Nagel  

 - Weitere Konsequenzen aus den Ereignissen um das Wochenende 
3./ 4. Juni 2023; Juliane Nagel  

 - Sachstand Ersatz für den Streetballständer Bielastraße; SR Dr. 
Volker Külow  

 - Wie gefährlich war die Staubwolke beim Abriss von Halberg-
Gießerei?; SR Dr. Volker Külow  

 - Angemessene Fristen zur Bescheidung von Petitionen; Stadträtin 
Beate Ehms  

 - Teilnahme an Gremiensitzungen; Stadträte O. Gebhardt, Ch. März, 
M. Weickert  

 - Wie weiter mit dem Budget Erinnerungskultur?; Stadtrat Th. 
Kumbernuß  

Bericht des Oberbürgermeisters;   
Spenden, Schenkungen und ähnliche Zuwendungen;   
Vorlagen I;   
 - Fachförderrichtlinie der Stadt Leipzig über die Förderung von 

Trägern der freien Jugendhilfe – eilbedürftig;  
 - Ausführungsbeschluss zur Ersatzbeschaffung von Verkehrsüber-

wachungstechnik 2023/2024 – eilbedürftig;  
 - Satzung über ein besonderes Vorkaufsrecht für das Gebiet „P+R-

Parkplatz S-Bahnhaltepunkt Connewitz“;
 - Stadtbezirk:  Süd, Ortsteil:  Connewitz;
 - Satzungsbeschluss – eilbedürftig;  
 - Umstellung auf einen organisationsbezogenen Haushalt der Stadt 

Leipzig zur Haushaltsplanung 2025/2026 – eilbedürftig;  
 - Ausführungsbeschluss zur Beschaffung eines neuen Steuerver-

anlagungsverfahrens (Kommunalmaster Steuern und Abgaben) 
– eilbedürftig;  

 - Stellungnahme der Stadt Leipzig zum Planfeststellungsverfahren 
für das Vorhaben „Ausbau des Flughafens Leipzig/Halle, Start- 
und Landebahn Süd mit Vorfeld“ 15. Planänderung – 1. Tektur 

– eilbedürftig; 
 - Bebauungsplan Nr. 392 „Wilhelm-Leuschner-Platz“; Stadtbezirk:  

Mitte, Ortsteil:  Zentrum-Süd; Satzungsbeschluss;  
 - Städtebaulicher Vertrag zum B-Plan Nr. 416 „Freiladebahnhof Eu-

tritzscher Straße/Delitzscher Straße“:  Erschließung, Grün, Sonstiges;  
 - 1. Bebauungsplan Nr. 416 „Freiladebahnhof Eutritzscher Straße/

Delitzscher Straße“; Satzungsbeschluss
 - 2. Satzung über ein besonderes Vorkaufsrecht für den Bebauungs-

plan Nr. 416; Satzungsbeschluss
 - Stadtbezirk:  Mitte, Ortsteil:  Zentrum-Nord;  
 - Planungsbeschluss Sanierung Kita Louis-Fürnberg-Straße 19 und 

Errichtung Interim;  
 - Planungsbeschluss – Sanierung und Erweiterung des Gebäudes am 

Andromedaweg 25 zu einer Förderschule;  
 - Planungsbeschluss Kantatenweg 41 A und B – Neubau Interims-

standort und Komplexsanierung der Bestands-Kindertagesein-
richtungen;  

 - LEIPZIGSTIFTUNG – Satzungsänderung;  
 - Bau- und Finanzierungsbeschluss – Ersatzneubau für das Funkti-

onsgebäude im Alfred-Kunze-Sportpark (AKS) – (Bestätigung gem. 
§79 (1) SächsGemO);  

 - Fachförderrichtlinie der Stadt Leipzig über die Förderung freier 
kultureller und künstlerischer Projekte und Einrichtungen (Fach-
förderrichtlinie Kultur) und Förderstrategie Freie Kunst und Kultur;  

 - Überplanmäßige Aufwendungen nach § 78 in Anlehnung an § 79 
(1) SächsGemO für die Jahre 2023 und 2024 zur Absicherung der 
Sozialversicherungspflicht von Honorarvertragsverhältnissen bzw. 
Schaffung von Arbeitsverhältnissen beim Eigenbetrieb Musikschule 
Leipzig;  

 - Vergabe einer Dienstleistungskonzession zur Mitausrichtung des 
Leipziger Weihnachtsmarktes auf dem Burgplatz für die Jahre 2024 
bis einschließlich 2028; 

 - Künstlerinnen und Künstler auf dem Weihnachtsmarkt 2023 un-
terstützen; SPD-Fraktion  

 - Sucht- und Drogenpolitische Leitlinien der Stadt Leipzig;  
 - Notunterbringung von wohnungslosen Männern sicherstellen – 

Bestätigung von außerplanmäßigen Aufwendungen nach § 78 in 
Anlehnung an § 79 (1) SächsGemO;  

 - Feststellung des Jahresabschlusses für das Wirtschaftsjahr 01.01.2021 
bis 31.12.2021 für den städtischen Eigenbetrieb Theater der Jungen 
Welt;  

 - Feststellung des Jahresabschlusses für das Wirtschaftsjahr 01.01.2021 
bis 31.12.2021 für den Eigenbetrieb Stadtreinigung Leipzig;  

 - Feststellung des Jahresabschlusses für das Wirtschaftsjahr 01.01.2021 
bis 31.12.2021 für den städtischen Eigenbetrieb Schauspiel Leipzig;  

 - Feststellung des Jahresabschlusses der Stadt Leipzig zum 31.12.2020;  
 - Beauftragung eines Beratungskontingentes bei der PD – Berater der 

öffentlichen Hand GmbH;  
 - Fachförderrichtlinie zur Förderung von Stecker-Solar-Geräten;  
 - Bebauungsplan Nr. 472 „Klinikum und Stadtquartier St. Georg, 

Delitzscher Straße“; Stadtbezirk:  Nord, Ortsteile:  Eutritzsch, 
Wiederitzsch; Aufstellungsbeschluss;  

 - Bebauungsplan Nr. 423 „Hugo-Aurig-Straße/Gaswerksweg“; 
Stadtbezirk:  Ost, Ortsteil:  Engelsdorf; Billigungs- und Auslegungs-
beschluss zur erneuten öffentlichen Auslegung;  

 - Satzung über ein besonderes Vorkaufsrecht für das Gebiet „Ge-
richtsweg/Täubchenweg“; 

 - Stadtbezirk Südost, Ortsteil Reudnitz-Thonberg; 
 - Satzungsbeschluss;  
 - ESF-Stadtentwicklung Fördergebiet Schönefeld / Mockau 2021 

– 2027;  
 - Veränderungssperre für den Bebauungsplan Nr. 477 „Wohnquartie-

re östlich der Zollschuppenstraße“; Stadtbezirk:  Südwest, Ortsteile:  
Plagwitz/Kleinzschocher;  Satzungsbeschluss;  

 - Tausch eines Grundstückes am Torgauer Platz mit vier städtischen 
Grundstücken zur Realisierung eines Schulstandortes; Erst- und 
Zweitvorlage -; 

 - Unterbringung von Geflüchteten;   
Unterbringung von Geflüchteten in der Zuständigkeit der Stadt 
Leipzig – Stand:  31. Mai 2023;  
Informationen I;   
 - 1. Änderung zum Baubeschluss:  Sanierung Emilienstraße zwischen 

Peterssteinweg und Knotenpunkt Emilienstraße (Bestätigung gem. 
§ 79 (1) SächsGemO) – eilbedürftig;  

 - Vorgaben zu den baulichen Standards für Objekte der Stadt Leipzig
 - Teil F:  Sporthallen;  
 - Vorgaben zu den baulichen Standards für Objekte der Stadt Leipzig
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29.06.2023, 17:00 Uhr; Neues Rathaus, Martin-Luther-Ring 4-6, 
04109 Leipzig, Raum 495 
- VII-DS-08749 Anschaffung von LED-Scheinwerfern / Bühnenbeleuch-

tung beim Eigenbetrieb Schauspiel Leipzig ■

Der Vorsitzende des  
Betriebsausschusses Kulturstätten

Sitzung des Betriebsausschusses 
Kulturstätten 

Tagesordnung der öffentlichen Sitzung 03.07.2023, 17:00 Uhr, 
Neues Rathaus, Ratsplenarsaal, Raum 495, Martin-Luther-Ring 
4-6, 04109 Leipzig
Eröffnung und Begrüßung
Feststellung der Beschlussfähigkeit
Feststellung der Tagesordnung
Festlegungsprotokoll der Sitzung vom 05.06.2023
Bekanntgabe von Beschlüssen aus nichtöffentlicher Sitzung
Vorlagen
- Es liegen keine Vorlagen vor.
Anfragen, Sonstiges
Beschlüsse aus der 68. nichtöffentlichen Sitzung der VII. Wahl-
periode des Grundstücksverkehrsausschusses am 22.05.2023
Es wurden keine Beschlüsse gefasst.
Beschlüsse aus der 69. öffentlichen Sitzung der VII. Wahlperiode 
des Grundstücksverkehrsausschusses am 05.06.2023
Es wurden keine Beschlüsse gefasst. ■

Der Vorsitzende 
des Grundstücksverkehrsausschusses

Tagesordnung der öffentlichen Sitzung am Montag, 03.07.2023, 
16:30 Uhr, Sitzungssaal des Stadtrates, Neues Rathaus, Martin-
Luther-Ring 4-6, 04109 Leipzig
Feststellung der Beschlussfähigkeit und der Tagesordnung
Festlegungsprotokoll der Sitzung vom 19.06.2023
Anträge aus dem Stadtrat – 1. Lesung
- Die Stadt Leipzig beteiligt sich am Girls‘Day; Fraktion Die Linke
Anträge aus dem Stadtrat – 2. Lesung
- Freiräume für junge Menschen in Leipzig sichern; Fraktion Die Linke 
- Freiräume für junge Menschen in Leipzig sichern; Fraktion Bündnis 

90/Die Grünen
- Freiräume für junge Menschen in Leipzig sichern; Dezernat Jugend, 

Schule und Demokratie
- Freiräume für junge Menschen erhalten und gestalten; SPD-Fraktion 
- Freiräume für junge Menschen erhalten und gestalten; Fraktion

Bündnis 90/Die Grünen
- Freiräume für junge Menschen erhalten und gestalten; Dezernat

Jugend, Schule und Demokratie
Vorlagen – 1. Lesung
Vorlagen – 2. Lesung
Vorlagen zur Information
Entscheidungsvorschläge für den Jugendhilfeausschuss
- VII 14/23 Entscheidungsvorschlag zur Übernahme der Trägerschaft

der Schulsozialarbeit an den folgenden vier Gymnasien der Stadt
Leipzig:  Georg-Christoph-Lichtenberg-Schule, Leibniz-Schule, Anton-
Philipp-Reclam-Schule, Gustav-Hertz-Schule

- VII 15/23 Entscheidungsvorschlag zur Übernahme der Leitung der
Familienschulzentren an Grund- und Förderschulen an der August-Be-
bel-Schule, Grundschule der Stadt Leipzig, der 46. Schule, Grundschule 
der Stadt Leipzig und der Kurt-Biedermann-Schule, Förderzentrum 
mit dem Förderschwerpunkt soziale und emotionale Entwicklung
der Stadt Leipzig.

Umgang mit Minderjährigen im Zuge des Tag X-Demonstrationsge-
schehens am 3. Juni
Bericht aus dem Unterausschuss HzE zum Umsetzungskonzept der 
Steuerungsuntersuchung Hilfen zur Erziehung von Rödel&Partner
Bericht der Bürgermeisterin
Information der Verwaltung
Sonstiges ■

Der Vorsitzende 
des Jugendhilfeausschusses

Sitzung des Grundstücks- 
verkehrsausschusses

Sitzung des  
Jugendhilfeausschusses

Sprechzeiten  
der Friedensrichter

Schiedsstelle Mitte/Nordost 
Sprechtag jeden 3. Di./Monat (16.00 Uhr-18.00 Uhr), Stadthaus, Raum 
U 32, Michael Löffler, Tel. 0160 4 45 55 44; E-Mail: friedensrichter-lo-
effler@t-online.de
Schiedsstelle Ost/Südost
Sprechtag jeden 3. Mi./Monat (16.00 Uhr-17.00 Uhr), Stadthaus, Raum U 
32, Sylvio Müller,  Tel. 0341/1 23 35 30, E-Mail: sylvio.mueller@leipzig.de
Schiedsstelle Süd/Südwest
Sprechtag jeden 1. Di./Monat (15.00-17.00 Uhr), Stadthaus, Raum U 32, 
Claudia Schaefer, Tel. 0341/1 23 35 30, Fax: 03212 1 37 31 75; E-Mail: 
claudia.schaefer@leipzig.de
Schiedsstelle Nordwest/Nord
Sprechtag jeden 4. Mi./Monat (16.00 Uhr-18.00 Uhr), Stadthaus, Raum 
U 32, Mike Rockmann, Tel. 0172 3 72 01 55; E-Mail: Friedensrichter-N-
NW@t-online.de
Schiedsstelle West/Alt-West
Sprechtag jeden 2. Di./Monat (16.00-18.00 Uhr), Stadthaus, Raum U 
32, Michael Löffler, Tel. 0160  4  45  55  44; E-Mail: friedensrichter-lo-
effler@t-online.de

Wann hilft die Schiedsstelle?
Bei bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten über vermögensrechtliche Ansprü-
che (z. B. Zahlungsansprüche), über Nachbar- und Mietrechtsstreitigkei-
ten und über Ansprüche wegen Verletzung der persönlichen Ehre kann 
die Schiedsstelle helfend und streitschlichtend tätig werden. Das heißt, 
die Anrufung der Schiedsstelle bei bürgerlichen Streitigkeiten geschieht 
freiwillig und ist nicht vorgeschrieben. In solchen Fällen können Sie sich 
direkt an die Schiedsstelle Ihres Bezirkes wenden und bekommen dort 
fachkundige Unterstützung bei Ihren Anliegen. ■

- Teil B-D:  Schulen:  Grundschulen, Oberschulen, Gymnasien; De-
zernat Stadtentwicklung und Bau

- 1. Änderung zum Baubeschluss Haus zum Arabischen Coffe Baum, 
Kaffeehaus, Kleine Fleischergasse 4 – Teilmodernisierung (Bestä-
tigung überplanmäßige Auszahlungen nach § 78 in Anlehnung an 
§ 79 (1) SächsGemO);

- Integrierte Wasserkonzeption (InWako) für die Stadt Leipzig und
die angrenzende Region – Umsetzungsstand;

 - Aktualisierg. Stellenbemessungsmodell Schulsachbearbeiter/-innen; 

- 24. Sachstandsbericht zur Umsetzung von Baumaßnahmen für
Schulen, Kindertageseinrichtungen, Einrichtungen der Hilfen zur
Erziehung und offenen Freizeittreffs; Dezernat Stadtentwicklung
und Bau

- Personalbericht der Stadtverwaltung Leipzig 2022 ■

(Änderungen vorbehalten)

Der Oberbürgermeister
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Sitzungen der Ortschaftsräte
Für aktuelle Informationen zum Sitzungsgeschehen besuchen Sie 
bitte www.leipzig.de 

Ortschaftsrat Burghausen
27.06.2023 um 19:00 Uhr im Sitzungszimmer des ehemaligen Ge-
meindeamts Burghausen, Miltitzer Straße 1, 04178 Leipzig

- Eröffnung und Begrüßung
- Feststellung der Beschlussfähigkeit
- Änderungen / Feststellung der Tagesordnung
- Protokollkontrolle
- VII-Ifo-07922 – Integrierte Wasserkonzeption (InWako) für die Stadt

Leipzig und die angrenzenden Region - Umsetzungsstand
- VII-A-08348-VSP-01: Rathäuser in Stadtbezirken und Ortschaften für

bürgerschaftliche Nutzung öffnen
- Besuch der Patenbürgermeisterin Frau Felthaus
- Brauchtum
- Bürgerfragen
- Sonstiges

Ortschaftsrat Lindenthal
27.06.2023 um 19:00 Uhr im Ratssaal des Rathauses Lindenthal, 
Erich-Thiele-Straße 2, 04159 Leipzig

- Begrüßung und Festlegung der Mitunterzeichner
- Protokollkontrolle und Feststellung der Beschlussfähigkeit
- Mitteilungen des Ortsvorstehers
- Anfragen der Anwohner
- Anfragen und Anträge der Ortschaftsräte
- Netz24 der LVB
- VII-Ifo-07922 - Integrierte Wasserkonzeption für Leipzig und angren-

zende Regionen
- VII-A-08348-VSP-01 - Rathäuser in Stadtbezirken und Ortschaften für 

bürgerliche Nutzung öffnen
- Brauchtumsmittel 2023

Ortschaftsrat Mölkau 
27.06.2023 um 19:00 Uhr, im Ratssaal des ehem. Gemeindeamtes 
Mölkau, Engelsdorfer Straße 90, 04316 Leipzig

- Eröffnung und Begrüßung
- Feststellung der Beschlussfähigkeit
- Feststellung der Tagesordnung
- Bestätigung des Protokolls der Sitzung vom 06.06.2023
- Bürgersprechstunde
- VII-DS-08301 „Leipziger Mietspiegel 2022“
- VII-Ifo-07197 „Evaluierung des „Mittelfristigen Investitionsprogrammes 

im Straßen- und Brückenbau 2013-2020“
- VII-DS-07507 „Aktionsprogramm Radverkehr 2023/24“
- VII-Ifo-08678 „Statistischer Quartalsbericht I/2023“
- Brauchtumsmittel 2023, Änderungsanträge, Ergänzungen
- Vorschläge für den Arbeitsplan des OR, 2. Jahreshälfte 2023
- Anfragen der Ortschaftsräte
- Bericht des Ortsvorstehers zum Widerspruch gegen die Wiederher-

stellungsanordnung Fuß- und Radweg zur künftigen Brücke über
die Östliche Rietzschke

- Informationen aus dem Stadtrat
- Sonstiges

Ortschaftsrat Böhlitz-Ehrenberg
29.06.2023 um 18:30 Uhr im Salon Böhlitz der Großen Eiche, Leip-
ziger Straße 81, 04178 Leipzig

- Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit
- Feststellung der Tagesordnung

- Bestätigung des Protokolls der Sitzung vom 8.6.2023
- Netz24 – Aktualisierte Informationen der LVB
- VII-DS-08648 – Sitzungstermine Stadtrat & Ortschaftsrat BEH 2024
- Informationen
- Sonstiges
- Bürgerfragen

Ortschaftsrat Plaußig
29.06.2023 um 19:00 Uhr  im Schulungsraum der Freiwilligen Feuer-
wehr Plaußig, Plaußiger Dorfstraße 23, 04349 Leipzig

- Eröffnung & Begrüßung
- Feststellung der Beschlussfähigkeit
- Neues aus Plaußig & der Umgebung: Kinder- & Feuerwehrfest, Sitzungs-

termine Ortschaftsrat 2024, Informationen zum Projekt Netz24 der LVB
- Neues aus der Ratsversammlung
- Beschluss-/ Informationsvorlagen: Städtebaulicher Vertrag zur Planung 

und Herstellung einer Zufahrt in Anbindung Tor 2 im Bereich des BP
Nr. 750

- Projekte: Sanierung Naturschutzstation, Barrierefreier Ausbau der
Bushaltestellen Grundstraße

- Bürgerfragen

Ortschaftsrat Lützschena-Stahmeln
03.07.2023 um 18:30 Uhr im Leipziger Hotel, Hallesche Straße 190, 
04159 Leipzig

- Eröffnung und Begrüßung,
- Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung, der Tagesordnung, der 

Beschlussfähigkeit und der Protokollunterzeichner,
- Protokollkontrolle,
- Informationen Netz 24, „Liniennetz der Zukunft-die umfangreiche Neu-

gestaltung unseres ÖPNV- Angebotes“ vorgestellt von der LVB GmbH,
- Einwohnerfragen,
- Sonstiges

Ortschaftsrat Engelsdorf
03.07.2023 um 19:00 Uhr 
im Versammlungsraum des Ortschaftsrat Engelsdorf, Engelsdorfer 
Straße 345, 04319 Leipzig

- Eröffnung und Begrüßung,
- Tagesordnung
- Bestätigung der Niederschrift vom 05.06.2023
- 7. Vergabe von Brauchtumsmitteln
- Vorstellung des Theaters Titanick Programm im RAW Engelsdorf 09/2023
- Informationen
- Sonstiges
- Bürgersprechstunde

Ortschaftsrat Seehausen
04.07.2023 um 19:00 Uhr im Hort der Grundschule Seehausen, 
Seehausener Allee 15, 04356 Leipzig

- Eröffnung, Feststellung der Tagesordnung und der Beschlussfähigkeit
- Protokollbestätigung vom 06.06.2023
- Informationen zum Stand der fachlichen Evaluierung des Gesamtnetzes 

im Rahmen des Projektes NETZ 24
- Information der Kindereinrichtungen zur Arbeit im Schuljahr 2022/23 

und zur Vorbereitung des neuen Schuljahres
- Weiteres Vorgehen Alte Schule Göbschelwitz
- Beantwortung von Bürgerfragen / Sonstiges
- Anfragen ■

(Änderungen vorbehalten)

http://www.leipzig.de
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Sitzungen der Stadtbezirksbeiräte
Für aktuelle Informationen zum Sitzungsgeschehen besuchen Sie 
bitte www.leipzig.de 

Stadtbezirksbeirat Südost
27.06.2023, 18:30 Uhr, Franz-Mehring-Schule, Gletschersteinstraße 
9, 04299 Leipzig
Weitere Informationen finden Sie unter www.leipzig.de/stadtbezirks-
beirat-suedost

- 1. Änderung zum Baubeschluss Südfriedhof, Friedhofsweg 3 – Ersatz-
neubau Nordtor

- Erstellung eines Sicherheitskonzeptes für das Umfeld der Asylunter-
kunft Kommandant-Prendel-Allee/Kolmstraße

- Stadtbezirksbudget

Stadtbezirksbeirat Süd
28.06.2023, 18:00 Uhr, Immanuel-Kant-Gymnasium (Zimmer 408), 
Scharnhorststraße 15, 04275 Leipzig
Weitere Informationen finden Sie unter www.leipzig.de/stadtbezirks-
beirat-sued

- Notunterbringung von wohnungslosen Männern sicherstellen
- Satzung über ein besonderes Vorkaufsrecht für das Gebiet „P+R-

Parkplatz S-Bahnhaltepunkt Connewitz“
- Südvorstadt für alle – Konzepte für preiswertes und klimaangepasstes 

Wohnen sowie zum Erhalt diverser Sozialstruktur in der Südvorstadt
- Sanierung Siegfriedplatz
- Bereitstellung eines Erbbaurechts
- Grundstück Braustraße 22 für kooperatives und bezahlbares Bauen

und Wohnen
- 24. Sachstandsbericht zur Umsetzung von Baumaßnahmen für Schulen, 

Kindertageseinrichtungen, Einrichtungen der Hilfen zur Erziehung
und offenen Freizeittreffs

- Netz 24
- Schulanmeldeverfahren für zukünftige Grundschüler/innen in der

Südvorstadt
- Umsetzung Straßenbaumkonzept
- Berichterstattung Sanitäranlagen

Stadtbezirksbeirat Alt-West
28.06.2023, 17:30 Uhr, Rathaus Leutzsch, Beratungsraum 1. Etage, 
Georg-Schwarz-Straße 140, 04179 Leipzig
Eine digitale Zuschaltung ist nach vorheriger Anmeldung möglich.
Weitere Informationen finden Sie unter www.leipzig.de/stadtbezirks-
beirat-alt-west

- Gelegenheit für Anfragen von Einwohnerinnen und Einwohnern
- Vorstellung Baumpflanzungen im Stadtbezirk
- Vorstellung Netz 24
- Antrag: ÖPNV verknüpfen – Stadtteilplatz gestalten – Bürger beteiligen
- Bau- und Finanzierungsbeschluss – Ersatzneubau für das Funktions-

gebäude im Alfred-Kunze-Sportpark (AKS) – (Bestätigung gemäß §79 
(1) SächsGemO)

- Antrag: Rathäuser in Stadtbezirken und Ortschaften für bürgerschaft-
liche Nutzung öffnen

- 24. Sachstandbericht zur Umsetzung von Baumaßnahmen für Schulen, 
Kindertageseinrichtungen, Einrichtungen der Hilfen zur Erziehung
und offenen Freizeittreffs

- Beratungen zum Stadtbezirksbudget

Stadtbezirksbeirat Mitte
29.06.2023, 18:00 Uhr, Die Sitzung findet im Stadtbüro, Burgplatz 1 
und per Videokonferenz statt (über Microsoft Teams)
Weitere Informationen finden Sie unter www.leipzig.de/stadtbezirksbei-
rat-mitte

 - Gelegenheit zu Einwohneranfragen
 - Stadtbezirksbudget
 - Bebauungsplan Nr. 392 „Wilhelm-Leuschner-Platz“; Satzungsbeschluss
 - Bedarfsplanung Kindertagesbetreuung der Stadt Leipzig für den Planungs-

zeitraum Januar bis Dezember 2023
 - 24. Sachstandsbericht zur Umsetzung von Baumaßnahmen für Schulen,

Kindertageseinrichtungen , Einrichtungen der Hilfen zur Erziehung und
offene Freizeittreffs

 - Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 388 „Quartier
 - Volkshaus“ – Freigabe zur frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung

Stadtbezirksbeirat Nordwest
29.06.2023, 18:00 Uhr, Stadtteilzentrum „Anker“, Renftstraße 1, 
04159 Leipzig
Weitere Informationen unter www.leipzig.de/stadtbezirksbeirat-nordwest/

 - Veranstaltungsverkehr
 - Haus Auensee
 - vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 441 „Wohnpark Friedrich-Bosse-

Straße
 - Stadtbezirksbudget

Stadtbezirksbeirat West
03.07.2023, 18:00 Uhr, Freizeittreff „Völkerfreundschaft“, Stuttgarter 
Allee 9, 04209 Leipzig
Weitere Informationen unter www.leipzig.de/stadtbezirksbeirat-west/

 - Einwohneranfragen
 - Strukturförderung
 - Skatepark “Parkallee”
 - Planungsbeschluss - Sanierung und Erweiterung des Gebäudes
 - Andromedaweg 25 zu einer Förderschule
 - 24. Sachstandsbericht zur Umsetzung von Baumaßnahmen für Schulen,

Kindertageseinrichtungen, Einrichtungen der Hilfen zur Erziehung und
offenen Freizeittreffs

 - Information über aktuelle Schülerzahlen und Belegung der Horte im
Schuljahr 2022/2023

 - Anträge zum Stadtbezirksbudget

Stadtbezirksbeirat Südwest
03.07.2023, 18:00 Uhr, Schule
Grünen Gleis, Baumannstraße 13, 04229 Leipzig 
Weitere Informationen unter www.leipzig.de/stadtbezirksbeirat-suedwest/

 - Stadtbezirksbudget
 - Karl-Heine-Straße 43-45: Grundsatzbeschluss, Abschluss Mietvertrag

sowie Ausführungsbeschluss für die Betreibung, Bewachung und soziale
Betreuung

 - Widmung nach § 6 Sächsisches Straßengesetz (Teilfläche der Rödelstraße,
Flurstück 310 der Gemarkung Schleußig)

 - Städtebauliches Konzept für die Bebauung Knauthainer Straße 12 ff. ■

(Änderungen vorbehalten)

http://www.leipzig.de
http://www.leipzig.de/stadtbezirksbeirat-suedost
http://www.leipzig.de/stadtbezirksbeirat-suedost
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Alle Eigentümer/-innen von Grundbesitz, deren Grundsteuer einmal 
jährlich zu zahlen ist (Jahreszahler), werden von der Stadtkasse auf 
die Fälligkeit am 01. Juli 2023 hingewiesen.
Die Steuer ist rechtzeitig unter Angabe des entsprechenden Buchungs-
zeichens im Verwendungszweck der Zahlung zu überweisen. Dieje-
nigen Steuerschuldner, die keinen Grundsteuerbescheid für das Jahr 
2023 erhielten, haben in der gleichen Weise Grundsteuer zu entrichten, 
wie im letzten übersandten Steuerbescheid geregelt. Für regelmäßig zu 
zahlende Abgaben empfiehlt die Stadtkasse die Erteilung eines SEPA-
Lastschriftmandats. Damit erfolgt der Einzug immer pünktlich zur 
Fälligkeit der Steuerforderung. So muss man die Terminüberwachung 
nicht selbst übernehmen, spart sich den Aufwand für die Überweisung 
und kann verhindern, dass man in Verzug gerät. Das Formular zur 
Erteilung eines SEPA-Lastschriftmandates kann über www.leipzig.de, 
Suchbegriff: „SEPA“ abgerufen oder bei der Stadtkasse angefordert 
werden. Für Rückfragen stehen Ihnen die Mitarbeiter/-innen der 
Stadtkasse gern zur Verfügung. ■

Die Stadt Leipzig beabsichtigt, gemäß § 7 Abs. 1 des Sächsischen 
Straßengesetzes (SächsStrG) vom 21. Januar 1993, in der aktuellen 
Fassung, die nachstehende Teilfläche der Ortsstraße unbeschränkt 
in einen beschränkt öffentlichen Weg (Fußgänger- und Fahrradver-
kehr, beschränkter Kfz-Verkehr (zeitlich beschränkter Lieferverkehr) 
umzustufen.

Bezeichnung, Verlauf, ungefähre Länge, Straßenklasse, 
OT Lindenau
Merseburger Straße (Teilfläche), Teilfläche des Flurstücks 1269/4 
Gemarkung Lindenau, nördlich vom Knoten Karl-Heine Straße/
Merseburger Straße bis südlich zum Knoten Aurelienstraße/Merse-
burger Straße, ca. 141 m, beschränkt öffentlicher Weg (Fußgänger- und 
Fahrradverkehr, beschränkter Kfz-Verkehr (zeitlich beschränkter 
Lieferverkehr).
Die beabsichtigte Umstufung erfolgt auf der Grundlage des § 7 Abs. 1 
SächsStrG.
Hiermit wird die Absicht der Umstufung gemäß § 7 Abs. 1 SächsStrG 
öffentlich bekannt gemacht, um Gelegenheit zu Einwendungen zu 
geben. Die Unterlagen liegen 3 Monate bei der Stadt Leipzig, Verkehrs- 
und Tiefbauamt, Prager Straße 118, Haus C, 5. Etage, Zi. 5.033 in 04317 
Leipzig zur Einsichtnahme aus. Einsichtnahmen in die Unterlagen 
während dieser Zeit sind derzeit nur nach vorheriger telefonischer 
Terminvereinbarung unter 0341-1 23 76 73 an der vorgenannten An-
schrift möglich. ■

Dezernat Stadtentwicklung und Bau 
Verkehrs- und Tiefbauamt 

Gemäß § 6 des Sächsischen Straßengesetzes (SächsStrG) vom 21. Januar 
1993 (SächsGVBl. S. 93), das zuletzt durch Artikel 20 des Gesetzes vom 
20. August 2019 (SächsGVBl. S. 762) geändert worden ist, wird der 
unten näher bezeichnete Weg dem öffentlichen Verkehr gewidmet.

Bezeichnung, Verlauf, ungefähre Länge, Straßenklasse, Widmungs-
beschränkung:
OT Holzhausen
Feldweg 3501, Teilflächen des Flurstücks 599 der Gemarkung Holz-
hausen von Höhe Flurstück 425 der Gemarkung Holzhausen bis Höhe 
Flurstück 430 der Gemarkung Holzhausen, Gesamtlänge ca. 200 m, 
öffentlicher Feld- und Waldweg.
Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diese Verfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadt Leipzig, Sitzanschrift in 
04109 Leipzig, Martin-Luther-Ring 4-6 (Besucheranschrift, Verkehrs- 
und Tiefbauamt, Prager Straße 118-136, Technisches Rathaus, 04317 
Leipzig) Widerspruch eingelegt werden. Der Widerspruch kann auch 
in elektronischer Form gemäß § 3a Abs. 2 Verwaltungsverfahrens-
gesetz eingelegt werden. Hierfür stehen folgende Möglichkeiten zur 
Verfügung:
1. Der Widerspruch kann unter info@leipzig.de durch E-Mail oder 

über das besondere Behördenpostfach Stadt Leipzig – Allgemeiner 
Posteingang jeweils mit qualifizierter elektronischer Signatur gemäß 
§ 3a Abs. 2 S. 2, 3 VwVfG erhoben werden.

2.  Der Widerspruch kann auch unter info@leipzig.de-mail.de durch 
De-Mail in der Sendevariante mit bestätigter sicherer Anmeldung 
gemäß § 5 Abs. 5 De-Mail-Gesetz erhoben werden.

Die Verfügung mit Begründung sowie ein Planauszug liegen zur Ein-
sichtnahme offen. Eine Einsichtnahme ist nach vorheriger telefonischer 
Terminvereinbarung unter 0341-1 23 76 73 möglich. ■

Dezernat Stadtentwicklung und Bau 
Verkehrs- und Tiefbauamt 

Öffentlicher Hinweis zur Fälligkeit 
der Grundsteuer 

Absicht zur Umstufung der  
Merseburger Straße (Teilfläche)

Widmung Feldweg 3501 
(Teilfläche)

Mitteilung über die Bestandskraft 
zur Umbenennung einer Straße

Alle Nutzer einer städtischen Garage/Garagenstellfläche, deren Entgelt 
einmal jährlich zu zahlen ist (Jahreszahler), werden auf die Fälligkeit 
des jährlichen Entgeltes am 30.06.2023 hingewiesen. Das Entgelt und 
die Betriebskostenpauschale sind rechtzeitig unter Angabe des entspre-
chenden Buchungszeichens 5.0600.xxxxxx.x im Verwendungszweck 
der Zahlung zu überweisen, soweit noch kein SEPA-Lastschriftmandat 
für die Abbuchung erteilt wurde.
Mit der Erweiterung der Umsatzsteuerpflicht kommunaler Einnahmen 
sind ab 2023 die Entgelte und die Betriebskostenpauschale mit 19 % 
umsatzsteuerpflichtig. Dies trifft auf alle zu, die mit der Stadt nach 
dem 3. Oktober 1990 einen Vertrag zur Nutzung einer Garagenstell-
fläche, einer Garage oder eines Kfz-Stellplatzes abgeschlossen haben. 
Die nunmehr zu zahlenden Beträge wurden allen Nutzern bereits mit 
der Dauermietrechnung, welche im November 2022 per Post vom 
Liegenschaftsamt zugesandt wurde, mitgeteilt. 
Für regelmäßig zu zahlende Beträge empfiehlt die Stadtkasse die 
Erteilung eines SEPA-Lastschriftmandats. Damit erfolgt der Einzug 
immer pünktlich zur Fälligkeit. So muss man die Terminüberwachung 
nicht selbst übernehmen, spart sich den Aufwand für die Überweisung 
oder die Anpassung eines Dauerauftrages und kann somit verhindern, 
dass man in Verzug gerät.
Das Formular kann über www.leipzig.de, Suchbegriff: „SEPA“ ab-
gerufen oder bei der Stadtkasse angefordert werden. Für Rückfragen 
stehen Ihnen die Mitarbeiter/-innen des Liegenschaftsamtes und der 
Stadtkasse gern zur Verfügung. ■

Fälligkeit des Nutzungsentgeltes 
für Garagen/Garagenstellflächen

Die nachfolgend genannte, in der Leipziger Ratsversammlung am 
09.11.2022 beschlossene Umbenennung einer Straße (VII-A-07305), 
amtlich bekannt gemacht im Leipziger E-Amtsblatt Nr. 03/2023 vom 
04.02.2023, ist seit dem 22.05.2023 bestandskräftig:

Umbenennung
Stadtbezirk Nord, Ortsteil Gohlis-Süd
Die Turmgutstraße, gelegen zwischen Poetenweg und Primavesistraße, 
wird in Boris-Romantschenko-Straße umbenannt. ■

Amt für Statistik und Wahlen

http://www.leipzig.de,
mailto:info%40leipzig.de?subject=
mailto:info%40leipzig.de-mail.de?subject=
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Die Stadt Leipzig hat mit Bestellungsurkunde vom 21.06.2023 gemäß 
Art. 233 § 2 Abs. 3 Einführungsgesetz zum bürgerlichen Gesetzbuche 
(EGBGB) einen gesetzlichen Vertreter für die im Grundbuch eingetra-
gene Miteigentümerin unbekannten Aufenthalts Frau Brigitte Ursula 
Sauer, geschiedene Knuhr (geboren am 08.05.1936) am Grundstück 
ehemals Am Eulengraben 6 in Leipzig, Gemarkung Liebertwolkwitz, 
Blatt 1151, Flurstück 1033, bestellt (Aktenzeichen: 30.52-GV 2023/1003; 
ausstellende Stelle: Dezernat Allgemeine Verwaltung, Rechtsamt, Sach-
gebiet „Gesetzliche Vertretung – laufende Verfahren“).

Rechtsbehelfsbelehrung: 
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadt Leipzig Sitzanschrift 
in 04109 Leipzig, Martin-Luther-Ring 4-6, (Besucheranschrift: Rechts-

Am 14. Juni 2023 erfolgte durch den Stadtrat der Stadt Leipzig die 
Aufstellung der Vorschlagsliste für die Schöffen für den Amtsgerichts-
bezirk Leipzig für die Jahre 2024 bis 2028. Diese Vorschlagsliste wird 
in der Zeit vom 26. bis 30. Juni 2023, jeweils von 8:00 bis 15:00 Uhr 
im Amt für Statistik und Wahlen, Thomasiusstraße 1, 04109 Leipzig,  
Raum 208, zu jedermanns Einsicht aufgelegt.

Am 19. Juni 2023 erfolgte durch den Jugendhilfeausschuss die Auf-
stellung der Vorschlagsliste für Jugendschöffen für den Amtsgerichts-
bezirk Leipzig für die Jahre 2024 bis 2028. Diese Vorschlagsliste wird 
in der Zeit vom 26. bis 30. Juni 2023 von 8:00 bis 15:00 Uhr , Ausnahme 
Freitag 8 bis 10 Uhr in der Geschäftsstelle des Jugendhilfeausschusses 

Bestellung eines gesetzlichen Vertreters  
am Grundstück ehemals Am Eulengraben 6 in Leipzig,  

Gemarkung Liebertwolkwitz, Blatt 1151, Flurstück 1033

Bekanntmachung über die Auflegung der Vorschlagslisten  
für Schöffen und Jugendschöffen

amt, Abteilung Offene Vermögensfragen und Gesetzliche Vertretung, 
Sachgebiet Gesetzliche Vertretung, Otto-Schill-Straße 2, 04109 Leipzig) 
Widerspruch eingelegt werden. Der Widerspruch kann auch in elekt-
ronischer Form gemäß § 3 a Abs. 2 Verwaltungsverfahrensgesetz ein-
gelegt werden. Hierfür stehen folgende Möglichkeiten zur Verfügung: 

1. Der Widerspruch kann unter gesetzliche.vertretung@leipzig.de 
durch E-Mail oder über das besondere Behördenpostfach Stadt 
Leipzig - Rechtsamt jeweils mit qualifizierter elektronischer Signatur 
gemäß § 3 a Abs. 2 S. 2, 3 VwVfG erhoben werden.

2. Der Widerspruch kann auch unter info@leipzig.de-mail.de durch 
De-Mail in der Sendevariante mit bestätigter sicherer Anmeldung 
gemäß § 5 Abs. 5 De-Mail-Gesetz erhoben werden. ■

im Amt für Jugend und Familie, Naumburger Straße 26, Raum D 304, 
zu jedermanns Einsicht aufgelegt.

Gegen die Vorschlagslisten kann jeweils binnen einer Woche nach 
Ablauf der Auflegungsfrist bei der Stadt Leipzig oder dem Amtsgericht 
Leipzig schriftlich oder zu Protokoll mit der Begründung Einspruch 
erhoben werden, dass in die Vorschlagsliste Personen aufgenommen 
sind, die gemäß § 32 GVG nicht aufgenommen werden durften oder 
nach §§ 33, 34 GVG nicht aufgenommen werden sollten. ■

Amt für Statistik und Wahlen

Öffentliche Sitzung  
des Betriebsausschusses  

Stadtreinigung

Bekanntmachung einer öffentlichen  
Anerkennung als freier Träger  

der Jugendhilfe nach § 75 SGB VIII

28.06.2023, 16:00 Uhr, Neues Rathaus, Martin-Luther-Ring 4-6, 04109 
Leipzig, Raum 260

Tagesordnung der öffentlichen Sitzung
Feststellung der Beschlussfähigkeit und der Tagesordnung
Protokollbestätigung der Sitzung vom 25.01.2023
Beratung der Vorlagen
- Bau- und Finanzierungsbeschluss: Sanierung und Ertüchtigung 

Absturzsicherung Dach Haus A, Geithainer Straße 60(Dezernat 
Umwelt, Klima, Ordnung und Sport) VII-DS-08403

Verschiedenes ■

Der Jugendhilfeausschuss der Stadt Leipzig hat beschlossen, folgenden 
Träger gemäß § 75 SGB VIII öffentlich als Träger der freien Jugend-
hilfe anzuerkennen.

„Aufgrund des Beschlusses des Jugendhilfeausschusses vom 05.06.2023 
wurde der Träger Campus für Bildung & Sport gGmbH durch Bescheid 
vom 12.06.2023 als Träger der freien Jugendhilfe § 75 Abs. 1 Achtes 
Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII) i. V. m. § 19 Landesjugendhilfegesetz 
(LJHG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 4. September 2008 
(SächsGVBl. S. 578) zuletzt durch die Verordnung vom 31. Januar 2023 
(SächsGVBl. S. 64) geändert, öffentlich anerkannt.“ ■

mailto:gesetzliche.vertretung%40leipzig.de%20?subject=
mailto:info%40leipzig.de-mail.de?subject=
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Der Stadtrat der Stadt Leipzig hat in der Ratsversammlung vom 
15.06.2023 folgenden Beschluss gefasst: Die Aufstellung einer Sozialen 
Erhaltungssatzung für das Untersuchungsgebiet Schönefeld-Abtnaun-
dorf gemäß § 172 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Baugesetzbuch (BauGB, in der 
am Tag der Beschlussfassung geltenden Fassung) wird beschlossen. 
Das von dem Aufstellungsbeschluss betroffene Untersuchungsgebiet 
ist in Anlage 2 in einem Übersichtsplan dargestellt. Der Aufstellungs-
beschluss umfasst alle Flurstücke und Flurstücksteile innerhalb des im 

Aufstellung einer Sozialen Erhaltungssatzung  
gemäß § 172 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 BauGB  

für das Untersuchungsgebiet Schönefeld-Abtnaundorf
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Anlage 2 Übersichtsplan für die Aufstellung einer Sozialen Erhaltungssatzung für das Untersuchungsgebiet Schönefeld-Abtnaundorf
Kartengrundlage: Amt für Geoinformation und Bodenordnung

Übersichtsplan besonders gekennzeichneten Untersuchungsgebietes 
Schönefeld-Abtnaundorf. Die Anlage 2 ist Bestandteil des Aufstel-
lungsbeschlusses. Der Aufstellungsbeschluss wird hiermit ortsüblich 
bekannt gemacht. ■

Leipzig, den 16.06.2023
Dezernat Stadtentwicklung und Bau

 Amt für Wohnungsbau und Stadterneuerung
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Aufstellung einer Sozialen Erhaltungssatzung  
gemäß § 172 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 BauGB  

für das Untersuchungsgebiet Südvorstadt

Der Stadtrat der Stadt Leipzig hat in der Ratsversammlung vom 
15.06.2023 folgenden Beschluss gefasst: Die Aufstellung einer Sozialen 
Erhaltungssatzung für das Untersuchungsgebiet Südvorstadt gemäß 
§ 172 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Baugesetzbuch (BauGB, in der am Tag der 
Beschlussfassung geltenden Fassung) wird beschlossen. Das von dem 
Aufstellungsbeschluss betroffene Untersuchungsgebiet ist in Anlage 3 
in einem Übersichtsplan dargestellt. Der Aufstellungsbeschluss umfasst 
alle Flurstücke und Flurstücksteile innerhalb des im Übersichtsplan 
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Anlage 3 Übersichtsplan für die Aufstellung einer Sozialen Erhaltungssatzung für das Untersuchungsgebiet Südvorstadt 
Kartengrundlage: Amt für Geoinformation und Bodenordnung

besonders gekennzeichneten Untersuchungsgebietes Südvorstadt. Die 
Anlage 3 ist Bestandteil des Aufstellungsbeschlusses. Der Aufstellungs-
beschluss wird hiermit ortsüblich bekannt gemacht. ■

Leipzig, den 16.06.2023
Dezernat Stadtentwicklung und Bau

 Amt für Wohnungsbau und Stadterneuerung
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Aufstellung einer Sozialen Erhaltungssatzung  
gemäß § 172 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 BauGB  

für das Untersuchungsgebiet Gohlis-Süd

Der Stadtrat der Stadt Leipzig hat in der Ratsversammlung vom 
15.06.2023 folgenden Beschluss gefasst: Die Aufstellung einer Sozialen 
Erhaltungssatzung für das Untersuchungsgebiet Gohlis-Süd gemäß 
§ 172 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Baugesetzbuch (BauGB, in der am Tag der 
Beschlussfassung geltenden Fassung) wird beschlossen. Das von dem 
Aufstellungsbeschluss betroffene Untersuchungsgebiet ist im Über-
sichtsplan (entsprechend kartenmäßiger Abbildung) dargestellt. Der 
Aufstellungsbeschluss umfasst alle Flurstücke und Flurstücksteile 
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Übersichtsplan für die Aufstellung einer Sozialen Erhaltungssatzung für das Untersuchungsgebiet Gohlis-Süd 
Kartengrundlage: Amt für Geoinformation und Bodenordnung

innerhalb des im Übersichtsplan besonders gekennzeichneten Unter-
suchungsgebietes Gohlis-Süd. Der Übersichtsplan ist Bestandteil des 
Aufstellungsbeschlusses. Der Aufstellungsbeschluss wird hiermit 
ortsüblich bekannt gemacht. ■

Leipzig, den 16.06.2023
Dezernat Stadtentwicklung und Bau

 Amt für Wohnungsbau und Stadterneuerung
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Der Stadtrat hat in seiner Ratsversammlung vom 19.04.2021 den Jah-
resabschluss für das Wirtschaftsjahr 01.01.2021 bis 31.12.2021 für den 
städtischen Eigenbetrieb Oper Leipzig festgestellt. 

Gemäß § 34 (2) der Sächsischen Eigenbetriebsverordnung vom 
22.09.2018 wird das Jahresergebnis wie folgt bekannt gegeben:

1. Der Jahresabschluss zum 31.12.2021 in der Fassung vom 28.03.2022 
(Anlage 2) wird festgestellt.

2. Der Jahresüberschuss beträgt EUR 3.757.863,09 und wird in eine 
zweckgebundene Gewinnrücklage für Investitionen, insbesondere 
für die Erneuerung der Inspizientenanlage sowie der Obermaschi-
nerie im Opernhaus eingestellt.

3. In Höhe von EUR 251.226,56 erfolgt eine Umbuchung aus der All-
gemeinen Gewinnrücklage in die Gewinnrücklage für Investitionen.

4. Die zweckgebundene Gewinnrücklage wird in Höhe der getätigten 
Investitionen zum Zeitpunkt der Investitionsmaßnahme aufgelöst 
und in die Allgemeine Gewinnrücklage umgebucht. Sie ist zur 
Deckung von Abschreibungen auf diese Investitionen vorgesehen, 
sofern diese Abschreibungen in Folgejahren ein negatives Jahres-
ergebnis verursachen. Die Investitionen dürfen nur erfolgen, sofern 
eine ausreichende Liquidität vorhanden ist.

5. Der Opernleitung wird für das Wirtschaftsjahr 01.01.2021 bis 
31.12.2021 Entlastung erteilt.

6. Die dem Eigenbetrieb Oper Leipzig für das Geschäftsjahr 2021 seitens 
der Stadt gewährte außerplanmäßige Zuweisung in Höhe von EUR 
1.445.000,00 zum Ausgleich pandemiebedingter Schäden verbleibt 
im Eigenbetrieb. Der im Zuge der Umsetzung im Wirtschaftsjahr 
2023 dadurch realisierte Ertrag wird im Eigenbetrieb Oper Leipzig 
zur Kompensation künftiger Verluste sowie zur Abfederung 
weiterer Auswirkungen der Corona-Pandemie bzw. zur Deckung 
notwendiger Instandhaltungs- und Investitionsbedarfe sowie für 
künstlerische Projekte eingesetzt. Diese Ausgleichsbedarfe werden 
gegenüber der Stadt in einem Verwendungsnachweis erklärt.

Wesentliche Positionen der Bilanz und der Gewinn- und Verlust-
rechnung für das Wirtschaftsjahr 2021

31.12.2021
in €

Bilanzsumme 49.534.833,35

davon entfallen:

Aktiva

Anlagevermögen 27.848.363,65

Umlaufvermögen 21.486.860,52

Rechnungsabgrenzungsposten 199.609,18

Passiva

Eigenkapital 27.161.572,97

  davon Rücklagen 20.266.971,81

  davon Gewinn/Verlustvortrag Vorjahre 3.136.738,07

  davon Jahresüberschuss 3.757.863,09

Sonderposten für bezuschusste Investitionsgüter 
des Anlagevermögens

10.485.750,00

Rückstellungen 3.377.431,04

Verbindlichkeiten 8.509.778,76

Rechnungsabgrenzungsposten 300,58

Summe der Erträge: 64.304.076,11

Summe der Aufwendungen: 60.546.213,02

Jahresüberschuss 3.757.863,09

Vermerk über die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Der Jahresabschluss 2021 wurde von der PricewaterhouseCoopers 
GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüft. 

Unter der aufschiebenden Bedingung, dass der Jahresabschluss zum 
31. Dezember 2020 in der Fassung festgestellt wird, die dem Jahres-
abschluss zum 31. Dezember 2021 zugrunde gelegt worden ist, erteilen 
wir den nachstehenden Bestätigungsvermerk:

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss des Eigenbetriebs „Oper Leipzig“, 
Leipzig, - bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2021 und der 
Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 
bis zum 31. Dezember 2021 sowie dem Anhang, einschließlich der 
Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden - geprüft. 
Darüber hinaus haben wir den Lagebericht des Eigenbetriebs „Oper 
Leipzig“ für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 
2021 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen 
Erkenntnisse

• entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen 
Belangen den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den 
ergänzenden landesrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter 
Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchfüh-
rung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der 
Vermögens- und Finanzlage des Eigenbetriebs zum 31. Dezember 
2021 sowie seiner Ertragslage für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 
bis zum 31. Dezember 2021 und

• vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes 
Bild von der Lage des Eigenbetriebs. In allen wesentlichen Belan-
gen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, 
entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die 
Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung 
zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahres-
abschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lagebe-
richts in Übereinstimmung mit § 317 HGB und §§ 32f. SächsEigBVO 
unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) fest-
gestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung 
durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und 
Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers 
für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres 
Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem 
Eigenbetrieb unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen 
handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben 
unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit 
diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von 
uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um 
als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und 
zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Betriebsausschusses für 
den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung 
des Jahresabschlusses, der den deutschen handelsrechtlichen Vor-
schriften und den ergänzenden landesrechtlichen Vorschriften in allen 
wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss 

Bekanntmachung über die Feststellung des Jahres-
abschlusses für das Wirtschaftsjahr 01.01.2021 bis 

31.12.2021 für den städtischen Eigenbetrieb Oper Leipzig
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unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buch-
führung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebs vermittelt. 
Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen 
Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsät-
zen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, 
um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei 
von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen 
Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen 
Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit des Eigenbetriebs zur 
Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren 
haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der 
Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. 
Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des 
Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmens-
tätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche 
Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Auf-
stellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der 
Lage des Eigenbetriebs vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen 
mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen 
Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen 
Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter 
verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die 
sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts 
in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen 
Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nach-
weise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Der Betriebsausschuss ist verantwortlich für die Überwachung des 
Rechnungslegungsprozesses des Eigenbetriebs zur Aufstellung des 
Jahresabschlusses und des Lageberichts.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses 
und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob 
der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen - beabsichtigten 
oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist, und ob der Lage-
bericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs 
vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresab-
schluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen 
in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht 
und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend 
darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere 
Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine 
Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit§ 317 HGB und 
§§ 32f. SächsEigBVO unter Beachtung der vom Institut der Wirtschafts-
prüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 
Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche 
Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Ver-
stößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich 
angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie 
einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses 
und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von 
Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und 
bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

• identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher - be-
absichtigter oder unbeabsichtigter - falscher Darstellungen im 
Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungs-
handlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen 
Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als 
Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass 

wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei 
Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches 
Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkei-
ten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner 
Kontrollen beinhalten können.

• gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des 
Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den 
für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und 
Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den 
gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem 
Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme des 
Eigenbetriebs abzugeben.

• beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen 
Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die 
Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten 
geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.

• ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von 
den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungs-
grundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, 
auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine 
wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder 
Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit 
des Eigenbetriebs zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit 
aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine 
wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestäti-
gungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss 
und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese 
Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil 
zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der 
Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks 
erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gege-
benheiten können jedoch dazu führen, dass der Eigenbetrieb seine 
Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.

• beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt 
des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der 
Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und 
Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung 
der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den 
tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, 
Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebs vermittelt.

• beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresab-
schluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte 
Bild von der Lage des Eigenbetriebs.

• führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Ver-
tretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht 
durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise 
vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten 
Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten 
bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ab-
leitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. 
Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten 
Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben 
wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, 
dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten 
Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter 
anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung 
sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger 
Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prü-
fung feststellen.

Die Auslage des Jahresabschlusses erfolgt vom 28.06.2023 bis 
12.07.2023 in der Verwaltungsdirektion der Oper Leipzig.  ■
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1 Vorbemerkung
Die Stadt Leipzig ist verpflichtet, Kindern, Jugendlichen sowie deren 
Familien ein qualitatives und bedarfsgerechtes Angebot im Bereich 
der Hilfen zur Erziehung zur Verfügung zu stellen.
Für die Gewährleistung eines solchen Angebotes sind adäquate 
personelle Ressourcen von gut ausgebildeten Sozialarbeiter/innen, 
Kindheitspädagogen sowie Sozialpädagogen/innen essentiell. 
Der Mangel an Fachkräften erreicht zunehmend auch die Stadt Leipzig 
und bleibt, insbesondere für die oben genannten Berufsbilder, nicht 
folgenlos. Negativen Auswirkungen im Hinblick auf die soziale 
städtische Infrastruktur und den damit verbundenen Pflichtaufgaben 
der Stadt Leipzig, wie beispielsweise die der Stadt Leipzig und den 
Trägern der Hilfen zur Erziehung übertragene gemeinsame Aufgabe 
der Sicherung des Kinderschutzes (§ 8a SBG VIII), gilt es zielgerichtet 
entgegenzusteuern. 
Dabei sollen folgende übergeordnete Ziele verfolgt werden:
 - Sicherstellung einer vorausschauenden Personalbedarfsplanung, 

vor dem Hintergrund zu erwartender Renteneintritte des Bestands-
personals sowie des, aufgrund von neu geplanten Einrichtungen, 
erforderliche Personalmehrbedarf

 - Förderung von positiven Rahmenbedingungen für qualifizierte 
Arbeitsplätze in der Leipziger Trägerlandschaft

 - Beitrag zur Schaffung positiver Rahmenbedingungen im Sinne 
der integrierten Kinder- und Jugendhilfeplanung

Diese Fachförderrichtlinie gilt für die Gewährung von Zuwendungen 
für Studierende des dualen Studienganges Soziale Arbeit oder Kind-
heitspädagogik an Berufsakademien oder bei Ausbildungsträgern, 
die ihren Praxisanteil bei einem Träger der Hilfen zur Erziehung im 
Verantwortungsbereich des Amtes für Jugend und Familie der Stadt 
Leipzig absolvieren (Ausbildungsvertrag über mindestens 3 Jahre, der 
eine Ausbildungsvergütung enthält bzw. einen Arbeitsvertrag) und 
auch für Auszubildende, die eine berufsbegleitende Erzieher/innen-
ausbildung für die Leistungsbereiche teilstationäre und stationäre 
Hilfen absolvieren sowie auch für bereits beschäftigte Mitarbeiter/-
innen, die eine heilpädagogische Zusatzausbildung absolvieren.
Die Fachförderrichtlinie regelt das Verwaltungsverfahren und trifft 
Aussagen zu den Fördermöglichkeiten. Soweit diese Fachförderricht-
linie keine spezifischen Regelungen enthält, gilt die Rahmenrichtlinie 
zur Vergabe von Zuwendungen der Stadt Leipzig an außerhalb der 
Stadtverwaltung stehende Stellen (Zuwendungsrichtlinie). 
Ein Anspruch auf Gewährung einer Zuwendung besteht nicht, viel-
mehr entscheidet das Amt für Jugend und Familie aufgrund pflicht-
gemäßen Ermessens im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel. 

2 Grundlagen der Förderung 
• Rahmenrichtlinie zur Vergabe von Zuwendungen der Stadt Leipzig 

an außerhalb der Stadtverwaltung stehende Stellen (Zuwendungs-
richtlinie), Beschluss Nr. VI-DS-01241-NF-05 der Ratsversammlung 
vom 18.05.2016 *

• Stadtratsbeschluss Nr. VII-A-06828-NF-02
• Integriertes Stadtentwicklungskonzept Leipzig 2030 (INSEK) *
• Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO) vom 

03.03.2014 *
• Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums des Innern über 

die kommunale 
• Haushaltswirtschaft (SächsKomHVO) vom 10.12.2013 *
• Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums des Innern über 

die Kassen- und Buchführung der Kommunen (SächsKomKBVO) 
vom 26.01.2005 *

• Sozialgesetzbuch – Achtes Buch – Kinder- und Jugendhilfe (SGB 
VIII) vom 26.06.1990 * 

• Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministeriums für 
Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt über die Ertei-
lung einer Erlaubnis für den Betrieb einer Jugendhilfeeinrichtung 
(VwVErIJugHiE) vom 18.06.2021 *

• Arbeitsrichtlinien für die Verwaltung des Jugendamtes Leipzig: 
Fachstandards für Erzieherische Hilfen (2009) * (derzeit in Über-

arbeitung)
• einschlägigen Beschlüsse der Ratsversammlung 
• UStG *
• Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) vom 25.05.1976 *
 *in der jeweils gültigen Fassung

3 Voraussetzungen
3.1 Zuwendungszweck
Die Stadt Leipzig gewährt nach Maßgabe dieser Fachförderrichtlinie 
Zuwendungen zu den Personalkosten von konkreten Personalstellen, 
für das duale Studium Soziale Arbeit und Kindheitspädagogik (unter 
den unter Ziffer 1 genannten Voraussetzungen), zur berufsbegleiten-
den Erzieher/innenausbildung für die Leistungsbereiche teilstationäre 
und stationäre Hilfen sowie zu einer heilpädagogischen Zusatz-
ausbildung bereits beschäftigter Mitarbeiter/innen. Dabei werden 
kleine freie Träger, welche maximal 10 Angebote für die Hilfen zur 
Erziehung anbieten, bevorzugt gefördert.
Dabei gilt es die Besonderheit zu beachten, dass laut VwVErIJugHiE 
Teil E II. bei stationären Trägern das dritte geförderte Studienjahr 
bereits über den Mindestpersonalschlüssel abgedeckt werden kann.
Eine Zuwendung umfasst die Förderung eines Ausbildungs- oder 
Studienverhältnisses in der Regel über einen Zeitraum von 3 Jahren 
bzw. bei stationären Trägern von 2 Jahren.
3.2 Zuwendungsempfänger
Zuwendungsempfänger sind gemäß § 75 SGB VIII anerkannte freie 
Träger der Hilfen zu Erziehung in der Stadt Leipzig.
3.3 Zuwendungsvoraussetzungen 
Die Ausbildung oder das Studium darf noch nicht begonnen haben. 
• Eine Förderung von Maßnahmen, die bereits Leistungen aus 

anderen Förderprogrammen von EU, Bund oder Land erhalten, 
ist ausgeschlossen. Zuwendungen müssen zweckgebunden sein 
und dürfen nur gewährt werden, wenn: 

• mit der Erfüllung der Maßnahme gemeinnützige Ziele verfolgt 
werden, die im Interesse der Stadt Leipzig liegen und das Vorhaben 
ohne die Zuwendung nicht oder nicht im notwendigen Umfang 
durchgeführt werden kann, die fachlichen Voraussetzungen für 
die geplante Maßnahme erfüllt werden, 

• die Gesamtfinanzierung im Rahmen der Grundsätze der Wirt-
schaftlichkeit und Sparsamkeit gesichert ist, 

• die ordnungsgemäße Geschäftsführung des Zuwendungsemp-
fängers außer Zweifel steht und der Nachweis über die Mittelver-
wendung gesichert erscheint, 

• eine angemessene Eigenbeteiligung erfolgt. 
4 Zuwendungs- und Finanzierungsart 
Die Stadt Leipzig gewährt Zuwendungen im Rahmen dieser Fach-
förderung ausschließlich als Projektförderung. Als Projektförderung 
werden Zuwendungen zur Deckung von Aufwendungen des Zuwen-
dungsempfängers für einzelne zeitlich und inhaltlich abgegrenzte 
Vorhaben bezeichnet. 
Zuwendungen können nur im Rahmen der im Haushalt bereitgestellten 
Mittel und nur für Zwecke gewährt werden, die im Interesse der Stadt 
Leipzig liegen. Die haushaltsrechtlichen Grundsätze der Wirtschaft-
lichkeit und Sparsamkeit sind zu beachten. Ein Rechtsanspruch des 
Antragstellers auf Gewährung einer Zuwendung besteht nicht.
Die Projektförderung wird als nicht rückzahlbarer Zuschuss gewährt 
und erfolgt als Teilfinanzierung in Form der Anteilsfinanzierung an 
den zuwendungsfähigen Personalkosten, die auf einen Höchstbetrag 
begrenzt sind.
Eine Vollfinanzierung ist ausgeschlossen.
Die Teilfinanzierung erfolgt als Anteilsfinanzierung und bemisst sich 
auf 95 % des vertraglich vereinbarten Bruttoentgeltes und der sich 
daraus ergebenden Arbeitgeberanteile, der an einer einschlägigen 
Berufsakademie befindlichen Studierenden oder Auszubildenden, 
für in der Regel drei Studien- bzw. Ausbildungsjahre. Hierbei gilt zu 
beachten, dass bei stationären Trägern das dritte Ausbildungs- oder 
Studienjahr bereits über den Mindestpersonalschlüssel abgedeckt 
werden kann und dies in einem solchen Fall auch in Anspruch genom-

Fachförderrichtlinie staatlich anerkannte  
Sozialarbeiter/innen und Sozialpädagogen/innen  

im Bereich Hilfen zur Erziehung
Beschluss Nummer VII-DS-08293 der Ratsversammlung vom 15.06.2023
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men wird. Hierbei liegt die Verantwortung bei der stationären Träger-
einrichtung, die hierzu an das Landesjugendamt heranzutreten hat.
Die Höchstgrenze für das anzuerkennende Bruttoentgelt bildet 
der TVAöD-Pflege für Auszubildende bzw. der TVAöD-BBiG für 
Studierende. 
Die verbleibenden Personalkosten der Auszubildenden und Studie-
renden erbringt der Zuwendungsempfänger als Eigenanteil. 
Overhead- bzw. Verwaltungskosten sind jeweils nicht zuwendungs-
fähig. 
Für die Praxisanleitung sind dem jeweiligen Träger 0,1 VZÄ pro Aus-
zubildenden bzw. Studierenden zu refinanzieren. Die Höchstgrenze 
für das anzuerkennende Bruttoentgelt bildet der TVöD-SuE. 
Der Bewilligungszeitraum orientiert sich an den Ausbildungs- oder 
Studienjahren und den zur Verfügung stehenden Haushaltsmitteln. 
Die Bewilligung erfolgt in der Regel jeweils für die ersten drei Stu-
dien- bzw. Ausbildungsjahre.

5 Antragsverfahren 
5.1 Antragstellung 
Zuwendungen werden grundsätzlich nur auf einen begründeten und 
mit den notwendigen Unterlagen versehenen schriftlichen Antrag 
hin gewährt. Die Antragstellung erfolgt beim Amt für Jugend und 
Familie mittels des zur Verfügung gestellten Formulars (Anlage 1).
Der Antrag muss die zur Beurteilung der Notwendigkeit und Ange-
messenheit der Zuwendung erforderlichen Angaben enthalten. Dazu 
gehören auch Angaben über Ziele und Begründung des Personal-
bedarfs sowie die Höhe der erforderlichen Auszahlungen und ein 
Zeitplan für die Durchführung. 
Der Antrag umfasst insbesondere: 

• Angaben zum Antragsteller (Kontaktdaten, vertretungsbe-
rechtigte Person(en)), 

• Angaben zum Verwendungszweck in Form einer Beschreibung 
des Personalvorhabens unter Erläuterung der angestrebten 
Ziele sowie 

• Angaben zu den Aufwendungen des Vorhabens (aufgegliedert 
nach einzelnen Positionen und einschließlich der nicht zuwen-
dungsfähigen Aufwendungen). 

Im Antrag ist zu erklären, ob der Antragsteller allgemein oder für das 
betreffende Vorhaben zum Vorsteuerabzug nach § 15 UStG berechtigt 
ist. Ist dies der Fall, so hat der Antragsteller die sich ergebenden Vor-
teile auszuweisen und bei der Ermittlung der zuwendungsfähigen 
Aufwendungen abzusetzen. Hat der Antragsteller für sein Vorhaben 
Zuwendungen von dritter Seite beantragt, so ist dieser Zuwendungsan-
trag sowie ggf. ein bereits ergangener Zuwendungsbescheid ebenfalls 
beizufügen. Werden für dasselbe Vorhaben Zuwendungsanträge bei 
mehreren Fachämtern der Stadt Leipzig gestellt, ist der Antragsteller 
verpflichtet, das Amt für Jugend und Familie zur Vermeidung einer 
Doppelförderung darüber in Kenntnis zu setzen.
5.2 Antragsfristen 
Zuwendungsanträge sind grundsätzlich im laufenden Haushalts-
jahr bis zum 31.05. für das folgende Ausbildungsjahr beim Amt für 
Jugend und Familie zu stellen. Später eingehende Anträge werden 
als Nachanträge behandelt und können nur berücksichtigt werden, 
wenn nach Bearbeitung der fristgemäß eingereichten Anträge noch 
Haushaltsmittel vorhanden sind. 
Die genannte Frist verschiebt sich für das Studienjahr 2023/2024 auf 
den 15.08.2023.
5.3 Vorzeitiger Maßnahmenbeginn 
Zuwendungen werden zukunftsbezogen bewilligt, um eine berufs-
begleitende Ausbildung zum/r Erzieher/in oder ein einschlägiges 
Studium zu fördern. 
Eine Förderung bereits begonnener Ausbildungen oder Studien ist 
grundsätzlich nicht zulässig. 
Ausnahmen sind nur zulässig, wenn ein vorzeitiger Maßnahmen-
beginn aus begründetem Anlass durch Vorbescheid – ohne Rechts-
anspruch auf eine spätere Zuwendung – zugelassen wurde. Mit Ein-
reichen des Antrags auf Gewährung einer städtischen Zuwendung 
ist die Genehmigung für einen vorzeitigen Maßnahmenbeginn zu 
beantragen. Erst nach dieser Genehmigung, die schriftlich zu erteilen 
ist, kann mit der Ausbildung bzw. mit dem Studium begonnen werden. 
Die Ausnahmeregelung erstreckt sich auf den Zeitraum zwischen 
Antragstellung und Bewilligung. 
5.4 Vorläufige Haushaltsführung
Liegt zu Beginn eines neuen Haushaltsjahres noch kein rechtskräf-
tiger Haushalt vor, werden Zuwendungen vorläufig gewährt, um 
eine bedarfsgerechte Bereitstellung an die Zuwendungsempfänger 
zu ermöglichen. Hierzu ergeht ein vorläufiger Zuwendungsbescheid. 

6 Bewilligungsverfahren 
Über die Gewährung von Zuwendungen entscheidet das Amt für 
Jugend und Familie im pflichtgemäßen Ermessen. Die Zuwendung 
wird durch schriftlichen Bescheid bewilligt. Der Bescheid ist mit Bedin-
gungen und Auflagen versehen und steht unter Widerrufsvorbehalt. 
Die dem Bescheid beigefügten Allgemeinen Nebenbestimmungen 
zum Zuwendungsbescheid (ANBest) werden Bestandteil dessen. 
Ergänzend zu den ANBEST kann das bewilligende Amt weitere 
Regelungen im Zuwendungsbescheid festlegen. Die Beachtung ist 
für den Zuwendungsempfänger verpflichtend und im Rahmen des 
Verwendungsnachweises zu bestätigen. 
Der Zuwendungsbescheid kann aufgrund eines im Zuwendungs-
bescheid festgesetzten Widerrufsvorbehalt nach § 36 Abs. 2 Nr. 3 
VwVfG für die Zukunft widerrufen werden, wenn Haushaltsmittel 
nach dem festgestellten Haushaltsplan nicht vollständig verfügbar 
sind, oder wenn eine Haushaltssperre angeordnet wird. Die Vergabe 
der Zuwendungen an die Antragsteller soll, insofern alle Zuwen-
dungsvoraussetzungen erfüllt sind, anhand nachfolgender und mit 
Wertigkeit absteigender Tendenz erfolgen. 
1)  Einhaltung des jährlichen Zuwendungsbudgets 
2)  eine Zuwendung pro Antragsteller innerhalb des dreijährigen För-

derzeitraums bzw. zweijährigen Förderzeitraums bei stationären 
Trägern

3)  mögliche zweite oder dritte Zuwendung pro Antragsteller bei 
entsprechend freier Kapazitäten:
a)  Bevorzugung von Leistungsanbietern mit stationären Angebo-

ten vor ausschließlich ambulanten Trägereinrichtungen 
b)  Berücksichtigung der Größe des Trägers 

7  Auszahlungsverfahren 
7.1 Bestandkraft 
Die bewilligte Zuwendung darf erst nach Bestandskraft (Ablauf der 
Rechtsbehelfsfrist) des Zuwendungsbescheides ausgezahlt werden. 
Verzichtet der Zuwendungsempfänger schriftlich auf die Einlegung 
eines Rechtsbehelfs (Anlage 2), führt dies zur vorzeitigen Bestands-
kraft des Zuwendungsbescheides. 
7.2 Auszahlungsmodalitäten
Die Zuwendung wird nicht in einer Summe unmittelbar nach Be-
standskraft des Zuwendungsbescheides ausgezahlt. Der Zuwendungs-
empfänger erhält einen dreimonatigen Abschlagsbetrag unter den 
im Zuwendungsbescheid festgelegten Bedingungen zum jeweiligen 
Quartalsende ausgezahlt. 
Die Auszahlung der Zuwendungen setzt voraus, dass dem Amt für 
Jugend und Familie die Verwendungs- und Zwischennachweise 
für das Haushaltsjahr vorangegangener Zuwendungen, vorher zu-
gegangen sind.

8  Nachweis- und Prüfverfahren 
8.1 Verwendungsnachweis 
Zum Nachweis der zweckentsprechenden Verwendung der Zuwen-
dung, legt der Zuwendungsempfänger dem Amt für Jugend und 
Familie einen Verwendungsnachweis (Anlage 3) vor. 
Dieser beinhaltet einen Sachbericht und einen zahlenmäßigen Nach-
weis. Im Sachbericht sind die Verwendung der Zuwendung sowie 
das erzielte Ergebnis und seine Auswirkungen darzustellen und im 
Einzelnen zu erläutern. 
Im zahlenmäßigen Nachweis sind sämtliche mit dem Zuwendungs-
zweck zusammenhängende Einzahlungen und Auszahlungen, ent-
sprechend der Gliederung des der Bewilligung zu Grunde gelegten 
Finanzierungsplans, summarisch darzustellen. 
Dem Verwendungsnachweis sind die Originalbelege (Einzahlungs- 
und Auszahlungsbelege) über die Einzelzahlungen beizufügen. 
Die Belege müssen so aufgeschlüsselt werden, dass sie prüfungsfähig 
sind. Ausgaben, die unzureichend nachgewiesen sind, können nicht 
anerkannt werden. 
Der Zuwendungsempfänger hat im Verwendungsnachweis zu be-
stätigen, dass die Ausgaben notwendig waren, dass wirtschaftlich 
und sparsam verfahren worden ist und die Angaben mit den Büchern 
und Belegen übereinstimmen. 
Das Amt für Jugend und Familie und das Rechnungsprüfungsamt der 
Stadt Leipzig sind berechtigt, Bücher, Belege oder sonstige Geschäfts-
unterlagen anzufordern sowie die Verwendung der Zuwendung 
durch örtliche Erhebung zu prüfen, oder durch Beauftragte prüfen 
zu lassen. Der Zuwendungsempfänger hat die erforderlichen Unter-
lagen bereitzuhalten und die notwendigen Auskünfte zu erteilen. 
8.2 Einfaches Verfahren 
Für Zuwendungen bis einschließlich 15.000 Euro ist ein einfaches 
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Verfahren möglich. Die einzureichenden Unterlagen bestimmen sich 
nach Ziffer 8.1 Auf die Vorlage der Bücher und Belege wird dagegen 
verzichtet. Das Recht der Nachforderung bzw. Einsichtnahme und 
Prüfung ist davon nicht berührt. 
Der einfache Verwendungsnachweis ist durch einen Kassenprüfer des 
Zuwendungsempfängers (Verbände, Vereine) oder ggf. durch eine 
eigene Prüfungseinrichtung des Zuwendungsempfängers zu bestätigen. 
Sofern andere juristische Personen des öffentlichen Rechts eine Prü-
fung durchführen, genügt der Nachweis dieses Prüfungsergebnisses. 
Die Entscheidung über die Zulassung des einfachen Verwendungs-
nachweises ergeht im Zuwendungsbescheid. 
8.3 Vorlagefrist 
Der vollständige Verwendungsnachweis ist dem Amt für Jugend 
und Familie, drei Monate nach Ablauf des Bewilligungszeitraums 
bzw. nach Beendigung der Maßnahme, vom Zuwendungsempfänger 
unaufgefordert vorzulegen. In Ausnahmefällen kann das Amt für 
Jugend und Familie die Vorlagefrist auf begründeten Antrag des Zu-
wendungsempfängers verlängern. 
8.4 Zwischennachweis 
Wurde eine Zuwendung über den Zeitraum eines Haushaltsjahres 
hinaus gewährt, ist spätestens zwei Monate nach Ablauf des Haushalts-
jahres, über die in diesem Jahr erhaltenen Mittel, ein Zwischennachweis 
zu führen (Anlage 4). Bei einem Zwischennachweis genügt der Sach-
bericht gemeinsam mit einer nach Einzahlungs- und Auszahlungsarten 
gegliederten summarischen Zusammenstellung, entsprechend der 
Gliederung des Finanzierungsplans ohne Vorlage der Originalbelege. 
8.5 Mitteilungspflichten des Zuwendungsempfängers 
Der Zuwendungsempfänger ist verpflichtet, dem Amt für Jugend und 
Familie unverzüglich Sachverhalte anzuzeigen, wenn: 
• er nach Vorlage des Finanzierungsplanes weitere Zuwendungen für 

denselben Zweck bei anderen Stellen beantragt oder von ihnen erhält, 
• sich eine Ermäßigung der Gesamtausgaben oder eine Änderung 

der Finanzierung ergibt, 
• der Verwendungszweck oder sonstige für die Bewilligung der 

Zuwendung maßgeblichen Umstände sich ändern oder wegfallen, 
• es bei der Durchführung der Maßnahme terminliche oder personelle 

Verschiebungen gibt, 
• sich herausstellt, dass der Zuwendungszweck nicht oder mit der 

bewilligten Zuwendung nicht zu erreichen ist, 
• er seine Organisationsstruktur ändert oder 
• ein Insolvenzverfahren von bzw. gegen ihn beantragt oder eröffnet 

wird. 

9 Rückforderung und Verzinsung
Die Zuwendung wird nur unter Widerrufsvorbehalt gewährt. Sie kann 
ganz oder teilweise für die Vergangenheit und für die Zukunft widerrufen 
werden, wenn die Zuwendung nicht gemäß dem Zuwendungsbescheid 
zweckentsprechend oder unter Verstoß gegen eine in den Nebenbe-
stimmungen festgesetzte Auflage verwendet wird (§ 49 Abs. 3 VwVfG). 
Das ist insbesondere der Fall, wenn 
•  die Zuwendung oder aus der Zuwendung beschaffte Gegenstände 

nicht oder nichtmehr für den vorgesehenen Zweck oder unwirt-
schaftlich verwendet wird, 

•  der Zuwendungsempfänger seiner Mitteilungspflicht gegenüber der 
Verwaltung nicht rechtzeitig und vollständig nachkommt, 

• der Verwendungsnachweis nicht wie vorgeschrieben geführt oder 
nicht rechtzeitig vorgelegt wird, 

•  die Zweckbindungsfrist nicht eingehalten wird. 
Ist der Zuwendungsbescheid rechtswidrig, weil er durch falsche oder 
unrichtige Angaben erwirkt wurde, kann er mit Wirkung für die Zukunft 
und die Vergangenheit zurückgenommen werden (§ 48 Abs. 2 VwfVG). 
Der Bescheid wird teilweise oder ganz unwirksam, wenn eine in den 
Nebenbestimmungen festgesetzte auflösende Bedingung eintritt, ins-
besondere, wenn eine nachträgliche Ermäßigung der Ausgaben oder 
Änderung der Finanzierung eintritt (auflösende Bedingung).
Wird der Bescheid ganz oder teilweise unwirksam, kann die Stadt Leipzig, 
das Amt für Jugend und Familie, die Zuwendung ganz oder teilweise 
zurückfordern. Wird der Bescheid für die Vergangenheit unwirksam, 
kann die Zuwendung auch dann zurückgefordert werden, wenn sie 
bereits verwendet wurde.“
10 Veröffentlichung im Zuwendungsbericht 
Entsprechend dem Ratsbeschluss RBV-1286/12 werden alle Zuwen-
dungen der Stadt Leipzig an außerhalb der Stadtverwaltung stehende 
Stellen jährlich im Zuwendungsbericht, unter Einhaltung der festgeleg-
ten datenschutzrechtlichen Bestimmungen, erfasst und veröffentlicht. 
Der Zuwendungsempfänger wird mit Antragstellung über die beab-
sichtigte Veröffentlichung informiert und erklärt mit der Unterschrift 
zum Antrag sein Einverständnis zur Veröffentlichung.
11 Inkrafttreten
Diese Fachförderrichtlinie des Amtes für Jugend und Familie der Stadt 
Leipzig tritt mit Beschlussfassung der Ratsversammlung in Kraft und 
wird auf der Homepage der Stadt Leipzig veröffentlicht. ■
Leipzig, den 16.06.2023   
        Burkhard Jung
        Oberbürgermeister
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Fachförderrichtlinie zur Europäischen 
Mobilitätswoche  

(Fachförderrichtlinie EMW)
Beschluss Nummer VII-DS-08208 der Ratsversammlung vom 15.06.2023

1. Vorbemerkung   

Mit dieser fachspezifischen Fachförderrichtlinie werden darüber 
hinaus spezielle Regelungen für die Vergabe von Zuwendungen im 
Rahmen der Europäischen Mobilitätswoche geregelt, die zusätzlich 
zu beachten sind. 
Die EMW ist eine Initiative der Europäischen Kommission. Seit 2002 
bietet sie Kommunen in ganz Europa die Möglichkeit, ihren Bürge-
rinnen und Bürgern die komplette Bandbreite nachhaltiger Mobilität 
vor Ort näher zu bringen. Ziel dieser Fachförderrichtlinie ist es, die 
Europäische Mobilitätswoche lokal auszugestalten und mit kreativen 
Ideen für eine nachhaltige Mobilität zu werben. 
Zuwendungen können nur im Rahmen der im Haushalt bereitge-
stellten Mittel und nur für Zwecke gewährt werden, die im Interesse 
der Stadt Leipzig liegen. Die haushaltsrechtlichen Grundsätze der 
Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit sind zu beachten. Ein Rechts-
anspruch der Antragstellerin/des Antragstellers auf Gewährung der 
Zuwendung besteht nicht.

2. Rechtsgrundlagen

Die Stadt Leipzig fördert auf Grundlage dieser Fachförderrichtlinie 
kommunikative und verkehrliche Projekte zur Ausgestaltung der 
Europäischen Mobilitätswoche (EMW). 
Die Zuwendungen werden im Rahmen der finanziellen Leistungs-
fähigkeit der Stadt nach Maßgabe der Rahmenrichtlinie der Stadt 
Leipzig zur Vergabe von Zuwendungen an außerhalb der Stadtver-
waltung stehende Stellen (Zuwendungsrichtlinie) und dieser Richt-
linie gewährt.
Die Zuwendung erfolgt nach Maßgabe und unter Einhaltung der 
Voraussetzungen folgender Verordnung(en) und deren Nachfolge-
regelungen in der jeweils geltenden Fassung: 
• Rahmenrichtlinie zur Vergabe von Zuwendungen der Stadt 

Leipzig an außerhalb der Stadtverwaltung stehende Stellen (Zu-
wendungsrichtlinie)Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen 
(SächsGemO)

• Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums des Innern über 
die kommunale Haushaltswirtschaft nach den Regeln der Doppik 
(SächsKomHVO)

• Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums des Innern über 
die kommunale Kassen- und Buchführung (SächsKomKBVO)

• Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministeriums des 
Innern über die Zuordnungsvorschriften zum Produktrahmen 
und Kontenrahmen sowie Muster für das neue Haushalts- und 
Rechnungswesen der Kommunen im Freistaat Sachsen (VwV 
KomHSys)

• Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG)
• Umsatzsteuergesetz (UStG)
• Verordnung (EU) Nr. 1407/2013 der Kommission vom über die 

Anwendung der Artikel 107 und 108 des Vertrags über die Arbeits-
weise der Europäischen Union auf De-minimis-Beihilfen (De-mi-
nimis-VO)

• Fachkonzept Nachhaltige Mobilität (INSEK)
• Mobilitätsstrategie 2030

3. Voraussetzungen

3.1 Zuwendungszweck
Gegenstand der Förderung sind öffentlich zugängliche Maßnahmen, 
Projekte oder Veranstaltungen, die nachhaltige Mobilität vermitteln 
und fördern. Entsprechend sollen die Maßnahmen der Erprobung 
neuer Mobilitätsformate, der Veranschaulichung oder Kommunika-
tion von verkehrlichen Maßnahmen, der Mobilitätserziehung, der 
Fortbildung oder der Neugestaltung des Verkehrsraumes im Sinne 

der Leipziger Mobilitätsstrategie 2030 dienen. 
Ziel ist es auch, den Leipziger Bürgerinnen und Bürgern die Möglich-
keiten und Effekte nachhaltiger Mobilität in Leipzig zu zeigen und 
praktisch zu erleben. Mit Spaß und Kreativität sollen viele Menschen 
erreicht, für die Thematik sensibilisiert und zum Mitmachen moti-
viert werden. 
Ihren öffentlichkeitswirksamen Höhepunkt haben diese Projekte im 
Zeitraum der Europäischen Mobilitätswoche (EMW), die in der Regel 
zwischen dem 16. und dem 22. September eines jeden Jahres stattfindet.
Die EMW steht allgemein und dauerhaft unter dem Motto „Mix and 
Move! – klimafreundlich mobil“, das stets zu berücksichtigen ist. 
Darüber hinaus legt die EU-Kommission ein jährliches Thema für die 
EMW fest. Dieses lenkt die Aufmerksamkeit auf einen bestimmten 
Aspekt nachhaltiger Mobilität und gibt damit zusätzliche Impulse 
und Inspirationen für die Gestaltung der EMW vor Ort. Das Jahres-
thema ist jedoch nicht bindend, sondern dient lediglich als Anregung. 
Der Erfüllungsort aller Projekte muss in Leipzig liegen.

3.2 Zuwendungsempfänger
Zuwendungsfähig sind juristische und natürliche Personen, die 
eigenständig nichtkommerzielle und gemeinwohlorientierte Vorha-
ben realisieren, die sich am Ziel der Förderung nach 3.1 orientieren. 
Zuwendungsempfänger im Sinne dieser Fachförderrichtlinie sind  
• Vereine, 
• Verbände,
• freie Träger, 
• Gruppen, 
• Initiativen, 
• Privatpersonen,
• Andere juristische Personen sowie Körperschaften des öffentlichen 

Rechts,
die Aufgaben, die im Interesse der Stadt Leipzig liegen, erfüllen.
Bei der Bezeichnung des Zuwendungsempfängers ist der verantwort-
liche Vertreter anzugeben, wenn es sich um eine juristische oder nicht 
rechtsfähige Personenmehrheit handelt. Entsprechende Nachweise 
(Vertretungsvollmachten etc.) sind dem Antrag beizufügen.
Einrichtungen, die sich in Trägerschaft der öffentlichen Hand befinden, 
können nicht Antragsteller auf zusätzliche öffentliche Zuwendungen 
nach dieser Richtlinie sein. Die Zusammenarbeit mit Einrichtungen 
der öffentlichen Hand schließt eine Förderung von zuwendungs-
fähigen Antragstellern nicht aus.

3.3 Zuwendungsvoraussetzungen
Zuwendungen müssen zweckgebunden sein und können nur dann 
bewilligt werden, wenn 
• an der Erfüllung der Maßnahme ein Interesse der Stadt Leipzig be-

steht oder gemeinnützige Ziele verfolgt werden und das Vorhaben 
ohne die Zuwendung nicht oder nicht im notwendigen Umfang 
durchgeführt werden kann, 

• die fachlichen Voraussetzungen für die geplante Maßnahme erfüllt 
werden,

• die Gesamtfinanzierung im Rahmen der Grundsätze der Wirt-
schaftlichkeit und Sparsamkeit gesichert ist,

• die ordnungsgemäße Geschäftsführung des Zuwendungsemp-
fängers außer Zweifel steht und der Nachweis über die Mittelver-
wendung gesichert erscheint,

• eine angemessene Eigenbeteiligung erfolgt.
Bei Zuwendungen für Baumaßnahmen und bei Anschaffungen muss 
der Empfänger auch in finanzieller Hinsicht die Gewähr für eine 
ordnungsgemäße Verwendung und Unterhaltung der Anlagen bieten.
Zuwendungen werden grundsätzlich nur für kassenmäßige Auszah-
lungen im Haushaltsjahr gewährt. In begründeten Ausnahmefällen 
darf die Zuwendung auch für Rechnungen verwendet werden, deren 
zugrundeliegende Leistung im selben Haushaltsjahr erbracht wurde 
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und die bis zum 15. Januar des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 
eingegangen sind (Poststempel).
Der Ersatz des eigenen Finanzierungsanteils des Zuwendungsemp-
fängers durch unbare Eigenleistungen ist nur nach vorheriger sach-
gerechter Bewertung und Anerkennung durch das Verkehrs- und 
Tiefbauamt zulässig.

4. Zuwendungs- und Finanzierungsarten

4.1 Zuwendungsart
Die Förderung erfolgt als Projektförderung. Als Projektförderung 
werden einmalige Zuwendungen zur Deckung von Aufwendungen 
des Zuwendungsempfängers für einzelne zeitlich und inhaltlich ab-
gegrenzte Vorhaben bezeichnet. Eine Projektförderung erfolgt nicht 
für den investiven Bereich. 

4.2 Finanzierungsarten
Zuwendungen werden als Teilfinanzierung oder Vollfinanzierung 
bewilligt. 

4.2.1 Teilfinanzierung
Eine Teilfinanzierung liegt vor, wenn die Zuwendung nur einen Teil der
zuwendungsfähigen Aufwendungen deckt. 

4.2.1.1 Anteilsfinanzierung
Bei der Förderung im Rahmen dieser Fachförderrichtlinie soll i. d. R. 
die Anteilsfinanzierung zum Tragen kommen. Die Anteilsfinanzie-
rung wird nach einem bestimmten Vomhundertsatz oder Anteil 
der zuwendungsfähigen Aufwendungen berechnet und auf einen 
Höchstbetrag begrenzt. Der Fördersatz beträgt bis zu 90 v. H. der 
zuwendungsfähigen Ausgaben. 

4.2.2 Vollfinanzierung
Eine Vollfinanzierung liegt vor, wenn die Zuwendung die gesamten 
zuwendungsfähigen Aufwendungen deckt und der Zuwendungs-
empfänger aus nachvollziehbaren Gründen weder Eigenmittel noch 
sonstige Mittel Dritter einbringen kann.
Die Vollfinanzierung kommt nur ausnahmsweise in Betracht, wenn 
das städtische Interesse so erheblich ist, dass die Übernahme sämt-
licher zuwendungsfähiger Aufwendungen durch die Stadt Leipzig 
geboten erscheint.
Die Förderung wird im Zuwendungsbescheid auf einen Höchstbetrag 
begrenzt. Doppelförderung ist nicht zulässig.  

5. Antragsverfahren

5.1 Antragstellung
Zuwendungen werden grundsätzlich nur auf einen begründeten und 
mit den notwendigen Unterlagen versehenen schriftlichen Antrag hin 
gewährt. Anträge sind unterzeichnet an: Stadt Leipzig, Verkehrs- und 
Tiefbauamt, 04092 Leipzig, zu richten. Dabei ist das bereitgestellte 
Antragsformular (Anlage I einschließlich I.1) zu verwenden.
Der Antrag muss die zur Beurteilung der Notwendigkeit und An-
gemessenheit der
Zuwendung erforderlichen Angaben enthalten. Dazu gehören auch 
Angaben über Ziele und Dringlichkeit des Vorhabens, alternative 
Lösungsmöglichkeiten, die Höhe der erforderlichen Auszahlungen 
einschließlich etwaiger Folgekosten, den erzielbaren Nutzen, sowie 
ein Zeitplan für die Durchführung.
Das Verkehrs- und Tiefbauamt beteiligt im Rahmen der Antrags-
prüfung andere Dienststellen nach fachlichem Bezug.
Hat ein Antragsteller für sein Vorhaben Zuwendungen von dritter 
Seite beantragt, so ist dieser Zuwendungsantrag sowie ggf. ein bereits 
ergangener Zuwendungsbescheid ebenfalls beizufügen.
Wenn der Antragsteller für dasselbe Vorhaben Zuwendungsanträge 
bei mehreren Fachämtern der Stadt Leipzig stellt, ist er verpflichtet, 
das Verkehrs- und Tiefbauamt sowie die jeweiligen Fachämter zur 
Vermeidung einer Doppelförderung darüber in Kenntnis zu setzen. 
Die entsprechenden Zuwendungsanträge bzw. -bescheide sind dem 
Antrag beizufügen.
Hat ein Zuwendungsempfänger für seine Institution oder für ein 
Vorhaben Zuwendungen von dritter Seite beantragt, so ist dieser 
Zuwendungsantrag im Antragsformular aufzuführen sowie ggf. 
ein bereits ergangener Zuwendungsbescheid ebenfalls beizufügen.
Im Antrag ist zu erklären, ob der Antragsteller allgemein oder für das 
betreffende Vorhaben zum Vorsteuerabzug nach §15 UStG berechtigt 
ist. Ist dies der Fall, so hat der Antragsteller die sich ergebenden Vor-

teile auszuweisen und bei der Ermittlung der zuwendungsfähigen 
Aufwendungen abzusetzen.

5.2 Antragsfristen
Anträge für Projekte müssen grundsätzlich bis spätestens 31.03. des 
Umsetzungsjahres beim Verkehrs- und Tiefbauamt eingehen. Hin-
tergrund ist ein fachlich begründetes Auswahlverfahren sowie eine 
gemeinsame Programmgestaltung aller Veranstaltungen, die in der 
Europäischen Mobilitätswoche (16.-22.09.) liegen. 
Später eingehende Anträge werden als Nachanträge behandelt und 
können nur berücksichtigt werden, wenn nach Bearbeitung der frist-
gemäß eingereichten Anträge noch Haushaltsmittel vorhanden sind. 
Bei Vorliegen eines Doppelhaushaltes kann ein Zuwendungsantrag 
für beide Haushaltsjahre des Doppelhaushaltes gestellt werden.

5.3 Vorzeitiger Maßnahmebeginn
Zuwendungen werden zukunftsbezogen bewilligt, um einen be-
stimmten Zweck zu erfüllen. Eine Förderung bereits begonnener oder 
durchgeführter Projekte ist grundsätzlich nicht zulässig. 
Als Vorhabenbeginn ist grundsätzlich der Abschluss eines der Aus-
führung
zuzurechnenden Lieferungs- und Leistungsvertrages (ohne Rück-
trittsrecht) zu werten. 
Der Antragsteller muss mit dem Beginn des Vorhabens warten, bis die 
Zuwendungsentscheidung mittels Zuwendungsbescheid durch das 
Verkehrs- und Tiefbauamt getroffen wurde und hat mit Antragsstel-
lung zu erklären, dass mit der Maßnahme noch nicht begonnen wurde.
Ausnahmen sind nur zulässig, wenn ein vorzeitiger Maßnahmebeginn 
aus begründetem Anlass durch Vorbescheid - ohne Rechtsanspruch 
auf eine spätere Zuwendung - zugelassen wurde. 
Mit Einreichen des Antrags ist die Genehmigung für einen vorzei-
tigen Maßnahmebeginn zu beantragen. Erst nach Zugang nach der 
schriftlichen Genehmigung kann mit dem Projekt begonnen werden. 

6. Bewilligungsverfahren

Für die Vergabe der EMW-Zuwendungen liegt die Entscheidungs-
befugnis beim Verkehrs- und Tiefbauamt. 
Bei der Erarbeitung des Verwaltungsvorschlags für die Projektför-
derung wird nach Förderkriterien entschieden (bspw. Beitrag zur 
Umsetzung der Ziele gem. Punkt 2.2, Erschließung neuer Zielgruppen 
oder erwartete Wirkung der Maßnahme). Die Förderkriterien werden 
auf der städtischen Webseite bekannt gegeben.

6.1 Zuwendungsbescheid
Die Bewilligung einer Zuwendung erfolgt durch das Verkehrs- und 
Tiefbauamt durch einen schriftlichen Zuwendungsbescheid. Dieser 
kann zusätzliche Auflagen enthalten.
Im Bescheid wird festgelegt, nach welcher Finanzierungsart gefordert 
wird. Die förderfähigen Ausgaben sowie gegebenenfalls nicht förder-
fähige Einzelpositionen werden genau bezeichnet. Kann die beantragte 
Zuwendung nicht in voller beantragter Höhe gewährt werden, hat 
der Zuwendungsempfänger unverzüglich einen geänderten bzw. 
angepassten Kosten- und Finanzierungsplan vorzulegen.
Ein Teilwiderspruch gegen nicht bewilligte Antragsbestandteile be-
hindert die Bestandskraft des bewilligten Teiles nicht. Verzichtet der 
Zuwendungsempfänger schriftlich auf die Einlegung eines Rechts-
behelfs, führt dies zur vorzeitigen Bestandskraft des Zuwendungs-
bescheides. Ein entsprechendes Muster für eine Verzichtserklärung 
ist in der Anlage II beigefügt.

6.2 Allgemeine Nebenbestimmungen
Bestandteil des Zuwendungsbescheides/Zuwendungsvertrages sind 
die Allgemeinen Nebenbestimmungen (ANBest) der Stadt Leipzig, 
die Auflagen und Bedingungen im Sinne des § 36 VwVfG sowie 
notwendige Erläuterungen enthalten. Die Beachtung ist für den 
Zuwendungsempfänger verpflichtend und im Rahmen des Verwen-
dungsnachweises zu bestätigen.
Liegt zu Beginn eines neuen Haushaltsjahres noch kein rechtskräf-
tiger Haushalt vor, werden Zuwendungen vorläufig gewährt, um 
eine bedarfsgerechte Bereitstellung an die Zuwendungsempfänger 
zu ermöglichen. Hierzu ergeht ein vorläufiger Zuwendungsbescheid.
Die Bewilligungsbehörde entscheidet aufgrund ihres pflichtgemäßen 
Ermessens im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel.

6.3 Zuwendungsfähige Aufwendungen
Die zuwendungsfähigen Aufwendungen sind im Zuwendungsbe-
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scheid festzulegen. Auf Punkt 3.3 wird verwiesen. Zu den zuwen-
dungsfähigen Aufwendungen gehören Personal- und Sachkosten, 
die während des Bewilligungszeitraums zur Erreichung des Zu-
wendungszwecks unmittelbar erforderlich, geschäftsüblich und 
unter Beachtung der Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Zweck-
mäßigkeit angemessen sind.
Soweit aus der Zuwendung Auszahlungen für Personalaufwendun-
gen geleistet werden und die Gesamtausgaben des Zuwendungs-
empfängers überwiegend aus Zuwendungen der öffentlichen Hand 
bestritten werden, darf der Zuwendungsempfänger seine Beschäftig-
ten finanziell nicht besserstellen als vergleichbare Bedienstete nach 
TVöD (Besserstellungsverbot). Höhere Vergütungen als im jeweils 
gültigen Tarifvertrag TVöD sowie sonstige über- und außertarifliche 
Leistungen werden demnach nicht gewährt. Personalausgaben sind 
nur dann zuwendungsfähig, wenn das Personal nicht grundfinanziert 
ist, also nur zur Erfüllung des Zuwendungszweckes angestellt wird. 
Beim Einsatz der Fördermittel sind die Grundsätze der Wirtschaft-
lichkeit und Sparsamkeit zu beachten. Es ist stets darzustellen, dass 
die Aufwendungen der Höhe nach angemessen sind.
Risiken für Schäden an Personen, Sachen und Vermögen dürfen 
nur versichert werden, soweit eine Versicherung gesetzlich vorge-
schrieben ist.

6.4 Nicht zuwendungsfähige Ausgaben
Nicht zuwendungsfähig sind insbesondere:
• Aufwendungen, die nicht der Zweckerfüllung der Zuwendung 

dienen,
• freiwillige Versicherungen,
• Aufwendungen für die Herstellung und Vervielfältigung von 

kommerziell zu vertreibenden Produkten,
• Maßnahmen, die sich ausschließlich an die einzelnen Mitglieder 

richten,
• die Ausgabe von Speisen, Getränken und Repräsentation,
• Finanzierungsaufwendungen wie Kontoführungsgebühren, Zin-

sen und Mahngebühren
• zahlungsunwirksame Aufwendungen (insbesondere Abschrei-

bungsaufwand, Bildung von Rücklagen oder Rückstellungen, 
sonstiger kalkulatorischer Aufwand),

• Leasingkosten für Fahrzeuge,
• der Aufwendungsersatz von ehrenamtlich Tätigen, Mitgliedsbei-

träge, Pflichtumlagen, Geldpreise, Spenden oder ähnliches
• Fahrt- und Übernachtungskosten, nach sächsischem Reisekosten-

gesetz,
• Preisgelder,
• Aufwendungen zur Aus- und Fortbildung
• Pauschale Zahlungen
Diese Aufzählung ist nicht abschließend.

7. Auszahlungsverfahren

7.1 Bestandskraft
Die bewilligte Zuwendung darf erst nach Bestandskraft (Ablauf der 
Rechtsbehelfsfrist) des Zuwendungsbescheides angefordert und 
ausgezahlt werden.
Ein Teilwiderspruch gegen nicht bewilligte Antragsbestandteile be-
hindert die Bestandskraft des bewilligten Teiles nicht.
Verzichtet der Zuwendungsempfänger schriftlich auf die Einlegung 
eines Rechtsbehelfs, führt dies zur vorzeitigen Bestandskraft des 
Zuwendungsbescheides, vgl. Punkt 6.1.

7.2 Auszahlungsmodalitäten
Die Auszahlung erfolgt generell auf schriftliche Anforderung des Zu-
wendungsempfängers. Die Anforderung der Zuwendung bzw. eines 
Teilbetrages muss die zur Beurteilung des Mittelbedarfs erforderlichen 
Angaben enthalten. Die Auszahlung erfolgt anteilig mit den vorgese-
henen eigenen und sonstigen Mitteln des Zuwendungsempfängers.
Die Zuwendung darf nur insoweit und nicht eher ausgezahlt werden, 
als sie für fällige Zahlungen im Rahmen des Verwendungszweckes 
benötigt wird. Die ausgezahlten Beträge müssen innerhalb von zwei 
Monaten nach Auszahlung für fällige Zahlungen im Rahmen des 
Zuwendungszwecks ausgegeben werden.

8. Nachweis- und Prüfungsverfahren

8.1 Verwendungsnachweis
Zum Nachweis der zweckentsprechenden Verwendung der Zuwen-
dung legt der Zuwendungsempfänger dem Verkehrs- und Tiefbauamt 

einen Verwendungsnachweis (Anlage III) vor. Dieser besteht aus 
einem Sachbericht und einem zahlenmäßigen Nachweis (Anlage III.1).
Im Sachbericht sind die Verwendung der Zuwendung sowie das 
erzielte Ergebnis und seine Auswirkungen darzustellen und im 
Einzelnen zu erläutern. Tätigkeits-, Geschäfts-, Abschluss- und Prü-
fungsberichte, etwaige Veröffentlichungen, Fotos und dergleichen 
sind ggf. beizufügen.
Im zahlenmäßigen Nachweis sind sämtliche mit dem Zuwendungs-
zweck zusammenhängenden Einzahlungen und Auszahlungen ent-
sprechend der Gliederung des der Bewilligung zu Grunde gelegten 
Finanzierungsplans summarisch darzustellen. 
Dem Verwendungsnachweis sind die Originalbelege (Einzahlungs- 
und Auszahlungsbelege) über die Einzelzahlungen und die Verträge 
über die Vergabe von Auftragen beizufügen. Die Belege müssen so 
aufgeschlüsselt werden, dass sie prüfungsfähig sind. Ausgaben, die 
unzureichend nachgewiesen sind, können nicht anerkannt werden.
Der Zuwendungsempfänger hat im Verwendungsnachweis zu be-
stätigen, dass die Ausgaben notwendig waren, dass wirtschaftlich 
und sparsam verfahren worden ist und die Angaben mit den Büchern 
und Belegen übereinstimmen.
Das Verkehrs- und Tiefbauamt und das Rechnungsprüfungsamt der 
Stadt Leipzig sind berechtigt, Bücher, Belege oder sonstige Geschäfts-
unterlagen anzufordern sowie die Verwendung der Zuwendung durch 
örtliche Erhebung zu prüfen oder durch Beauftragte prüfen zu lassen. 
Der Zuwendungsempfänger hat die erforderlichen
Unterlagen bereitzuhalten und die notwendigen Auskünfte zu erteilen.

8.2 Einfaches Verfahren
Für Zuwendungen bis einschließlich 15.000 Euro bei Einfachförde-
rung ist unabhängig von der Zuwendungs- und Finanzierungsart 
ein einfaches Verfahren möglich, bei Mischförderung bis zu einer 
Gesamtfördersumme von einschließlich 15.000 Euro.
Die einzureichenden Unterlagen bestimmen sich nach Punkt 8.1. Der 
einfache Verwendungsnachweis besteht aus einem Sachbericht und 
einem zahlenmäßigen Nachweis, in dem alle mit dem Zuwendungs-
zweck zusammenhängenden Einzahlungen und Auszahlungen 
entsprechend der Gliederung des Haushalts- oder Wirtschaftsplans 
bzw. des Finanzierungsplans in summarischer Gliederung darge-
stellt werden.
Auf die Vorlage der Bücher und Belege wird dagegen verzichtet. 
Das Recht der Nachforderung bzw. Einsichtnahme und Prüfung ist 
davon nicht berührt.
Der einfache Verwendungsnachweis ist durch einen Kassenprüfer 
des Zuwendungsempfängers (Verbände, Vereine) oder ggf. durch 
eine eigene Prüfungseinrichtung des Zuwendungsempfängers zu 
bestätigen. Sofern andere juristische Personen des öffentlichen Rechts 
eine Prüfung durchführen, genügt der Nachweis dieses Prüfungs-
ergebnisses.
Die Entscheidung über die Zulassung des einfachen Verwendungs-
nachweises ergeht im Zuwendungsbescheid.

8.3 Vorlagefrist
Der vollständige Verwendungsnachweis ist bis spätestens drei 
Monate nach Ende des Bewilligungszeitraums dem Verkehrs- und 
Tiefbauamt unaufgefordert vorzulegen. In Ausnahmefallen kann das 
Verkehrs- und Tiefbauamt die Vorlagefrist auf begründeten Antrag 
des Zuwendungsempfängers verlängern.

8.4 Zwischennachweis
Wurde eine Zuwendung über den Zeitraum des Doppelhaushaltes 
gewährt, ist spätestens zwei Monate nach Ablauf des Haushaltsjah-
res über die in diesem Jahr erhaltenen Mittel ein Zwischennachweis 
zu führen (Anlage IV). Auf die Vorlage der Bücher und Belege wird 
verzichtet.

8.5 Mitteilungspflichten
Der Zuwendungsempfänger ist verpflichtet, dem Fachamt unverzüg-
lich Sachverhalte anzuzeigen, wenn sich Änderungen ergeben. Dies 
kann beispielsweise sein, wenn
• er nach Vorlage des Haushalts- oder Wirtschaftsplans bzw. Finan-

zierungsplanes weitere Zuwendungen für denselben Zweck bei 
anderen Stellen beantragt oder von ihnen erhält,

• sich eine Ermäßigung der Gesamtausgaben oder eine Änderung 
der Finanzierung ergibt,

• der Verwendungszweck oder sonstige für die Bewilligung der 
Zuwendung maßgebliche Umstände sich ändern oder wegfallen,

• sich herausstellt, dass der Zuwendungszweck nicht oder mit der 
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bewilligten Zuwendung nicht zu erreichen ist,
• die ausgezahlten Beträge nicht innerhalb von zwei Monaten nach 

Auszahlung verbraucht werden können, 
• Gegenstände nicht mehr entsprechend dem Zuwendungszweck 

genutzt bzw. nicht mehr benötigt werden,
• es bei der Durchführung der Maßnahme terminliche Verschie-

bungen gibt,
• er seine Organisationsstruktur ändert,
• ein Insolvenzverfahren von bzw. gegen ihn beantragt oder eröffnet 

wird.

9. Rückforderung und Verzinsung

Wird der Zuwendungsbescheid (teilweise) unwirksam oder durch 
das Verkehrs- und Tiefbauamt mit Wirkung für die Vergangenheit 
zurückgenommen oder widerrufen, ist die Zuwendung – auch wenn 
sie bereits verwendet worden ist – (anteilig) zu erstatten. Die zu er-
stattende Leistung wird durch schriftlichen Bescheid festgesetzt. 
Dies gilt insbesondere, wenn
• eine nachträgliche Ermäßigung der Ausgaben oder Änderung der 

Finanzierung eingetreten ist,
• der Zuwendungsempfänger den Zuwendungsbescheid durch An-

gaben erwirkt hat, die in wesentlicher Beziehung unrichtig oder 
unvollständig waren,

• die Zuwendung oder aus der Zuwendung beschaffte Gegenstände 
nicht oder nicht mehr für den vorgesehenen Zweck oder unwirt-
schaftlich verwendet wird,

• der Zuwendungsempfänger seiner Mitteilungspflicht gegenüber 
dem Verkehrs- und Tiefbauamt nicht rechtzeitig und vollständig 
nachkommt,

• der Verwendungsnachweis nicht wie vorgeschrieben geführt oder 
nicht rechtzeitig vorgelegt wird,

• die Zweckbindungsfrist nicht eingehalten wird.

10. Veröffentlichungen 

10.1 Veröffentlichungen
Veröffentlichungen, die sich auf das geförderte Projekt oder die ge-
förderte Einrichtung beziehen, müssen Hinweise auf die Förderung 
durch die Stadt Leipzig, Verkehrs- und Tiefbauamt, enthalten. Der 
Zuwendungsempfänger wird bei der Antragstellung über die beab-
sichtigte Veröffentlichung informiert und erklärt mit der Unterschrift 
zum Antrag sein Einverständnis zur Veröffentlichung.

10.2 Veröffentlichung im Zuwendungsbericht
Entsprechend Ratsbeschluss RBV-1286/12 werden alle Zuwendungen 
der Stadt Leipzig an außerhalb der Stadtverwaltung stehende Stellen 
jährlich im Zuwendungsbericht unter Einhaltung der festgelegten 
datenschutzrechtlichen Bestimmungen erfasst und veröffentlicht. 

Die zu veröffentlichenden Daten beinhalten
a) den Empfänger der Förderung,
b) die Art der Zuwendung,
c) die vom Empfänger beantragten Mittel,
d) die dem Empfänger bewilligten Mittel,
e) die vom Empfänger abgerufenen Mittel sowie
f) die Verwendung der abgerufenen Mittel.

Ist der Zuwendungsempfänger eine natürliche Person oder eine 
Personengesellschaft, mit mindestens einer natürlichen Person als 
Gesellschafter, werden die Angaben zu den Zuwendungsmitteln in 
Summenform zusammengefasst und als Zuwendungsempfänger 
„natürliche Personen bzw. Personengesellschaften“ angegeben.
Der Zuwendungsempfänger wird bei der Antragstellung über die 
beabsichtigte Veröffentlichung informiert und erklärt mit der Unter-
schrift zum Antrag sein Einverständnis zur Veröffentlichung. 
Das Fachamt ist in der Meldung zum Zuwendungsbericht verpflichtet, 
die Daten, welche nur in Summenform veröffentlicht werden dürfen, 
entsprechend kenntlich zu machen.

10.3 Besondere Anforderungen
Barrierefreie, gleichwertige und selbstbestimmte Nutzbarkeit der An-
gebote ohne Qualitäts- und Informationsverluste ist bei geförderten 
Vorhaben für alle Menschen anzustreben.

11. Inkrafttreten

Die Fachförderrichtlinie zur Europäischen Mobilitätswoche wird 
durch den Beschluss des Stadtrates wirksam. ■

Leipzig, den 16.06.2023
Burkhard Jung, Oberbürgermeister

Anlagen

Anlage I  Antrag auf Gewährung einer städtischen  
    Zuwendung
Anlage I.1  Finanzierungsplan bei Projektförderung 
Anlage II  Rechtsbehelfsverzicht
Anlage III  Zwischennachweis (nur bei überjähriger Förderung  
    relevant)
Anlage IV  Zahlenmäßiger Nachweis bei Projektförderung 
Anlage IV.1  Verwendungsnachweis

Sie wird im Internetportal der Stadt Leipzig, www.leipzig.de, ver-
öffentlicht.

Die aktuellen Informationen zur jährlich stattfindenden Europäischen 
Mobilitätswoche werden unter www.leipzig.de/emw veröffentlicht.

http://www.leipzig.de
http://www.leipzig.de/emw
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Die Ratsversammlung der Stadt Leipzig beschloss auf ihrer Sitzung 
am 15.06.2023 die Satzung über die Erhebung von Gebühren für den 
Rettungsdienst der Stadt Leipzig (Rettungsdienstgebührensatzung) 
(Beschluss VII-DS-08400).

Die Ratsversammlung der Stadt Leipzig hat auf der Grundlage von 
§ 4 der Gemeindeordnung für 
den Freistaat Sachsen (SächsGemO), in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 9. März 2018 
(SächsGVBl. S. 62, 63), zuletzt geändert durch Artikel 17 des Gesetzes 
vom 20. Dezember 2022 
(SächsGVBl. S. 705) und § 32 Abs. 5 Satz 2 des Sächsischen Gesetzes 
über den Brandschutz, 
Rettungsdienst und Katastrophenschutz (SächsBRKG) vom 24. Juni 
2004, zuletzt geändert durch 
Artikel 1 des Gesetzes vom 25. Juni 2019 (SächsGVBl. S. 521), nach-
folgende Satzung beschlossen:

§ 1
Geltungsbereich

(1) Die Stadt Leipzig gewährleistet in ihrem Rettungsdienstbereich als 
Träger des bodengebundenen Rettungsdienstes Notfallrettung und 
Krankentransport (Rettungsdienst) als öffentliche Aufgabe gemäß 
Abschnitt 4 des SächsBRKG.

(2) Die Bestimmungen dieser Satzung gelten für Rettungsdienst-
leistungen, welche von den im Auftrag der Stadt Leipzig tätigen 
Leistungserbringern erbracht wurden. 

(3) Zur Finanzierung des Rettungsdienstes erhebt die Stadt Leipzig ge-
mäß § 32 Abs. 5 Satz 2 SächsBRKG Gebühren nach dieser Satzung. 
Sie gelten für alle Benutzer des Rettungsdienstes, soweit diese an 
keine Entgeltvereinbarung mit den Kostenträgern nach § 32 Abs. 
5 Satz 1 SächsBRKG gebunden sind. Das betrifft unter anderem:
 - privat versicherte Personen,
 - nicht versicherte Personen,
 - gesetzlich krankenversicherte Personen, wenn die Leistung 

nicht Bestandteil des Leistungskataloges der gesetzlichen 
Krankenkasse ist,

 - gesetzlich krankenversicherte Personen, wenn die Leistung von 
der gesetzlichen Krankenkasse nicht genehmigt wurde (z. B. 
nicht genehmigter Krankentransport),

 - Krankenhäuser und andere medizinische Einrichtungen oder 
Behörden (z. B. für Verlegungsfahrten).

§ 2
Gebührenerhebung

(1) In den Fällen des § 1 Abs. 3 werden pauschale Gebühren für den 
Einsatz von 
1. Krankentransportwagen (KTW),
2. Rettungswagen (RTW) und
3. Notarzteinsatzfahrzeugen (NEF)

 erhoben. Die Höhe der Gebühren richtet sich nach der Gebühren-
tabelle, welche als Anlage Bestandteil dieser Satzung ist. 

(2) Die Bemessung der Gebühr erfolgt nach § 32 Abs. 1 SächsBRKG 
einheitlich für den Rettungsdienstbereich der Stadt Leipzig.

(3) Der Gebührenanspruch entsteht mit der Vermittlung des Einsatzes 
durch die Integrierte Regionalleitstelle der Stadt Leipzig an den 
Rettungsdienst. 

(4) Die pauschale Gebühr wird je Benutzer und für jedes in Anspruch 
genommene Rettungsmittel erhoben. 

§ 3
Einsatzgrundsätze

(1) Die Entscheidung über den Einsatz und das Rettungsmittel trifft 
grundsätzlich die Integrierte Regionalleitstelle der Stadt Leipzig. 

(2) Die Nutzer haben keinen Anspruch darauf, dass ein bestimmtes 
Rettungsmittel eingesetzt und ggf. für einen weiteren Transport 
bzw. Einsatz bereitgehalten wird.

(3) Begleitpersonen können entsprechend der vorhandenen Kapazität 

und soweit aus medizinischer und einsatztaktischer Sicht oder aus 
sonstigen Gründen keine Bedenken bestehen, von der Abholstelle 
(Einsatzort) bis zum Zielobjekt (Einsatzziel) mitbefördert werden. 
Für Begleitpersonen werden keine Gebühren erhoben.

(4) Ein Anspruch auf Mitnahme von Begleitpersonen und Gegenständen 
besteht nicht. 

§ 4
Gebührenschuldner

(1) Gebührenschuldner sind:
1. die Nutzer oder die gesetzlichen Vertreter/Bevollmächtigten,
2. die Behandelten oder die gesetzlichen Vertreter/Bevollmäch-

tigten,
3. die Betreiber einer medizinischen oder der Pflege oder Betreu-

ung verpflichteten Einrichtung oder einer Behörde, wenn ein 
Transport ohne zwingende medizinische Gründe oder ohne 
Genehmigung der zuständigen gesetzlichen Krankenkasse ver-
anlasst wurde, 

4. der Träger in Fällen, in denen kraft Gesetzes zusätzlich der Träger 
der Gesundheitsfürsorge haftet. 

(2) Ferner ist Gebührenschuldner, wer einen Einsatz verursacht, indem 
er wider besseres Wissen oder infolge grob fahrlässiger Unkenntnis 
der Tatsachen den Rettungsdienst alarmiert.

§ 5
Erhebung und Fälligkeit

(1) Die Gebühr wird mittels Gebührenbescheid erhoben.
(2) Die Gebühr wird mit der Bekanntgabe des Gebührenbescheides 

fällig und ist spätestens vier Wochen nach Bekanntgabe zu zahlen.
(3) Das Verwaltungskostengesetz des Freistaates Sachsen (SächsVwKG) 

findet entsprechende Anwendung.

§ 6
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt nach öffentlicher Bekanntmachung in Kraft. 
Gleichzeitig tritt die Gebührensatzung für die Inanspruchnahme von 
Leistungen des Rettungsdienstes der Stadt Leipzig, Beschluss Nr. 
VII-DS-06661 der Ratsversammlung vom 14.04.2022, veröffentlicht 
im Leipziger Amtsblatt Nr. 09/2022 vom 30.04.2022, außer Kraft.■

Leipzig, den 16.06.2023
Burkhard Jung

Oberbürgermeister

Anlage

Anlage zur Satzung über die Erhebung von Gebühren für den 
Rettungsdienst der Stadt Leipzig (Rettungsdienstgebührensatzung)

Gebührentabelle

Rettungsmittel Gebühr Gebühr je 
Kilometer 
ab dem 151. 
Besetzt-Kilo-
meter

Krankentransportwagen (KTW) 201,70 €
    

3,10 €

Rettungswagen (RTW) 460,00 €

Notarzteinsatzfahrzeug (NEF) 263,20 €

Satzung über die Erhebung von Gebühren  
für den Rettungsdienst der Stadt Leipzig  

(Rettungsdienstgebührensatzung)
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Entgeltordnung der Stadt Leipzig  
für das Alumnat des Thomanerchor Leipzig  
für die Schuljahre 2023/2024 und 2024/2025
Beschluss Nummer VII-DS-08400  der Ratsversammlung vom 15.06.2023

Die Zuständigkeit des Stadtrates folgt aus § 28 Abs.2 Ziffer 19 SächsGemO 
in Verbindung mit der Hauptsatzung § 8 Abs.3 Ziffer 25.
Die Stadt Leipzig erlässt für die Benutzung des Alumnats des Thomaner-
chor Leipzig auf der Grundlage der §§ 28 Abs. 1; 41 Abs. 2 Nr. 5 und 73 
Abs. 2 der Sächsischen Gemeindeordnung in Verbindung mit den §§ 10 bis 
14 des Sächsischen Kommunalabgabengesetzes in der zurzeit geltenden 
Fassung folgende Entgeltordnung:

§ 1  
Entgeltpflicht

Die nachfolgenden Leistungen des Alumnats des Thomanerchor Leipzig 
sind entgeltpflichtig:
1. Unterbringung im Alumnat 
2. Verpflegung
3. je eine wöchentliche Unterrichtseinheit im Fach Stimmbildung und im 

Fach Instrumental¬unterricht gemäß Pkt. 5 c) und d) der Allgemeinen 
Vertragsbedingungen für den Thomanerchor Leipzig und das Alumnat

4. Pädagogische Betreuung und Erziehung durch pädagogisch geschulte 
Mitarbeiter/-innen

5. Unterstützung beim Erfüllen schulischer Aufgaben und Ziele
6. Beaufsichtigung und Kontrolle der Hausaufgaben
7. Gesundheitliche Betreuung und Pflege bei leichteren Erkrankungen 

in der Krankenstube des Thomasalumnats und Kosten für Fahrten zu 
einer erforderlichen ärztlichen Behandlung

8. Instrumentennutzung, soweit diese im Alumnat vorhanden sind
9. Angebote zur sportlichen Betätigung im Rahmen der Möglichkeiten 

des Thomasalumnats (Sporthalle, Fußballplatz, Volleyballplatz, Basket-
ballkorb, Tischtennisplatte, Klettergerüst etc.)

10. Weitere Freizeit- und Bildungsangebote im Rahmen der Möglichkeiten 
des Thomasalumnats 

(z. B. Alumnatsbibliotheken, Spielzimmer, Lesestube, Computernutzung)
11. Freizeitangebote am Sonntag im Rahmen der Möglichkeiten des Tho-

masalumnats
12. Besondere Schulung der Thomaner ab Klassenstufe 10 in Anlehnung 

an die Ausbildung zum Erwerb der Jugendleiter-Card (JuLeiCa)
13. Versicherungen im Rahmen der städtischen Möglichkeiten 
Für die Nachwuchssänger der Vorbereitungsklasse 3 TM der Anna-Mag-
dalena-Bach-Schule (Grundschule der Stadt Leipzig) sind die unter § 1 
aufgeführten Punkte 2. (nur Mittag), 3., 4., 8. und 9. entgeltpflichtig. Die 
vorgenannten Leistungen können auch außerhalb des Alumnats (z. B. in 
der Villa Thomana) erbracht werden. 

§ 2  
Entgeltschuldner

(1) Schuldner des Benutzungsentgeltes ist 
- der Thomaner, der als Alumne in den Thomanerchor Leipzig
oder/bzw.
- der Nachwuchssänger, der in die Vorbereitungsklasse 3 TM der An-

na-Magdalena-Bach-Schule (Grundschule der Stadt Leipzig) durch 
Abschluss eines Aufnahme- und Betreuungsvertrages aufgenommen 
worden ist und die Leistungen des Alumnats des Thomanerchor Leipzig 
gemäß §1 in Anspruch nimmt oder derjenige, der die Schuld gegenüber 
der Stadt Leipzig schriftlich übernommen hat. Bei Minderjährigen gilt 
der/die gesetzliche Vertreter/-in als Entgeltschuldner.

(2) Mehrere Entgeltschuldner haften als Gesamtschuldner.
§ 3  

Entgeltbemessung
Das Entgelt wird durch den Aufnahme- und Betreuungsvertrag zwischen 
der Stadt Leipzig – Thomanerchor Leipzig – und dem Entgeltschuldner 
erhoben. Das Nähere wird durch den Aufnahme- und Betreuungsvertrag 
sowie die Allgemeinen Vertragsbedingungen (AVB) in der jeweils gelten-
den Fassung geregelt. In sinngemäßer Anwendung des § 14 Abs. 1 Satz 1 
SächsKAG kann das Entgelt entweder nach dem Ausmaß der Benutzung 
(Leistung) oder den durch die Benutzung durchschnittlich verursachten 
Kosten bemessen werden. Nach § 14 Abs. 1 Satz 2 SächsKAG können auch 
beide Kriterien miteinander verbunden werden. Hier werden beide Krite-
rien miteinander verbunden. Die tatsächliche Höhe des Entgelts wird jeweils 
durch einen Beschluss der Ratsversammlung der Stadt Leipzig festgelegt.

§ 4  
Höhe des Entgelts

(1) Das Entgelt beträgt für Vollzahler 2.160,00 Euro pro Schuljahr und ist 
in 12 monatlichen Raten zu je 180,00 Euro zu entrichten. Hierbei wird 
ein Schuljahr jeweils vom 01.08. des laufenden Jahres bis zum 31.07. 
des Folgejahres berechnet. 

(2) Für Schüler in einer Vorbereitungsklasse beträgt das Entgelt 60 % des 
vollen Entgelts, also 1.296,00 Euro pro Schuljahr und ist in 12 monat-
lichen Raten zu je 108,00 Euro zu entrichten. Hierbei wird ein Schuljahr 
jeweils vom 01.08. des laufenden Jahres bis zum 31.07. des Folgejahres 
berechnet.

§ 5  
Ermäßigung und Befreiung

(1) Ermäßigungen des Entgelts können nach Maßgabe folgender Absätze 
in Anspruch genommen werden:
a) Geschwisterermäßigung

 Für ein zweites und für jedes weitere Geschwisterkind wird eine Er-
mäßigung von je 25 %, bezogen auf den ungekürzten Entgeltbetrag (12 
Monate und Vollzahler), gewährt. 

 Die Ermäßigung gilt nur für Geschwisterkinder, die als Mitglied des 
Thomanerchor Leipzig ebenfalls vertraglich vollumfänglich Leistungen 
des Alumnats in Anspruch nehmen und über kein eigenes Einkommen 
verfügen. 

 Mit Vollendung des 18. Lebensjahres des Geschwisterkindes sind die 
Ermäßigungsvoraussetzungen erneut schriftlich nachzuweisen.

 Die Geschwisterermäßigung gilt nicht für Thomaneranwärter in der 
Vorbereitungsklasse 3.
b) Sozialermäßigung

 Auf Antrag wird – entsprechend der jeweils gültigen Berechnungs-
grundlagen der Gewährung des „Leipzig-Pass“ – eine vergleichbare 
Sozialermäßigung auf das Entgelt gem. §§ 1 und 4 dieser Entgeltordnung 
ab dem Monat der Beantragung gewährt. Die Sozialermäßigung gilt 
nicht für Thomaneranwärter der Vorbereitungsklasse 3.
c) Härtefall

 Auf Antrag kann dem Entgeltschuldner zur Vermeidung unbilliger 
Härten, z. B. bei nachgewiesener wirtschaftlicher Leistungsunfähig-
keit, die Zahlung des Entgelts zeitlich befristet erlassen werden. Die 
Entscheidung hierüber trifft die Bürgermeisterin/ der Bürgermeister 
und Beigeordnete für Kultur im Rahmen der ihm für den Erlass von 
Forderungen eingeräumten Befugnisse auf Vorschlag der Chorleitung.

(2) Ermäßigungen können nicht kumulativ beansprucht werden. Maßgeb-
lich ist die für den Schüler im Einzelfall höhere Ermäßigung. 

(3) Ermäßigungen sind bei der Stadt Leipzig unter Vorlage geeigneter 
Nachweise zu beantragen und verwaltungsseitig zu dokumentieren. 
Die Höhe des zu zahlenden Entgelts sowie Bankverbindung und Ver-
tragsgegenstand (VG) werden dem Entgeltschuldner mitgeteilt. 

Änderungen, die Einfluss auf die Höhe des Entgeltes haben, sind un-
verzüglich schriftlich mitzuteilen.

§ 6 
Fälligkeit

Die Entgeltpflicht beginnt mit dem Monat der Aufnahme des Thomaners 
bzw. Nachwuchssängers, gem. § 2 Punkt (1). Das Entgelt wird monatlich 
– i. H.v. einem Zwölftel des Jahresbeitrages – jeweils spätestens am 15. 
eines Kalendermonats für die Stadt kostenfrei, fällig. Maßgeblich für den 
rechtzeitigen Zahlungseingang ist der Tag des Zahlungseinganges auf 
dem städtischen Konto. Eine Einzugsermächtigung sollte erteilt werden.

§ 7 
Inkrafttreten/Geltungsdauer

Diese Entgeltordnung tritt zum 01. August 2023 in Kraft. Sie gilt für die 
Schuljahre 2023/2024 und 2024/2025, d.h. vom 01. August 2023 bis ein-
schließlich 31. Juli 2025. Sie gilt über den 31. Juli 2025 hinaus fort bis zum 
Beschluss einer neuen Entgeltordnung, längstens bis zum 31. Juli 2028. ■
Leipzig, den 16.06.2023   
        

Burkhard Jung
        Oberbürgermeister



Elektronisches Amtsblatt Stadt Leipzig 
Ausgabe 13/23 · 24.06.2023

22

Die Stadt Leipzig – Marktamt – beabsichtigt, vom 02. August bis 11. 
August 2024 und für die folgenden Jahre bis einschließlich 2028 die 
Organisation und Durchführung eines Sommermusikfestivals auf dem 
Marktplatz durch Vergabe einer Dienstleistungskonzession auf eine(n) 
private(n) Anbieter(in) zu übertragen.

Das Sommermusikfestival soll im Zeitraum vom 02. August bis zum 
11. August 2024, inklusive Auf- und Abbau vom 31. Juli bis 12. August 
2024 und in den nachfolgenden vier Jahren bis einschließlich 2028 je-
weils in den Sommermonaten Juli und August im ähnlichen Zeitfenster 
außerhalb der Spielzeiten von Oper und Gewandhaus stattfinden. Die 
Stadt Leipzig hat sich gegenüber der Peter-Degner-Stiftung Leipzig 
vertraglich verpflichtet, dass das Sommermusikfestival auf dem Markt 
in Leipzig oder an einem anderen Ort, soweit die Veranstaltung auf 
dem Markt nicht möglich sein sollte, ab dem Jahr 2024 wieder unter 
dem Namen und der Marke „Classic Open Leipzig ist Musik – Leipzig 
macht Musik“ veranstaltet wird. Sie hat sich ferner verpflichtet, dies 
in Neuausschreibungen zu berücksichtigen und vertraglich mit Ver-
anstaltern und Partnern entsprechend festzulegen. Dementsprechend 
muss sich der/die Konzessionsnehmer/-in gegenüber der Stadt Leipzig 
als Konzessionsgeberin vertraglich dazu verpflichten, dafür Sorge zu 
tragen, dass an Herrn Peter Degner bei zukünftigen Veranstaltungen 
des Sommerfestivals unter dem Namen und der Marke „Classic Open 
Leipzig ist Musik – Leipzig macht Musik“ in angemessener Weise er-
innert wird. Dies kann z. Bsp. dadurch erfolgen, dass sowohl bei der 
Eröffnungsveranstaltung als auch bei der Schlussveranstaltung das von 
Peter Degner gesungene „Leipzig – Lied“ per Video eingespielt wird 
und der Moderator dabei Peter Degner mit dem Trinkspruch „Auf die 
Lebensfreude – für meine Leipziger“ würdigt. Diese Vereinbarung soll 
auch dann fortbestehen, wenn die Stiftung nicht mehr finanziell in der 
Lage sein sollte, das Sommerfestival unter dem Namen „Classic Open 
Leipzig ist Musik – Leipzig macht Musik“ zu unterstützen. 

Die tägliche Veranstaltungszeit hat sich an den standortspezifischen 
Gegebenheiten zu orientieren, insbesondere an den nachbarschützen-
den Lärmschutzbedingungen.

Der Marktplatz ist ein bekannter historischer Platz in der Leipziger 
Innenstadt. Er ist durch angrenzende Bebauung räumlich begrenzt. 
Für die Durchführung der Veranstaltung steht eine Bruttofläche in 
den Abmessungen ca. 100 Meter x ca. 50 Meter zur Verfügung. Unter 
Beachtung der Feuerwehrumfahrung können Teilbereiche der Nord-, 
Süd- und Ostseite des Marktplatzes teilweise überbaut werden. Der 
Lageplan ist Teil dieser Ausschreibung (Anlage).

Zugangsstellen für Elektrogeräte, Wasser und Abwasser sind vorhan-
den. Eine dem Umfeld der Veranstaltungsfläche sowie der Jahreszeit 
entsprechende Gestaltung der Veranstaltungsbauten wird ausdrück-
lich gewünscht.

Die Bewerbung um die Dienstleistungskonzession zur Nutzung des 
Marktplatzes muss folgende Vorgaben erfüllen:
1.  Name/Bezeichnung des Veranstalters (natürliche oder juristische 

Person), auch Veranstaltergemeinschaften mit einem geschäfts-
führenden Veranstalter möglich (keine GbR-Gemeinschaften)

2.  Veranstaltungskonzept in dreifacher Ausfertigung mit einer ge-
haltvollen, bunten Mischung aus Musik von Klassik bis Jazz und 
von Musical bis Pop, dargeboten in exzellenter Tonqualität sowohl 
täglich live von einer Bühne unter vielfältiger Einbeziehung zum 
Beispiel lokaler Künstler als auch von Datenträgern auf Großlein-

wand; ansprechendes, abwechslungsreiches kulinarisches Rah-
menangebot für die Besucher der Veranstaltung; gastronomische 
Versorgung durch namhafte Unternehmen des Gastgewerbes, die 
gastronomische Grundstandards wie z. Bsp. die Verwendung von 
Tischen und Stühlen, Porzellangeschirr, Gläser, Service am Tisch 
etc. gewährleisten, Nachhaltigkeitskonzept, Verwendung von 
Mehrweg, Verpackungsnovelle, CO2-Bilanzierung etc. 

3.  Nachgewiesene Erfahrungen und Referenzen in der Durchführung 
von vergleichbaren Großveranstaltungen, verbindliche Beteiligungs-
zusagen lokaler Akteure

4.  Finanzierungs-/Sponsoringkonzept
5.  Sicherheitskonzept (Entwurf)
6.  Als ergänzende Unterlagen werden je nach Rechtsform erbeten:

- Angaben zur wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit
- bei gewerblichen Bewerbern: Kopie der Gewerbeanmeldung, 

Handelsregisterauszug, Auszug aus Wettbewerbsregister
- Nachweis Veranstalterhaftpflichtversicherung
- Polizeiliches Führungszeugnis
- Erklärung zur Einhaltung der ILO-Kernarbeitsnormen
- Erklärung zu etwaigen Ausschlussgründen 

Die Bewertungsmatrix/Eignungskriterien (Anlagen 2) des Markt-
amtes zur Auswahl des/der Bewerber, die Formulare zur Erklärung 
zu etwaigen Ausschlussgründen (Anlage 3) und zur Einhaltung der 
ILO-Kernarbeitsnormen (Anlage 4) sowie der Konzessionsvertrag 
(Anlage 5) im Entwurf können im Internet eingesehen und herunter-
geladen werden unter www.leipzig.de/maerkte.

Der/Die Konzessionsnehmer/-in trägt das alleinige wirtschaftliche 
Durchführungsrisiko. Gegen etwaige Personen- und Sachschäden, 
die bei der Durchführung der Veranstaltung den Teilnehmern bzw. 
Dritten entstehen können, hat sich der/die Konzessionsinhaber/in 
ausreichend zu versichern.

Eine Kostenbeteiligung der Stadt Leipzig gemäß Ratsbeschluss vom 
28.2.2018 (RB VI-A-05156) steht unter Stadtrats- und Haushaltsvor-
behalt.

Interessierte werden hiermit aufgefordert, bis zum 11.08.2023 ein 
schriftliches Angebot zum Erwerb der erforderlichen Konzession ab-
zugeben. Dieses ist in dreifacher Ausfertigung unter dem Stichwort 
„Sommermusikfestival“ schriftlich und auf beigefügtem digitalen 
Datenträger zu senden an:

   Stadt Leipzig
   Marktamt
   Katharinenstraße 11
   04109 Leipzig

Anhand der eingereichten Konzepte und unter Beteiligung eines 
Auswahlgremiums wird die Dienstleistungskonzession für den o. g. 
Zeitraum an den geeignetsten Bewerber für die Veranstaltungsjahre 
2024 bis einschließlich 2028 vergeben. Unvollständige oder verspätet 
eingereichte Angebote können nicht berücksichtigt werden. Die Ver-
gaberegelungen nach VOL/VOB finden auf dieses Verfahren keine 
Anwendung. ■

Anlagen:
- Lageplan der Veranstaltungsfläche (Anlage 1)

Aufruf zur Abgabe eines Angebots  
zur Organisation und Durchführung  

eines Sommermusikfestivals vor dem Alten Rathaus  
für die Jahre 2024 bis einschließlich 2028

http://www.leipzig.de/maerkte
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Erstellt für Maßstab 1:700

Anlage 1 - Lageplan Markt(-Platz)

Stadt Leipzig - Marktamt

Nur für den Dienstgebrauch.© Amt für Geoinformation und Bodenordnung

erstellt durch:

´0 7 m

Lageplan der Veranstaltungsfläche (Anlage 1)
zum Aufruf zur Abgabe eines Angebots zur Organisation und Durchführung eines  

Sommermusikfestivals vor dem Alten Rathaus für die Jahre 2024 bis einschließlich 2028



Elektronisches Amtsblatt Stadt Leipzig 
Ausgabe 13/23 · 24.06.2023

24

Die Ratsversammlung der Stadt Leipzig hat in ihrer Sitzung am 
17.05.2023 die Satzung zur Aufhebung des Vorhaben- und Erschlie-
ßungsplanes Nr. 58 „Medizinisch-wissenschaftliches Zentrum Leipzig 
Südost“ (Vorlage Nr. VII-DS-08033) beschlossen. Dieser Beschluss wird 
hiermit bekannt gemacht. Er ist im Stadtplanungsamt niedergelegt und 
kann wie unten angegeben kostenlos für die Dauer von zwei Wochen 
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Satzung zur Aufhebung des Vorhaben- und  
Erschließungsplanes Nr. 58 „Medizinisch-wissen-

schaftliches Zentrum Leipzig Südost“, Leipzig 
Probstheida; Satzungsbeschluss

eingesehen werden. Mit dieser Bekanntmachung tritt diese Satzung 
in Kraft und der Vorhaben- und Erschließungsplan ist aufgehoben.

Das Plangebiet befindet sich in Leipzig-Südost, im Ortsteil Probstheida 
nördlich der Strümpelstraße auf dem Gelände des dort ansässigen 
Herzzentrums (entsprechend kartenmäßiger Darstellung). 

Geltungsbereich der Satzung zur Aufhebung des Vorhaben- und Erschließungsplanes Nr. 58 „Medizinisch-wissenschaftliches Zentrum Leipzig Südost“ (fett 
umrandet). 

Kartengrundlage: Amt für Geoinformation und Bodenordnung
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Mit der Aufhebung des Vorhaben- und Erschließungsplans sollen 
die Voraussetzungen geschaffen werden, um von den Festsetzungen 
abweichende bauliche Nutzungen auf der Grundlage von § 34 BauGB 
zulassen zu können (Errichtung einer Rettungswache).

Die Satzung zur Aufhebung und die Begründung sowie die zusam-
menfassende Erklärung können im Stadtplanungsamt, Neues Rat-
haus, Martin-Luther-Ring 4-6, 04109 Leipzig, Zimmer 498 während 
der Dienststunden

  Mo./Mi.  8.00 - 15.00 Uhr  
  Di./Do.       8.00 - 16.00 Uhr
  Fr.        8.00 - 12.00 Uhr

eingesehen und über den Inhalt Auskunft verlangt werden. Die zu-
sammenfassende Erklärung beinhaltet, wie die Umweltbelange, die 
Ergebnisse der Beteiligungsprozesse und anderweitige Planungsmög-
lichkeiten beim Zustandekommen des Plans berücksichtigt wurden.  

Die genannten Unterlagen sind auch im Internet über das Ratsinfor-
mationssystem der Stadt Leipzig unter https://ratsinfo.leipzig.de 
(Vorlage Nr. VII-DS-08033) einsehbar.

Rechtsbehelf:

Nach § 215 Abs. 1 BauGB werden unbeachtlich:
1.  eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 beachtliche Verletzung der 

dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften,
2.  eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche Verletzung 

der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplans und des 
Flächennutzungsplans und

3.  nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwägungsvor-
gangs,

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung 
schriftlich gegenüber der Stadt Leipzig unter Darlegung des die Ver-
letzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden sind.  

Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB über 
die fristgemäße Geltendmachung etwaiger Entschädigungsansprüche 
für Eingriffe in eine bisher zulässige Nutzung durch die Aufhebung 
dieses Plans und über das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen 
wird hingewiesen.

Die hier gegebenen Hinweise auf Rechtsfolgen nach dem BauGB haben 
keinen Einfluss auf bestehende Rückübertragungsansprüche bzw. 
Entschädigungsansprüche nach dem Gesetz zur Regelung offener 
Vermögensfragen.

Weiterhin wird darauf hingewiesen, dass nach § 4 Abs. 4 der Ge-
meindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO) Satzungen, 
die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften zustande 
gekommen sind, ein Jahr nach ihrer Bekanntmachung als von Anfang 
an gültig zustande gekommen gelten.

Dies gilt nicht, wenn

1.  die Ausfertigung der Satzung nicht oder fehlerhaft erfolgt ist,
2.  Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzungen, die Genehmigung 

oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind,
3.  der Oberbürgermeister dem Beschluss nach § 52 Abs. 2 wegen 

Gesetzwidrigkeit widersprochen hat,
4.  vor Ablauf der in § 4 Abs. 4 Satz 1 genannten Frist

a)  die Rechtsbehörde den Beschluss beanstandet hat oder
b)  die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschrift gegenüber 

der Gemeinde unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Ver-
letzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht worden ist.

Ist eine Verletzung nach § 4 Abs. 4 Satz 2 Nr. 3 oder 4 der SächsGemO 
geltend gemacht worden, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 ge-
nannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen. ■

Dezernat Stadtentwicklung und Bau
Stadtplanungsamt

Mit Bescheid der Landesdirektion Sachsen vom 26.05.2023 werden 
folgende Flurstücke der Gemarkung Leipzig gemäß § 23 Allgemeines 
Eisenbahngesetz (AEG) von Bahnbetriebszwecken freigestellt (siehe 
kartenmäßige Darstellung):
  2733/96 2733/103
  2733/97 2733/105
  2733/102 2733/137
Diese Flächen sind für den Eisenbahnbetrieb nicht mehr erforderlich. 
Durch die Freistellung endet die Eigenschaft als Betriebsanlage der 
Eisenbahn. Die Flächen werden aus dem eisenbahnrechtlichen Fach-
planungsprivileg des Eisenbahn-Bundesamtes entlassen und gehen in 
die Planungshoheit der Stadt Leipzig über. Sie unterliegen ab diesem 
Zeitpunkt ausschließlich dem allgemeinen Bauplanungsrecht und 
somit der kommunalen Zuständigkeit. 
Auskünfte erteilt das Stadtplanungsamt, Tel. 0341 123-49 48. ■

Dezernat Stadtentwicklung und Bau
Stadtplanungsamt
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Kartengrundlage: Amt für Geoinformation und Bodenordnung

https://ratsinfo.leipzig.de
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Zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 386 „Wohngebiet östlich 
Kaninchensteig“ wird die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit 
nach § 3 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) durchgeführt.

Das Plangebiet befindet sich in Leipzig Südwest, im Ortsteil Knaut-
kleeberg-Knauthain, östlich des Kaninchensteiges und südlich der 
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Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 386  
„Wohngebiet östlich Kaninchensteig“, Leipzig-Südwest

Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit

Wohnbebauung und des Sportplatzes an der Albersdorfer Straße 
(entsprechend kartenmäßiger Darstellung). 

Die Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes ist 
planungsrechtliche Grundlage zur Entwicklung des Standortes als 
Wohnbaufläche für Ein- und Mehrfamilienhäuser mit einer öffentli-
chen Grünfläche.

Zur Unterrichtung der Öffentlichkeit werden die Unterlagen zum 
Vorentwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplans

vom 04.07.2023 bis 28.07.2023

im Neuen Rathaus, Martin-Luther-Ring 4 - 6, 04109 Leipzig, Stadt-
planungsamt, im Ausstellungsbereich vor den Zimmern 496 bis 499, 
während der Dienststunden

  Mo./Mi.  8.00 - 15.00 Uhr  
  Di./Do.       8.00 - 16.00 Uhr
  Fr.        8.00 - 12.00 Uhr

ausgestellt. 

Die gesamten Planunterlagen können zusätzlich über die Webseite der 
Stadt Leipzig unter www.leipzig.de/bauleitplanung-aktuell sowie über 
das zentrale Landesportal des Freistaates Sachsen zur Bauleitplanung 
unter www.bauleitplanung.sachsen.de und im Stadtbüro, Burgplatz 1 
(Zugang über Markgrafenstraße 3), 04109 Leipzig, Öffnungszeiten Di. 
bis Do. 13:00–18:00 Uhr und Fr. 13:00–15:00 Uhr, eingesehen werden.

Es besteht darüber hinaus die Möglichkeit, die Vorlage im Internet 
über das Ratsinformationssystem der Stadt Leipzig abzurufen unter 
https://ratsinfo.leipzig.de (Vorlage Nr. VII-DS-08313). 

Bürgerspaziergang
Am Donnerstag, dem 06.07.2023, um 17.00 Uhr findet eine öffentliche 
Informationsveranstaltung in Form eines Stadtspaziergangs durch das 
Plangebiet im Beisein des Stadtplanungsamtes statt. Treffpunkt ist am 
Kreuzungsbereich Albersdorfer Straße/Hubertusstraße.

Alle interessierten Bürgerinnen und Bürger sind dazu eingeladen und 
haben Gelegenheit, sich zu informieren und zu äußern. Sofern schrift-
liche Stellungnahmen abgegeben werden, richten Sie sie bitte an die 
Stadt Leipzig, Stadtplanungsamt, 04092 Leipzig, telefonische Anfragen 
an (0341) 123-4948, oder per E-Mail an stadtplanungsamt@leipzig.de. ■

Dezernat Stadtentwicklung und Bau
Stadtplanungsamt

Geltungsbereich zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 386 „Wohn-
gebiet östlich Kaninchensteig“ (fett umrandet). 

Kartengrundlage: Amt für Geoinformation und Bodenordnung

http://www.leipzig.de/bauleitplanung-aktuell
http://www.bauleitplanung.sachsen.de
https://ratsinfo.leipzig.de
mailto:stadtplanungsamt%40leipzig.de?subject=
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Programmsteckbrief zum Härtefallfonds der Stadt Leipzig

Geltungsdauer und Verbindlichkeit

Das Programm gilt ab Veröffentlichung im Amtsblatt der Stadt Leipzig bis zum 31.12.2024. Die in diesem Programmsteckbrief ausgewiesenen 
Vorgaben gelten verbindlich.

Grundlagen der Förderung

Die Stadt Leipzig gewährt Zuwendungen nach diesem Programm auf folgender Grundlage:
• A 0194/23/24-01 „Härtefallfonds und Risikovorsorge“, Ratsbeschluss vom 08.02.2023
• VI-DS-01241-NF-05 „Rahmenrichtlinie zur Vergabe von Zuwendungen der Stadt Leipzig an außerhalb der Stadtverwaltung stehende Stellen 

(Zuwendungsrichtlinie)“, Ratsbeschluss vom 18.05.2016
• Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO)
• Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums des Innern über die kommunale Haushaltswirtschaft (SächsKomHVO)
• Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums des Innern über die Kassen- und Buchführung der Kommunen (SächsKomKBVO)
• Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG)

in der jeweils geltenden Fassung sowie weitere einschlägige Beschlüsse der Ratsversammlung.  

Für Unternehmen gelten zudem:
• Förderprogramm MP22Si des Amtes für Wirtschaftsförderung „Unternehmen sichern in Krisensituationen und bei der Nachfolge“
• Verordnung (EU) 1407/2013 der EU-Kommission vom 18.12.2013 über die Anwendung der Art. 107 und 108 AEUV auf staatliche Beihilfen 

an kleine und mittlere Unternehmen (de minimis Regelung – Abl EU Nr. L352/1 v. 24.12.2013) und Bekanntmachung der Kommission zum 
Begriff der staatlichen Beihilfe im Sinne des Artikels 107 Absatz 1 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (2016/C 262/01)

Gegenstand der Förderung

Die Stadt Leipzig gewährt freiwillig in den Haushaltsjahren 2023 und 2024 aus dem Härtefallfonds Zuwendungen als Billigkeitsleistung in 
Anlehnung an § 53 SäHO für existenzbedrohende finanzielle Belastungen durch inflationsbedingte Kostensteigerungen sowie gestiegene 
Energiekosten, wenn diese nicht anderweitig gedeckt werden können, um das Fortbestehen von Einrichtungen/Unternehmen und die 
Weiterbeschäftigung der Mitarbeiter zu sichern. 

Es sind vorrangig die anwendbaren Hilfsprogramme des Bundes und des Freistaates Sachsen in Anspruch zu nehmen. Zuwendungsempfänger 
müssen alle eigenen Mittel und die Einnahmen als Deckungsmittel für alle Ausgaben einsetzen.

Für das Programm stehen in den Haushaltsjahren 2023 und 2024 vorerst je 5 Mio. EUR zur Verfügung. Die Billigkeitsleistungen im Rahmen 
dieses Programms können bei Erfüllung der Voraussetzungen einmal je Antragsteller während der Laufzeit des Programms durch die Stadt 
Leipzig gewährt werden. Ein Rechtsanspruch auf Bewilligung besteht nicht.

Zuwendungsempfänger

Zuwendungsempfänger nach diesem Förderprogramm können Vereine, Verbände, freie Träger und andere juristische Personen sein, die im 
Stadtgebiet Leipzig ansässig sind, sofern eine ordnungsgemäße Geschäftsführung als gesichert erscheint.

Die Förderung von Wirtschaftsbetrieben, Eigenbetrieben und Betrieben gewerblicher Art der Stadt Leipzig ist ausgeschlossen.

Ausgeschlossen sind weiter Antragsteller, über deren Vermögen ein Insolvenzverfahren eröffnet oder beantragt ist oder bei denen aus anderen 
Gründen zu erwarten ist, dass die Zuwendung nicht der Bewilligung entsprechend verwendet wird.

Zuwendungs- und Finanzierungsart

Die Zuwendung wird grundsätzlich als institutionelle Förderung, im Bereich der Wirtschaftsförderung nur als Projektförderung, zur Teilfinan-
zierung als Fehlbedarfsfinanzierung ausgereicht. Eine Anteilsfinanzierung ist ausschließlich für den Bereich der Wirtschaftsförderung zulässig. 

Die Zuwendung berechnet sich nach dem Fehlbedarf des Zuwendungsempfängers in Bezug auf die zuwendungsfähigen Gesamtaufwendungen 
nach Abzug der Eigen- und Drittmittel. 

Es können bei der institutionellen Förderung Aufwendungen anerkannt werden, die zeitlich bereits nach Veröffentlichung des Programms 
aber vor Antragstellung entstanden sind.

Die Zuwendung aus dem Härtefallfonds soll eine bestehende Finanzierungslücke schließen und wird auf einen Höchstbetrag begrenzt. Es 
besteht darüber hinaus kein Anspruch auf Weiterförderung.

Form der Finanzierung

Die Zuwendungen umfassen neben nicht rückzahlbaren Leistungen auch bedingt oder unbedingt rückzahlbare Leistungen.  Nicht rückzahl-
bare Zuwendungen können nur bewilligt werden, soweit der Fortbestand der Institution oder des Unternehmens nicht durch unbedingt oder 
bedingt rückzahlbare Zuwendungen zu erreichen ist. Eine unbedingt rückzahlbare Zuwendung wirkt als Zwischenfinanzierung und kann 
zur Überbrückung der Wartezeit bei den Bundes- und Landeszuschussprogramme als Liquiditätsunterstützung in Anspruch genommen 
werden. Bei bedingt rückzahlbaren Zuwendungen hängt die Rückzahlung vom Eintritt eines künftigen, im Zeitpunkt der Bewilligung nicht 
mit Bestimmtheit vorhersehbaren Ereignisses ab.
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Bewilligungszeitraum

Bewilligungszeitraum ist grundsätzlich das Haushaltsjahr, im Haushaltsjahr 2023 ab Veröffentlichung des Programms im Amtsblatt der Stadt 
Leipzig.

Antragstellung

Zuwendungen werden grundsätzlich nur auf einen begründeten und mit den notwendigen Unterlagen versehenen Antrag hin gewährt. Die 
Beantragung erfolgt jeweils für das laufende Haushaltsjahr ausschließlich digital im PDF Format an haertefallfonds@leipzig.de oder über das 
zentrale Serviceportal Amt24 unter https://amt24.leipzig.de/haertefallfondsleipzig.  Eine Antragstellung auf anderem Wege, z. B. direkt bei 
den Bewilligungsbehörden, ist nicht möglich.

Antragsteller müssen verbindlich erklären, ob sie einen rückzahlbaren oder einen nichtrückzahlbaren Zuschuss beantragen.

Soweit aus der Zuwendung Auszahlungen für Personalaufwendungen geleistet werden sollen, darf der Antragsteller seine Beschäftigten 
finanziell nicht besserstellen als vergleichbare Bedienstete nach TVöD (Besserstellungsverbot). Höhere Vergütungen als im jeweils gültigen 
Tarifvertrag TVöD sowie sonstige über- und außertarifliche Leistungen dürfen nicht gewährt werden.

Unterlagen zum Antrag

Folgende Unterlagen sind im digitalen Format einzureichen:
• Vollständig ausgefülltes Antragsformular
• Kopie Personalausweis des verantwortlichen Vertreters
• Satzung, Organisations- und Stellenplan, aktueller Jahresabschluss, aktueller Geschäfts- oder Tätigkeitsbericht
• Wirtschaftsplan oder wenn nicht vorhanden, Angaben zu den Aufwendungen in Form einer aufgegliederten Darstellung der einzelnen 

Positionen sowie deren Finanzierung (Einnahmen, Dritt- und Eigenmittel) 
• Aktuelle Übersicht über Geldbestände (z. B. Bargeld in der Kasse, Guthaben auf Girokonten, Termineinlagen, die im Bewilligungszeitraum 

fällig werden)

Die Betroffenheit, Hilfsbedürftigkeit und Vermögenssituation ist gesondert in geeigneter und nachvollziehbarer Form zu erläutern. Es ist 
insbesondere darzulegen, wodurch die Existenzbedrohung entstanden ist und welche Maßnahmen bisher ergriffen wurden, um diese ab-
zuwenden. Weiter sind die konkreten Aufgaben und Vorhaben zu beschreiben, die die Einrichtung im Antragszeitraum zu erledigen be-
absichtigt. Die bloße Bezugnahme auf die Satzung oder Zielsetzung reicht nicht aus. Die Notwendigkeit und Angemessenheit der einzelnen 
Ausgabenansätze ist zu versichern.
Wurden bereits Zuwendungen für das Haushaltsjahr beantragt, so ist dieser Zuwendungsantrag sowie ggf. ein bereits ergangener Zuwen-
dungsbescheid ebenfalls beizufügen.

Dauer der Antragsprüfung

Je nach Antragsaufkommen und individuellem Prüfaufwand per Antrag kann die Bearbeitungsdauer variieren.

Entscheidung über die Gewährung einer Zuwendung

Der Oberbürgermeister entscheidet zu jedem Antrag über das Vorliegen eines Härtefalls und die Gewährung einer Zuwendung.

Versagungsgründe

Eine Zuwendung aus dem Härtefallfonds kann nur gewährt werden, wenn die Existenzbedrohung nachweislich aus finanziellen Belastungen 
durch inflationsbedingte Kostensteigerungen sowie gestiegene Energiekosten resultiert. Anderweitige Gründe können nicht anerkannt werden.

Ist die Existenzbedrohung durch die Institution oder das Unternehmen vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeigeführt worden, ist eine Zu-
wendung aus dem Härtefallfonds der Stadt Leipzig zu versagen. In übrigen Fällen kann ein Verschulden prozentual oder absolut angemessen 
berücksichtigt werden. Dies bezieht sich insbesondere auf Fälle, in denen verfügbare Bundes- oder Landesmittel  gar nicht erst beantragt oder 
ein möglicher Wechsel zu günstigeren Energieanbietern unterlassen wurde.

Zuwendungsbescheid

Die Bewilligung einer Zuwendung erfolgt durch schriftlichen Zuwendungsbescheid. Dieser kann Auflagen und Bedingungen enthalten. Der 
bewilligte Zuwendungsbetrag ist der Bruttobetrag. Die Pflicht zur Prüfung der Umsatzsteuerpflicht und das entsprechende Risiko der Um-
satzsteuerbelastung verbleibt beim Zuwendungsempfänger.

Auszahlung

Die bewilligte Zuwendung darf grundsätzlich erst nach Bestandskraft (Ablauf der Rechtsbehelfsfrist) des Zuwendungsbescheides ausgezahlt 
werden. Weiteres Auszahlungserfordernis ist, dass die eigenen Mittel des Zuwendungsempfängers und sonstige Mittel verbraucht sind.

Die durch den Oberbürgermeister der Stadt Leipzig bestätigte Zuwendung kann bereits unmittelbar nach Entscheidung ausgezahlt werden, 
wenn der Verbrauch der Mittel eingetreten ist und im Antragsformular der Rechtsbehelfsverzicht für den Fall der Bewilligung des Antrags 
erklärt wurde.  Ein Teilwiderspruch gegen nicht bewilligte Antragsbestandteile behindert die vorzeitige Bestandskraft des bewilligten Teiles 
nicht. Die ausgezahlten Zuwendungen stehen unter dem Vorbehalt der Nachprüfung.
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Mitteilungspflichten

Der Zuwendungsempfänger ist verpflichtet, der Stadt Leipzig unverzüglich Sachverhalte anzuzeigen, wenn
• er weitere Zuwendungen bei anderen Stellen beantragt oder von ihnen erhält,
• sich eine Ermäßigung der Gesamtausgaben oder eine Änderung der Finanzierung ergibt,
• die für die Bewilligung der Zuwendung maßgeblichen Umstände sich ändern oder wegfallen,
• sich herausstellt, dass der Zuwendungszweck nicht oder mit der bewilligten Zuwendung nicht zu erreichen ist,
• er seine Organisationsstruktur ändert,
• ein Insolvenzverfahren von bzw. gegen ihn beantragt oder eröffnet wird.

Verwendungsnachweis

Zum Nachweis der zweckentsprechenden Verwendung der Zuwendung übersendet der Zuwendungsempfänger der Stadt Leipzig einen 
Verwendungsnachweis ausschließlich auf digitalem Weg bis zum 31.03. des Folgejahres an haertefallfonds@leipzig.de oder über das zentrale 
Serviceportal Amt24 unter https://amt24.leipzig.de/haertefallfondsleipzig. Eine Einreichung auf anderem Wege, z. B. direkt bei den Be-
willigungsbehörden, ist nicht möglich.

Dem Verwendungsnachweis beizufügen sind ein Sachbericht, ein zahlenmäßiger Nachweis sowie der letzte Jahresabschluss (Bilanz, Gewinn- 
und Verlustrechnung). Im Sachbericht sind die Verwendung der Zuwendung sowie das erzielte Ergebnis und seine Auswirkungen darzustellen 
und im Einzelnen zu erläutern. Ferner ist die Notwendigkeit und Angemessenheit der geleisteten Arbeit zu erläutern. Im zahlenmäßigen 
Nachweis sind sämtliche mit dem Zuwendungszweck zusammenhängenden Einzahlungen und Auszahlungen entsprechend der Gliederung 
des der Bewilligung zu Grunde gelegten Wirtschaftsplans summarisch darzustellen. Der Nachweis kann bei einer Förderung, die sich nur auf 
einzelne Sparten der Institution bezieht, auf den geförderten Bereich begrenzt werden. 

Der Zuwendungsempfänger hat im Verwendungsnachweis zu bestätigen, dass die Ausgaben notwendig waren, dass wirtschaftlich und 
sparsam verfahren worden ist und die Angaben mit den Büchern und Belegen übereinstimmen. Auf die Vorlage der Originalbelege wird ver-
zichtet. Die Stadt Leipzig ist berechtigt, Bücher, Belege oder sonstige Geschäftsunterlagen anzufordern sowie die Verwendung der Zuwendung 
durch örtliche Erhebung zu prüfen oder durch Beauftragte prüfen zu lassen. Der Zuwendungsempfänger hat die erforderlichen Unterlagen 
bereitzuhalten und die notwendigen Auskünfte zu erteilen.

Die entsprechenden Formulare zum Verwendungsnachweis werden auf der Homepage der Stadt Leipzig unter www.leipzig.de/haertefall-
fonds sowie über das Serviceportal Amt24 unter https://amt24.leipzig.de/haertefallfondsleipzig zur Verfügung gestellt.

Erstattung und Verzinsung

Wird der Zuwendungsbescheid (teilweise) unwirksam oder durch die Stadt Leipzig mit Wirkung für die Vergangenheit zurückgenommen 
oder widerrufen, ist die Zuwendung – auch wenn sie bereits verwendet worden ist – (anteilig) zu erstatten. Die zu erstattende Leistung wird 
durch schriftlichen Bescheid festgesetzt. Für den Umfang der Erstattung mit Ausnahme der Verzinsung gelten die Vorschriften des Bürger-
lichen Gesetzbuchs über die Herausgabe einer ungerechtfertigten Bereicherung entsprechend. Auf den Wegfall der Bereicherung kann sich der 
Begünstigte nicht berufen, soweit er die Umstände kannte oder infolge grober Fahrlässigkeit nicht kannte, die zur Rücknahme, zum Widerruf 
oder zur Unwirksamkeit des Verwaltungsaktes geführt haben.

Erstattungsansprüche der Stadt Leipzig gegenüber dem Zuwendungsempfänger bestehen insbesondere, wenn 
• der Zuwendungsempfänger seiner Mitteilungspflicht gegenüber der Stadt Leipzig nicht rechtzeitig und vollständig nachkommt,
• nach der Bewilligung der Zuwendung Finanzierungsverbesserungen in Form von Minderausgaben und Mehreinnahmen gegenüber der 

Planung eintreten,
• tatsächlich anderweitig Mittel zur Deckung des institutionellen Defizits infolge inflations- und gehaltsbedingter Kostensteigerungen sowie 

gestiegener Energiekosten zugeflossen sind,
• die Zuwendung durch Angaben erwirkt wurde, die in wesentlicher Beziehung unrichtig oder unvollständig waren.

Der Erstattungsbetrag ist nach § 49a Abs. 3 VwVfG mit 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz nach § 247 Abs. 1 BGB jährlich zu verzinsen.

Veröffentlichung im Zuwendungsbericht der Stadt Leipzig

Entsprechend dem Ratsbeschluss RBV-1286/12 – Zuwendungsbericht für Leipzig vom 18.07.2012 werden alle Zuwendungen der Stadt Leipzig 
an außerhalb der Stadtverwaltung stehende Stellen jährlich im Zuwendungsbericht unter Einhaltung der festgelegten datenschutzrechtlichen 
Bestimmungen erfasst und veröffentlicht. Die zu veröffentlichenden Daten beinhalten
• den Empfänger der Förderung,
• die Art der Zuwendung,
• die vom Empfänger beantragten Mittel,
• die dem Empfänger bewilligten Mittel,
• die vom Empfänger abgerufenen Mittel sowie
• die Verwendung der abgerufenen Mittel.
• 
Im Antrag ist das Einverständnis zur Veröffentlichung zu erklären.

Erreichbarkeit

Internet:  

E-Mail:

www.leipzig.de/haertefallfonds
https://amt24.leipzig.de/haertefallfondsleipzig

haertefallfonds@leipzig.de

http://www.leipzig.de/haertefallfonds
https://amt24.leipzig.de/haertefallfondsleipzig
mailto:haertefallfonds%40leipzig.de?subject=
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Bekanntmachung der Stadt Leipzig nach § 70 (3)  
Sächsische Bauordnung (SächsBO) über die Erteilung einer  

Baugenehmigung für das Vorhaben: „Nutzungsänderung eines  
Ladenlokals zu einer Bar, mit 22 Sitzplätzen und  

zwei Geldspielautomaten, Endersstraße 19“,  
Leipzig, Gemarkung Lindenau, Flurstück 166/i

chen 63-2023-000498-VV-63.40-HWI einen Bescheid mit folgendem 
verfügenden Teil erlassen:
-  Die Baugenehmigung für das Vorhaben: „Nutzungsänderung 

eines Ladenlokals zu einer Bar, mit 22 Sitzplätzen und zwei Geld-
spielautomaten, Endersstraße 19“, Leipzig, Gemarkung Lindenau, 
Flurstück 166/i, im Genehmigungsverfahren nach § 63 Sächsische 
Bauordnung (Vereinfachtes Verfahren) ist erteilt.

-  Die Baugenehmigung enthält Auflagen. 
-  Bestandteil der Baugenehmigung sind die in der Baugenehmigung 

aufgeführten und mit der Baugenehmigung ausgefertigten Bauvor-
lagen.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadt Leipzig, Sitzanschrift 
in 04109 Leipzig, Martin-Luther-Ring 4-6, (Besucheranschrift: Prager 
Straße 118-120, 04317 Leipzig) Widerspruch eingelegt werden. Der 
Widerspruch kann auch in elektronischer Form gemäß § 3a Abs. 
2 Verwaltungsverfahrensgesetz eingelegt werden. Hierfür stehen 
folgende Möglichkeiten zur Verfügung:
1. Der Widerspruch kann unter abd@leipzig.de durch E-Mail oder 

über das besondere Behördenpostfach Stadt Leipzig – Allgemeiner 
Posteingang jeweils mit qualifizierter elektronischer Signatur ge-
mäß § 3a Abs. 2 S. 2,3 VwVfG erhoben werden.

2. Der Widerspruch kann auch unter info@leipzig.de-mail.de durch 
De-Mail in der Sendevariante mit bestätigter sicherer Anmeldung 
gemäß § 5 Abs. 5 De-Mail-Gesetz erhoben werden.

Die Frist wird auch gewahrt, wenn der Widerspruch innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder zur Niederschrift bei der 
Landesdirektion Sachsen, Referat 35 in 04107 Leipzig, Braustraße 2 
eingelegt wird.

Hinweise zur Bekanntmachung:

-  Die Zustellung der Baugenehmigung an die Eigentümer benach-
barter Grundstücke (Nachbarn) gemäß § 70 Abs. 3 Satz 1 Sächs-
BO wird aufgrund der großen Anzahl der Nachbarn, denen die 
Baugenehmigung zuzustellen ist, durch diese Bekanntmachung 
ersetzt; § 70 Abs. 3 Satz 3 SächsBO.

-  Die Zustellung der Baugenehmigung an Nachbarn gilt mit dem Tag 
dieser Bekanntmachung als bewirkt; § 70 Abs. 3 Satz 5 SächsBO.

-  Die oben genannte Rechtsbehelfsbelehrung gilt auch gegenüber 
den Nachbarn.

Die vollständige Baugenehmigung und die Verfahrensakte können im 
Amt für Bauordnung und Denkmalpflege der Stadt Leipzig, Technisches 
Rathaus, Prager Straße 118-136, 04137 Leipzig – Gebäudeabschnitt C, 
Eingang Erdgeschoss direkt von der Prager Straße, eingesehen werden. 
Es wird vorab um eine Terminvereinbarung beim zuständigen Ver-
fahrensmanager bzw. Verfahrensmanagerin unter der Telefonnummer: 
0341/123-89 25 gebeten. ■

Auszug aus dem Liegenschaftskataster mit Eintragung des Baugrundstücks 
(mit Angabe der angrenzenden Flurstücke/Grundstücke einschließlich der 
Flurstücksnummern)

Erstellt für Maßstab 1:1 000

Datenauszug

Erstellungsdatum 12.06.2023

Wittig, Hannes

Nur für den Dienstgebrauch.© Amt für Geoinformation und Bodenordnung

erstellt durch:

´0 10 m

Gemäß § 70 Abs. 3 Sächsische Bauordnung (SächsBO) vom 28.05.2004 
(SächsGVBl. 2004, S. 200) in der derzeit gültigen Fassung wird Folgen-
des bekannt gemacht:
Das Amt für Bauordnung und Denkmalpflege der Stadt Leipzig hat 
als untere Bauaufsichtsbehörde am 09.06.2023 unter dem Aktenzei-
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Bekanntmachung der Stadt Leipzig nach § 70 (3)  
Sächsische Bauordnung (SächsBO) über die Erteilung einer  

Baugenehmigung für das Vorhaben: „Neubau einer  
Kindertagesstätte mit 185 Plätzen, An der Querbreite“,  

Leipzig, Gemarkung Eutritzsch, Flurstück 713/66

Dachform, der Außenwandgestaltung, 
der Anordnung der PKW-Stellplätze und 
des Baumerhalts 

(3) Die Baugenehmigung enthält Auflagen 
und Auflagenvorbehalte. 

(4) Bestandteil der Baugenehmigung sind die 
in der Baugenehmigung aufgeführten und 
mit der Baugenehmigung ausgefertigten 
Bauvorlagen.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb 
eines Monats nach Bekanntgabe schriftlich 
oder zur Niederschrift bei der Stadt Leipzig, 
Sitzanschrift in 04109 Leipzig, Martin-Lu-
ther-Ring 4-6, (Besucheranschrift: Prager 
Straße 118-120, 04317 Leipzig) Widerspruch 
eingelegt werden. Der Widerspruch kann 
auch in elektronischer Form gemäß § 3a Abs. 
2 Verwaltungsverfahrensgesetz eingelegt 
werden. Hierfür stehen folgende Möglich-
keiten zur Verfügung:
1. Der Widerspruch kann unter abd@leipzig.

de durch E-Mail oder über das besondere 
Behördenpostfach Stadt Leipzig – All-
gemeiner Posteingang jeweils mit quali-
fizierter elektronischer Signatur gemäß 
§ 3a Abs. 2 S. 2,3 VwVfG erhoben werden.

2. Der Widerspruch kann auch unter info@
leipzig.de-mail.de durch De-Mail in der 
Sendevariante mit bestätigter sicherer 
Anmeldung gemäß § 5 Abs. 5 De-Mail-
Gesetz erhoben werden.

Die Frist wird auch gewahrt, wenn der Wider-
spruch innerhalb eines Monats nach Bekannt-
gabe schriftlich oder zur Niederschrift bei 
der Landesdirektion Sachsen, Referat 35 in 
04107 Leipzig, Braustraße 2 eingelegt wird.

Hinweise zur Bekanntmachung:

-  Die Zustellung der Baugenehmigung an 
die Eigentümer benachbarter Grundstü-
cke (Nachbarn) gemäß § 70 Abs. 3 Satz 
1 SächsBO wird aufgrund der großen 
Anzahl der Nachbarn, denen die Bauge-
nehmigung zuzustellen ist, durch diese 
Bekanntmachung ersetzt; § 70 Abs. 3 Satz 
3 SächsBO.

Auszug aus dem Liegenschaftskataster mit Eintragung des Baugrundstücks (mit Angabe der angren-
zenden Flurstücke/Grundstücke einschließlich der Flurstücksnummern)
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Gemäß § 70 Abs. 3 Sächsische Bauordnung (SächsBO) vom 28.05.2004 
(SächsGVBl. 2004, S. 200) in der derzeit gültigen Fassung wird Fol-
gendes bekannt gemacht:
Das Dezernat Stadtentwicklung und Bau der Stadt Leipzig hat als 
untere Bauaufsichtsbehörde am 15.06.2023 unter dem Aktenzeichen 
63-2022-011356-SB-UBA 2-PKO einen Bescheid mit folgendem ver-
fügenden Teil erlassen:
(1) Die Baugenehmigung für das Vorhaben: „Neubau einer Kinderta-

gesstätte mit 185 Plätzen, An der Querbreite“, Leipzig, Gemarkung 
Eutritzsch, Flurstück 713/66, im Genehmigungsverfahren nach 
§ 64 Sächsische Bauordnung (Sonderbau) ist erteilt.

(2) Mit der Baugenehmigung werden Abweichungen, Ausnahmen 
und Befreiungen zugelassen, hinsichtlich der Baugrenze, der 

-  Die Zustellung der Baugenehmigung an Nachbarn gilt mit dem Tag 
dieser Bekanntmachung als bewirkt; § 70 Abs. 3 Satz 5 SächsBO.

-  Die oben genannte Rechtsbehelfsbelehrung gilt auch gegenüber 
den Nachbarn.

Die vollständige Baugenehmigung und die Verfahrensakte können 
im Dezernat Stadtent-wicklung und Bau, UBA 2 / TF Schulhausbau, 
Technisches Rathaus, Prager Straße 118-136, 04137 Leipzig – Gebäu-
deabschnitt C, Eingang Erdgeschoss direkt von der Prager Straße, 
eingesehen werden. 
Es wird vorab um eine Terminvereinbarung beim zuständigen Ver-
fahrensmanager bzw. Verfahrensmanagerin unter der Telefonnummer: 
0341/123-51 84 gebeten. ■
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Bekanntmachung der Stadt Leipzig nach § 70 (3)  
Sächsische Bauordnung (SächsBO) über die Erteilung einer  

Baugenehmigung für das Vorhaben: „Anbau von zwei hofseitigen  
Balkonanlagen an ein denkmalgeschütztes Mehrfamilienhaus, Aure-

lienstraße 47“, Leipzig, Gemarkung Lindenau, Flurstück 163/g

(1) Die Baugenehmigung für das Vorhaben: „Anbau von zwei hofseitigen  
Balkonanlagen an ein denkmalgeschütztes Mehrfamilienhaus, Au-
relienstraße 47“, Leipzig, Gemarkung Lindenau, Flurstück 163/g,im 
Genehmigungsverfahren nach § 63 Sächsische Bauordnung (Ver-
einfachtes Verfahren) ist erteilt.

(2) Die Baugenehmigung enthält Bedingungen, Auflagen und Auf-
lagenvorbehalte. 

(3) Bestandteil der Baugenehmigung sind die in der Baugenehmigung 
aufgeführten und mit der Baugenehmigung ausgefertigten Bauvor-
lagen.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadt Leipzig, Sitzanschrift 
in 04109 Leipzig, Martin-Luther-Ring 4-6, (Besucheranschrift: Prager 
Straße 118-120, 04317 Leipzig) Widerspruch eingelegt werden. Der 
Widerspruch kann auch in elektronischer Form gemäß § 3a Abs. 
2 Verwaltungsverfahrensgesetz eingelegt werden. Hierfür stehen 
folgende Möglichkeiten zur Verfügung:
1. Der Widerspruch kann unter abd@leipzig.de durch E-Mail oder 

über das besondere Behördenpostfach Stadt Leipzig – Allgemeiner 
Posteingang jeweils mit qualifizierter elektronischer Signatur ge-
mäß § 3a Abs. 2 S. 2,3 VwVfG erhoben werden.

2. Der Widerspruch kann auch unter info@leipzig.de-mail.de durch 
De-Mail in der Sendevariante mit bestätigter sicherer Anmeldung 
gemäß § 5 Abs. 5 De-Mail-Gesetz erhoben werden.

Die Frist wird auch gewahrt, wenn der Widerspruch innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder zur Niederschrift bei der 
Landesdirektion Sachsen, Referat 35 in 04107 Leipzig, Braustraße 2 
eingelegt wird.

Hinweise zur Bekanntmachung:

-  Die Zustellung der Baugenehmigung an die Eigentümer benach-
barter Grundstücke (Nachbarn) gemäß § 70 Abs. 3 Satz 1 Sächs-
BO wird aufgrund der großen Anzahl der Nachbarn, denen die 
Baugenehmigung zuzustellen ist, durch diese Bekanntmachung 
ersetzt; § 70 Abs. 3 Satz 3 SächsBO.

-  Die Zustellung der Baugenehmigung an Nachbarn gilt mit dem Tag 
dieser Bekanntmachung als bewirkt; § 70 Abs. 3 Satz 5 SächsBO.

-  Die oben genannte Rechtsbehelfsbelehrung gilt auch gegenüber 
den Nachbarn.

Die vollständige Baugenehmigung und die Verfahrensakte können im 
Amt für Bauordnung und Denkmalpflege der Stadt Leipzig, Technisches 
Rathaus, Prager Straße 118-136, 04137 Leipzig – Gebäudeabschnitt C, 
Eingang Erdgeschoss direkt von der Prager Straße, eingesehen werden. 
Es wird vorab um eine Terminvereinbarung beim zuständigen Ver-
fahrensmanager bzw. Verfahrensmanagerin unter der Telefonnummer: 
0341/123-5172 gebeten. ■

Auszug aus dem Liegenschaftskataster mit Eintragung des Baugrundstücks 
(mit Angabe der angrenzenden Flurstücke/Grundstücke einschließlich der 
Flurstücksnummern)

Gemäß § 70 Abs. 3 Sächsische Bauordnung (SächsBO) vom 28.05.2004 
(SächsGVBl. 2004, S. 200) in der derzeit gültigen Fassung wird Folgen-
des bekannt gemacht:
Das Amt für Bauordnung und Denkmalpflege der Stadt Leipzig hat 
als untere Bauaufsichtsbehörde am 13.06.2023 unter dem Aktenzei-
chen 63-2023-004642-VV-63.4-HAS einen Bescheid mit folgendem 
verfügenden Teil erlassen:
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Bekanntmachung der Stadt Leipzig nach § 70 (3) Sächsische  
Bauordnung (SächsBO) über die Erteilung einer Baugenehmigung für 

das Vorhaben: „Anbau von Balkonen an ein Mehrfamilienhaus,  
Bernhardstraße 20“, Leipzig, Gemarkung Crottendorf, Flurstück 74/a

Das Amt für Bauordnung und Denkmalpflege der Stadt Leipzig 
hat als untere Bauaufsichtsbehörde am  unter dem Aktenzeichen 
63-2023-002555-VV-63.31-MAR einen Bescheid mit folgendem ver-
fügenden Teil erlassen:

(1) Die Baugenehmigung für das Vorhaben: „Anbau von Balkonen an 
ein Mehrfamilienhaus, Bernhardstraße 20“, Leipzig, Gemarkung 
Crottendorf, Flurstück 74/a, im Genehmigungsverfahren nach § 63 
Sächsische Bauordnung (Vereinfachtes Verfahren) ist erteilt.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadt Leipzig, Sitzanschrift 
in 04109 Leipzig, Martin-Luther-Ring 4-6, (Besucheranschrift: Prager 
Straße 118-120, 04317 Leipzig) Widerspruch eingelegt werden. Der 
Widerspruch kann auch in elektronischer Form gemäß § 3a Abs. 
2 Verwaltungsverfahrensgesetz eingelegt werden. Hierfür stehen 
folgende Möglichkeiten zur Verfügung:
1. Der Widerspruch kann unter abd@leipzig.de durch E-Mail oder 

über das besondere Behördenpostfach Stadt Leipzig – Allgemeiner 
Posteingang jeweils mit qualifizierter elektronischer Signatur ge-
mäß § 3a Abs. 2 S. 2,3 VwVfG erhoben werden.

2. Der Widerspruch kann auch unter info@leipzig.de-mail.de durch 
De-Mail in der Sendevariante mit bestätigter sicherer Anmeldung 
gemäß § 5 Abs. 5 De-Mail-Gesetz erhoben werden.

Die Frist wird auch gewahrt, wenn der Widerspruch innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder zur Niederschrift bei der 
Landesdirektion Sachsen, Referat 35 in 04107 Leipzig, Braustraße 2 
eingelegt wird.

Hinweise zur Bekanntmachung:

-  Die Zustellung der Baugenehmigung an die Eigentümer benach-
barter Grundstücke (Nachbarn) gemäß § 70 Abs. 3 Satz 1 Sächs-
BO wird aufgrund der großen Anzahl der Nachbarn, denen die 
Baugenehmigung zuzustellen ist, durch diese Bekanntmachung 
ersetzt; § 70 Abs. 3 Satz 3 SächsBO.

-  Die Zustellung der Baugenehmigung an Nachbarn gilt mit dem Tag 
dieser Bekanntmachung als bewirkt; § 70 Abs. 3 Satz 5 SächsBO.

-  Die oben genannte Rechtsbehelfsbelehrung gilt auch gegenüber 
den Nachbarn.

Die vollständige Baugenehmigung und die Verfahrensakte können im 
Amt für Bauordnung und Denkmalpflege der Stadt Leipzig, Technisches 
Rathaus, Prager Straße 118-136, 04137 Leipzig – Gebäudeabschnitt C, 
Eingang Erdgeschoss direkt von der Prager Straße, eingesehen werden. 
Es wird vorab um eine Terminvereinbarung beim zuständigen Ver-
fahrensmanager bzw. Verfahrensmanagerin unter der Telefonnummer: 
0341/123-51 18 gebeten. ■

Auszug aus dem Liegenschaftskataster mit Eintragung des Baugrundstücks 
(mit Angabe der angrenzenden Flurstücke/Grundstücke einschließlich der 
Flurstücksnummern)

Erstellt für Maßstab 1:1 000

Datenauszug

Erstellungsdatum 19.06.2023

Schmädt, Markus

Nur für den Dienstgebrauch.© Amt für Geoinformation und Bodenordnung

erstellt durch:
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Gemäß § 70 Abs. 3 Sächsische Bauordnung (SächsBO) vom 28.05.2004 
(SächsGVBl. 2004, S. 200) in der derzeit gültigen Fassung wird Folgen-
des bekannt gemacht:
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Bekanntmachung der Stadt Leipzig nach § 70 (3)  
Sächsische Bauordnung (SächsBO) über die Erteilung einer  

Baugenehmigung für das Vorhaben: Zusammenlegung von je 2 Woh-
neinheiten im 1. und 2. OG, Anbau je 1 Balkon im 1. und 2. OG,  

Ausbau Dachgeschoss zu einer Wohneinheit, Umbau Erdgeschoss von 
Lager zu 2 Wohneinheiten, Anbau Rettungstreppe Ostgiebel,  

Shakespearestraße 47 HH“, Leipzig, Gemarkung Leipzig, Flurstück 1099

§ 63 Sächsische Bauordnung (Vereinfachtes Verfahren) ist erteilt.

(2) Mit der Baugenehmigung werden folgende Abweichungen zu-
gelassen:

(2a) Abweichung gem. § 67 Abs. 1 SächsBO von den Anforderun-
gen aus § 6 Abs. 1 SächsBO: Erfordernis des Nachweises der 
Abstandsflächen auf dem eigenen Grundstück: geringfügige 
Überschreitung zu Lasten Flurstück 1097

(2b) Abweichung gem. § 67 Abs. 1 SächsBO von den Anforderungen 
aus § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 SächsBO: Anforderung an Treppen 
der Gk4 aus nichtbrennbaren Baustoffen: Bestandstreppenhaus 
aus brennbaren Baustoffen

(3) Die Baugenehmigung enthält Bedingungen und Auflagen.

(4) Bestandteil der Baugenehmigung sind die in der Baugenehmigung 
aufgeführten und mit der Baugenehmigung ausgefertigten Bauvor-
lagen.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadt Leipzig, Sitzanschrift 
in 04109 Leipzig, Martin-Luther-Ring 4-6, (Besucheranschrift: Prager 
Straße 118-120, 04317 Leipzig) Widerspruch eingelegt werden. Der 
Widerspruch kann auch in elektronischer Form gemäß § 3a Abs. 
2 Verwaltungsverfahrensgesetz eingelegt werden. Hierfür stehen 
folgende Möglichkeiten zur Verfügung:
1. Der Widerspruch kann unter abd@leipzig.de durch E-Mail oder 

über das besondere Behördenpostfach Stadt Leipzig – Allgemeiner 
Posteingang jeweils mit qualifizierter elektronischer Signatur ge-
mäß § 3a Abs. 2 S. 2,3 VwVfG erhoben werden.

2. Der Widerspruch kann auch unter info@leipzig.de-mail.de durch 
De-Mail in der Sendevariante mit bestätigter sicherer Anmeldung 
gemäß § 5 Abs. 5 De-Mail-Gesetz erhoben werden.

Die Frist wird auch gewahrt, wenn der Widerspruch innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder zur Niederschrift bei der 
Landesdirektion Sachsen, Referat 35 in 04107 Leipzig, Braustraße 2 
eingelegt wird.

Hinweise zur Bekanntmachung:

-  Die Zustellung der Baugenehmigung an die Eigentümer benach-
barter Grundstücke (Nachbarn) gemäß § 70 Abs. 3 Satz 1 Sächs-
BO wird aufgrund der großen Anzahl der Nachbarn, denen die 
Baugenehmigung zuzustellen ist, durch diese Bekanntmachung 
ersetzt; § 70 Abs. 3 Satz 3 SächsBO.

-  Die Zustellung der Baugenehmigung an Nachbarn gilt mit dem Tag 
dieser Bekanntmachung als bewirkt; § 70 Abs. 3 Satz 5 SächsBO.

-  Die oben genannte Rechtsbehelfsbelehrung gilt auch gegenüber 
den Nachbarn.

Die vollständige Baugenehmigung und die Verfahrensakte können im 
Amt für Bauordnung und Denkmalpflege der Stadt Leipzig, Technisches 
Rathaus, Prager Straße 118-136, 04137 Leipzig – Gebäudeabschnitt C, 
Eingang Erdgeschoss direkt von der Prager Straße, eingesehen werden. 
Es wird vorab um eine Terminvereinbarung beim zuständigen Ver-
fahrensmanager bzw. Verfahrensmanagerin unter der Telefonnummer: 
0341/123-51 23 gebeten. ■

Auszug aus dem Liegenschaftskataster mit Eintragung des Baugrundstücks 
(mit Angabe der angrenzenden Flurstücke/Grundstücke einschließlich der 
Flurstücksnummern)

Gemäß § 70 Abs. 3 Sächsische Bauordnung (SächsBO) vom 28.05.2004 
(SächsGVBl. 2004, S. 200) in der derzeit gültigen Fassung wird Folgen-
des bekannt gemacht:
Das Amt für Bauordnung und Denkmalpflege der Stadt Leipzig hat 
als untere Bauaufsichtsbehörde am 07.06.2023 unter dem Aktenzei-
chen 63-2022-011817-VV-63.20-KSE einen Bescheid mit folgendem 
verfügenden Teil erlassen:

(1) Die Baugenehmigung für das Vorhaben: „Zusammenlegung von je 
2 Wohneinheiten im 1. und 2. OG; Anbau je 1 Balkon im 1. und 2. 
OG; Ausbau Dachgeschoss zu einer Wohneinheit; Umbau Erdge-
schoss von Lager zu 2 Wohneinheiten sowie Anbau Rettungstreppe 
Ostgiebel für das Hinterhaus, Shakespearestraße 47“, Leipzig; Ge-
markung Leipzig, Flurstück 1099, im Genehmigungsverfahren nach 
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Bekanntmachung der Stadt Leipzig nach § 70 (3)  
Sächsische Bauordnung (SächsBO) über die Erteilung einer  

Baugenehmigung für das Vorhaben: „Verlängerung der Baugenehmi-
gung vom 05.05.2020, Laubestraße , Georg-Schumann-Straße“, Leipzig, 

Gemarkung Möckern, Flurstücke 167, 169, 170, 171/1

chen 63-2023-004259-VV-63.30-MAR einen Bescheid mit folgendem 
verfügenden Teil erlassen:

(1) Die Baugenehmigung für das Vorhaben:
Verlängerung der Baugenehmigung vom 05.05.2020
Laubestraße, Georg-Schumann-Straße, Leipzig
Gemarkung Möckern, Flurstücke 167, 169, 170, 171/1
im Genehmigungsverfahren nach § 63 Sächsische Bauordnung (Ver-
einfachtes Verfahren) ist erteilt.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadt Leipzig, Sitzanschrift 
in 04109 Leipzig, Martin-Luther-Ring 4-6, (Besucheranschrift: Prager 
Straße 118-120, 04317 Leipzig) Widerspruch eingelegt werden. Der 
Widerspruch kann auch in elektronischer Form gemäß § 3a Abs. 
2 Verwaltungsverfahrensgesetz eingelegt werden. Hierfür stehen 
folgende Möglichkeiten zur Verfügung:
1. Der Widerspruch kann unter abd@leipzig.de durch E-Mail oder 

über das besondere Behördenpostfach Stadt Leipzig – Allgemeiner 
Posteingang jeweils mit qualifizierter elektronischer Signatur ge-
mäß § 3a Abs. 2 S. 2,3 VwVfG erhoben werden.

2. Der Widerspruch kann auch unter info@leipzig.de-mail.de durch 
De-Mail in der Sendevariante mit bestätigter sicherer Anmeldung 
gemäß § 5 Abs. 5 De-Mail-Gesetz erhoben werden.

Die Frist wird auch gewahrt, wenn der Widerspruch innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder zur Niederschrift bei der 
Landesdirektion Sachsen, Referat 35 in 04107 Leipzig, Braustraße 2 
eingelegt wird.

Hinweise zur Bekanntmachung:

-  Die Zustellung der Baugenehmigung an die Eigentümer benach-
barter Grundstücke (Nachbarn) gemäß § 70 Abs. 3 Satz 1 Sächs-
BO wird aufgrund der großen Anzahl der Nachbarn, denen die 
Baugenehmigung zuzustellen ist, durch diese Bekanntmachung 
ersetzt; § 70 Abs. 3 Satz 3 SächsBO.

-  Die Zustellung der Baugenehmigung an Nachbarn gilt mit dem Tag 
dieser Bekanntmachung als bewirkt; § 70 Abs. 3 Satz 5 SächsBO.

-  Die oben genannte Rechtsbehelfsbelehrung gilt auch gegenüber 
den Nachbarn.

Die vollständige Baugenehmigung und die Verfahrensakte können im 
Amt für Bauordnung und Denkmalpflege der Stadt Leipzig, Technisches 
Rathaus, Prager Straße 118-136, 04137 Leipzig – Gebäudeabschnitt C, 
Eingang Erdgeschoss direkt von der Prager Straße, eingesehen werden. 
Es wird vorab um eine Terminvereinbarung beim zuständigen Ver-
fahrensmanager bzw. Verfahrensmanagerin unter der Telefonnummer: 
0341/123-51 18 gebeten. ■

Auszug aus dem Liegenschaftskataster mit Eintragung des Baugrundstücks 
(mit Angabe der angrenzenden Flurstücke/Grundstücke einschließlich der 
Flurstücksnummern)

Erstellt für Maßstab 1:1 000

Datenauszug

Erstellungsdatum 22.06.2023

Schmädt, Markus

Nur für den Dienstgebrauch.© Amt für Geoinformation und Bodenordnung

erstellt durch:
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Gemäß § 70 Abs. 3 Sächsische Bauordnung (SächsBO) vom 28.05.2004 
(SächsGVBl. 2004, S. 200) in der derzeit gültigen Fassung wird Folgen-
des bekannt gemacht:
Das Amt für Bauordnung und Denkmalpflege der Stadt Leipzig hat 
als untere Bauaufsichtsbehörde am 21.06.2023 unter dem Aktenzei-
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Bekanntmachung der Stadt Leipzig nach § 70 (3)  
Sächsische Bauordnung (SächsBO) über die Erteilung einer  

Baugenehmigung für das Vorhaben: „Verkleinerung einer bestehenden 
Spielothek mit drei Spielhallen auf eine Spielhalle mit  

12 Geldspielgeräten, Torgauer Platz 3“,  
Leipzig, Gemarkung Sellerhausen, Flurstück 314/4

chen 63-2022-011709-SB-63.31-MAR einen Bescheid mit folgendem 
verfügenden Teil erlassen:

(1) Die Baugenehmigung für das Vorhaben: Verkleinerung einer 
bestehenden Spielothek mit drei Spielhallen auf eine Spielhalle 
mit 12 Geldspielgeräten, Torgauer Platz 3, Leipzig, Gemarkung 
Sellerhausen, Flurstück 314/4 im Genehmigungsverfahren nach 
§ 64 Sächsische Bauordnung (Sonderbau) ist erteilt.

(2) Die Baugenehmigung enthält Bedingungen und Auflagen.
(3) Bestandteil der Baugenehmigung sind die in der Baugenehmigung 

aufgeführten und mit der Baugenehmigung ausgefertigten Bauvor-
lagen.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadt Leipzig, Sitzanschrift 
in 04109 Leipzig, Martin-Luther-Ring 4-6, (Besucheranschrift: Prager 
Straße 118-120, 04317 Leipzig) Widerspruch eingelegt werden. Der 
Widerspruch kann auch in elektronischer Form gemäß § 3a Abs. 
2 Verwaltungsverfahrensgesetz eingelegt werden. Hierfür stehen 
folgende Möglichkeiten zur Verfügung:
1. Der Widerspruch kann unter abd@leipzig.de durch E-Mail oder 

über das besondere Behördenpostfach Stadt Leipzig – Allgemeiner 
Posteingang jeweils mit qualifizierter elektronischer Signatur ge-
mäß § 3a Abs. 2 S. 2,3 VwVfG erhoben werden.

2. Der Widerspruch kann auch unter info@leipzig.de-mail.de durch 
De-Mail in der Sendevariante mit bestätigter sicherer Anmeldung 
gemäß § 5 Abs. 5 De-Mail-Gesetz erhoben werden.

Die Frist wird auch gewahrt, wenn der Widerspruch innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder zur Niederschrift bei der 
Landesdirektion Sachsen, Referat 35 in 04107 Leipzig, Braustraße 2 
eingelegt wird.

Hinweise zur Bekanntmachung:

-  Die Zustellung der Baugenehmigung an die Eigentümer benach-
barter Grundstücke (Nachbarn) gemäß § 70 Abs. 3 Satz 1 Sächs-
BO wird aufgrund der großen Anzahl der Nachbarn, denen die 
Baugenehmigung zuzustellen ist, durch diese Bekanntmachung 
ersetzt; § 70 Abs. 3 Satz 3 SächsBO.

-  Die Zustellung der Baugenehmigung an Nachbarn gilt mit dem Tag 
dieser Bekanntmachung als bewirkt; § 70 Abs. 3 Satz 5 SächsBO.

-  Die oben genannte Rechtsbehelfsbelehrung gilt auch gegenüber 
den Nachbarn.

Die vollständige Baugenehmigung und die Verfahrensakte können im 
Amt für Bauordnung und Denkmalpflege der Stadt Leipzig, Technisches 
Rathaus, Prager Straße 118-136, 04137 Leipzig – Gebäudeabschnitt C, 
Eingang Erdgeschoss direkt von der Prager Straße, eingesehen werden. 
Es wird vorab um eine Terminvereinbarung beim zuständigen Ver-
fahrensmanager bzw. Verfahrensmanagerin unter der Telefonnummer: 
0341/123-52 46 gebeten. ■

Auszug aus dem Liegenschaftskataster mit Eintragung des Baugrundstücks 
(mit Angabe der angrenzenden Flurstücke/Grundstücke einschließlich der 
Flurstücksnummern)
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Gemäß § 70 Abs. 3 Sächsische Bauordnung (SächsBO) vom 28.05.2004 
(SächsGVBl. 2004, S. 200) in der derzeit gültigen Fassung wird Folgen-
des bekannt gemacht:
Das Amt für Bauordnung und Denkmalpflege der Stadt Leipzig hat 
als untere Bauaufsichtsbehörde am 21.06.2023 unter dem Aktenzei-
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